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§ 1 
Ziele der Arbeitsförderung 

  
   (1) Die Leistungen der Arbeitsförderung sollen dazu beitragen, dass ein hoher Be-
schäftigungsstand erreicht und die Beschäftigungsstruktur ständig verbessert wird. 
Sie sind insbesondere darauf auszurichten, das Entstehen von Arbeitslosigkeit zu 
vermeiden oder die Dauer der Arbeitslosigkeit zu verkürzen. Dabei ist die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern als durchgängiges Prinzip zu verfolgen. Die Leistun-
gen sind so einzusetzen, dass sie der beschäftigungspolitischen Zielsetzung der So-
zial-, Wirtschafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung entsprechen. 
  
   (2) Die Leistungen der Arbeitsförderung sollen insbesondere 
1. den Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

unterstützen, 
2. die zügige Besetzung offener stellen ermöglichen, 
3. die individuelle Beschäftigungsfähigkeit durch Erhalt und Ausbau von Kenntnissen, 

Fertigkeiten sowie Fähigkeiten fördern, 
4. unterwertiger Beschäftigung entgegenwirken und 

§ 1 

Ziele der Arbeitsförderung 

(1) Die Arbeitsförderung soll dem Entstehen von Arbeitslosigkeit entge-
genwirken, die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzen und den Ausgleich von Ange-
bot und Nachfrage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützen. Dabei ist 
insbesondere durch die Verbesserung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit 
Langzeitarbeitslosigkeit zu vermeiden. Die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern ist als durchgängiges Prinzip der Arbeitsförderung zu verfolgen. Die Arbeits-
förderung soll dazu beitragen, dass ein hoher Beschäftigungsstand erreicht und 
die Beschäftigungsstruktur ständig verbessert wird. Sie ist so auszurichten, dass 
sie der beschäftigungspolitischen Zielsetzung der Sozial-, Wirtschafts- und Fi-
nanzpolitik der Bundesregierung entspricht. 

(2) Die Leistungen der Arbeitsförderung sollen insbesondere 

1. die Transparenz auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erhöhen, die berufli-
che und regionale Mobilität unterstützen und die zügige Besetzung offener Stellen 
ermöglichen, 
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5. zu einer Weiterentwicklung der regionalen Beschäftigungs- und Infrastruktur bei-
tragen. 

  
   (3) Die Bundesregierung und die Bundesagentur für Arbeit können Vereinbarungen 
über die beschäftigungspolitischen Ziele treffen. Die Vereinbarungen können die nach 
dem Sozialgesetzbuch erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen enthalten. 
Soweit das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Fachaufsicht ausübt, ist die 
Vereinbarung mit diesem zu treffen. 

 

2. die individuelle Beschäftigungsfähigkeit durch Erhalt und Ausbau von Kenntnis-
sen, Fertigkeiten und Fähigkeiten fördern, 

3. unterwertiger Beschäftigung entgegenwirken und 

4. die berufliche Situation von Frauen verbessern, indem sie auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile sowie auf die Überwindung eines geschlechtsspezifisch 
geprägten Ausbildungs- und Arbeitsmarktes hinwirken und Frauen mindestens 
entsprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen und ihrer relativen Betroffenheit 
von Arbeitslosigkeit gefördert werden. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales soll mit der Bundes-
agentur zur Durchführung der Arbeitsförderung Rahmenziele vereinbaren. Diese 
dienen der Umsetzung der arbeitsmarkt-, sozial- und beschäftigungspolitischen 
Grundsätze dieses Buches. Die Rahmenziele werden spätestens zu Beginn einer 
Legislaturperiode überprüft. 

 
§ 2 

Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit den Agenturen für 
Arbeit 

  
   (1… 
  
   (2) Die Arbeitgeber haben bei ihren Entscheidungen verantwortungsvoll deren 
Auswirkungen auf die Beschäftigung der Arbeitnehmer und von Arbeitslosen und da-
mit die Inanspruchnahme von Leistungen der Arbeitsförderung einzubeziehen. Sie 
sollen insbesondere 
1. im Rahmen der Mitverantwortung für die Entwicklung der beruflichen Leistungsfä-

higkeit der Arbeitnehmer zur Anpassung an sich ändernde Anforderungen sor-
gen, 

2. vorrangig durch betriebliche Maßnahmen die Inanspruchnahme von Leistungen der 
Arbeitsförderung sowie Entlassungen von Arbeitnehmern vermeiden, 

3. Arbeitnehmer vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses frühzeitig über die Not-
wendigkeit eigener Aktivitäten bei der Suche nach einer anderen Beschäftigung 
sowie über die Verpflichtung zur Meldung nach § 37b bei der Agentur für Arbeit 
informieren, sie hierzu freistellen und die Teilnahme an erforderlichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen ermöglichen. 

  
   (3) … 
  
   (4) …. 
  
   (5) … 

§ 2 
Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit den Agenturen für 

Arbeit 
  
   (1) … 
  
   (2) Die Arbeitgeber haben bei ihren Entscheidungen verantwortungsvoll deren 
Auswirkungen auf die Beschäftigung der Arbeitnehmer und von Arbeitslosen und 
damit die Inanspruchnahme von Leistungen der Arbeitsförderung einzubeziehen. 
Sie sollen insbesondere 
1. im Rahmen der Mitverantwortung für die Entwicklung der beruflichen Leistungsfä-

higkeit der Arbeitnehmer zur Anpassung an sich ändernde Anforderungen sor-
gen, 

2. vorrangig durch betriebliche Maßnahmen die Inanspruchnahme von Leistungen 
der Arbeitsförderung sowie Entlassungen von Arbeitnehmern vermeiden, 

3. Arbeitnehmer vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses frühzeitig über die 
Notwendigkeit eigener Aktivitäten bei der Suche nach einer anderen Beschäfti-
gung sowie über die Verpflichtung zur Meldung nach § 38 Abs. 1 bei der Agen-
tur für Arbeit informieren, sie hierzu freistellen und die Teilnahme an erforderli-
chen Qualifizierungsmaßnahmen ermöglichen. 

  
   (3) … 
  
   (4) … 
  
   (5) … 
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§ 3 

Leistungen der Arbeitsförderung 
  
   (1) Arbeitnehmer erhalten folgende Leistungen: 
  1. Berufsberatung sowie Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung und diese unterstüt-

zende Leistungen, 
  2. Maßnahmen der Eignungsfeststellung, Trainingsmaßnahmen zur Verbesserung 

der Eingliederungsaussichten, 
  3. Mobilitätshilfen zur Aufnahme einer Beschäftigung, 
  4. Gründungszuschuss zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, 
  5. Berufsausbildungsbeihilfe während einer beruflichen Ausbildung oder einer be-

rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, 
  6. Übernahme der Weiterbildungskosten während der Teilnahme an einer berufli-

chen Weiterbildung, 
  7. allgemeine und als behinderte Menschen zusätzlich besondere Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben nach diesem und dem Neunten Buch, insbesondere 
Ausbildungsgeld, Übernahme der Teilnahmekosten und Übergangsgeld, 

  8. Arbeitslosengeld während Arbeitslosigkeit, Teilarbeitslosengeld während Teilar-
beitslosigkeit sowie Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung, 

  9. Kurzarbeitergeld bei Arbeitsausfall, 
10. Insolvenzgeld bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers, 
11. Wintergeld, 
12. Transferleistungen. 
  
   (2) Arbeitgeber erhalten folgende Leistungen: 
1. Arbeitsmarktberatung sowie Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung, 
2. Zuschüsse zu den Arbeitsentgelten bei Eingliederung von leistungsgeminderten 

Arbeitnehmern, bei Neugründungen, bei der Förderung der beruflichen Weiter-
bildung durch Vertretung sowie im Rahmen der Förderung der beruflichen Wei-
terbildung beschäftigter Arbeitnehmer, 

3. Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung bei Durchführung von Maßnahmen während 
der betrieblichen Ausbildungszeit sowie weitere Zuschüsse bei behinderten 
Menschen, 

4. Zuschüsse zur Vergütung bei einer Einstiegsqualifizierung, 
5. Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung für Bezieher von Saison-

Kurzarbeitergeld. 
  
   (3) Träger von Arbeitsförderungsmaßnahmen erhalten folgende Leistungen: 
1. Zuschüsse zu zusätzlichen Maßnahmen der betrieblichen Ausbildung, 
2. Übernahme der Kosten für die Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung 

und die Beschäftigung begleitenden Eingliederungshilfen sowie Zuschüsse zu 

§ 3 
Leistungen der Arbeitsförderung 

  
   (1) Arbeitnehmer erhalten folgende Leistungen: 
  1. Berufsberatung sowie Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung und diese unterstüt-

zende Leistungen, 
  2. Förderung aus dem Vermittlungsbudget, 
  3. Maßnahmen zur Aktivierung der beruflichen Eingliederung, 
  4. Gründungszuschuss zur Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, 
  5. Berufsausbildungsbeihilfe während einer beruflichen Ausbildung oder einer be-

rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, 
  6. Übernahme der Weiterbildungskosten während der Teilnahme an einer berufli-

chen Weiterbildung, 
  7. allgemeine und als behinderte Menschen zusätzlich besondere Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben nach diesem und dem Neunten Buch, insbesondere 
Ausbildungsgeld, Übernahme der Teilnahmekosten und Übergangsgeld, 

  8. Arbeitslosengeld während Arbeitslosigkeit, Teilarbeitslosengeld während Teilar-
beitslosigkeit sowie Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung, 

  9. Kurzarbeitergeld bei Arbeitsausfall, 
10. Insolvenzgeld bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers, 
11. Wintergeld, 
12. Transferleistungen. 
  
 
   (2) Arbeitgeber erhalten folgende Leistungen: 
1. Arbeitsmarktberatung sowie Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung, 
2. Zuschüsse zu den Arbeitsentgelten bei Eingliederung von leistungsgeminderten 

Arbeitnehmern sowie im Rahmen der Förderung der beruflichen Weiterbildung 
beschäftigter Arbeitnehmer, 

3. Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für die betriebliche Aus- oder Weiterbildung 
und weitere Leistungen zur Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Men-
schen, 

4. Zuschüsse zur Vergütung bei einer Einstiegsqualifizierung, 
5. Erstattung von Beiträgen zur Sozialversicherung für Bezieher von Saison-

Kurzarbeitergeld. 
  
   (3) Träger von Arbeitsförderungsmaßnahmen erhalten folgende Leistungen: 
1. Zuschüsse zu zusätzlichen Maßnahmen der betrieblichen Berufsausbildung, Be-

rufsausbildungsvorbereitung und Einstiegsqualifizierung, 
2. Übernahme der Kosten für die Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Ein-

richtung, 
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den Aktivierungshilfen, 
3. Darlehen und Zuschüsse für Einrichtungen der beruflichen Aus- oder Weiterbildung 

oder der beruflichen Rehabilitation sowie für Jugendwohnheime, 
4. Zuschüsse zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
5. Zuschüsse zu Maßnahmen im Rahmen der Förderung der beruflichen Weiterbil-

dung durch Vertretung, 
6. Zuschüsse zu Arbeiten zur Verbesserung der Infrastruktur. 
  
   (4) Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sind alle Leistungen der Arbeitsförde-
rung mit Ausnahme von Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit, Teilarbeitslosengeld 
und Insolvenzgeld. 
  
   (5) Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung sind alle Leistungen der akti-
ven Arbeitsförderung mit Ausnahme des Anspruchs auf Beauftragung von Dritten mit 
der Vermittlung nach sechs Monaten, Gründungszuschuss, Eingliederungsgutschein 
für ältere Arbeitnehmer nach § 223 Abs. 1 Satz 2, Berufsausbildungsbeihilfe, beson-
dere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Arbeitslosengeld bei beruflicher Wei-
terbildung, Kurzarbeitergeld, Wintergeld und Leistungen zur Förderung der Teilnahme 
an Transfermaßnahmen. 

 

3. Darlehen und Zuschüsse für Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation, 
4. Zuschüsse zu Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
 
(Nr. 5 und Nr. 6 aufgehoben) 
  
   (4) Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sind alle Leistungen der Arbeitsförde-
rung mit Ausnahme von Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit, Teilarbeitslosengeld 
und Insolvenzgeld. 
  
   (5) Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung sind alle Leistungen der 
aktiven Arbeitsförderung mit Ausnahme des Anspruchs auf Maßnahmen zur Aktivie-
rung und beruflichen Eingliederung sechs Monate nach Eintritt der Arbeitslosigkeit, 
Gründungszuschuss, Eingliederungsgutschein für ältere Arbeitnehmer nach § 223 
Abs. 1 Satz 2, Berufsausbildungsbeihilfe, Weiterbildungskosten zum nachträglichen 
Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses, 
besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Arbeitslosengeld bei berufli-
cher Weiterbildung, Kurzarbeitergeld, Wintergeld und Leistungen zur Förderung der 
Teilnahme an Transfermaßnahmen. 
 

 
§ 6 

Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit 
  
   (1) Die Agentur für Arbeit hat spätestens nach der Arbeitslosmeldung zusammen 
mit dem Arbeitslosen die für die Vermittlung erforderlichen beruflichen und persönli-
chen Merkmale des Arbeitslosen, seine beruflichen Fähigkeiten und seine Eignung 
festzustellen. Die Feststellung hat sich auch darauf zu erstrecken, ob eine berufliche 
Eingliederung erschwert ist und welche Umstände sie erschweren. Die Agentur für 
Arbeit und der Arbeitslose halten in der Eingliederungsvereinbarung (§ 35) die zu ei-
ner beruflichen Eingliederung erforderlichen Leistungen und die eigenen Bemühun-
gen des Arbeitslosen fest. Den besonderen Bedürfnissen schwerbehinderter Men-
schen soll angemessen Rechnung getragen werden. 
  
   (2) Absatz 1 Satz 1 gilt für Ausbildungssuchende mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle der Arbeitslosmeldung die Meldung als ausbildungsuchend tritt. Eine Eingliede-
rungsvereinbarung ist mit dem Ausbildungssuchenden zu schließen, der zu Beginn 
des neuen Ausbildungsjahres noch nicht vermittelt ist. Sie ist spätestens bis zum 30. 
September eines Kalenderjahres zu schließen. 

 

 
§ 6 (aufgehoben) 
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§ 8 

Frauenförderung 
  
   (1) Zur Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen ist durch die Leistungen 
der aktiven Arbeitsförderung auf die Beseitigung bestehender Nachteile sowie auf die 
Überwindung des geschlechtsspezifischen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes hinzu-
wirken. 
  
   (2) Frauen sollen mindestens entsprechend ihrem Anteil an den Arbeitslosen und 
ihrer relativen Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit gefördert werden. 

 

§ 8 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

(1) Die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sollen in ihrer zeitlichen, 
inhaltlichen und organisatorischen Ausgestaltung die Lebensverhältnisse von 
Frauen und Männern berücksichtigen, die aufsichtsbedürftige Kinder betreuen 
und erziehen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen oder nach diesen Zeiten 
wieder in die Erwerbstätigkeit zurückkehren wollen. 

(2) Berufsrückkehrer sollen die zu ihrer Rückkehr in die Erwerbstätigkeit 
notwendigen Leistungen der aktiven Arbeitsförderung unter den Voraussetzungen 
dieses Buches erhalten. Hierzu gehören insbesondere Beratung und Vermittlung 
sowie die Förderung der beruflichen Weiterbildung durch Übernahme der Weiter-
bildungskosten. 

 
§ 8a 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
  
   Die Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sollen in ihrer zeitlichen, inhaltlichen 
und organisatorischen Ausgestaltung die Lebensverhältnisse von Frauen und Män-
nern berücksichtigen, die aufsichtsbedürftige Kinder betreuen und erziehen oder pfle-
gebedürftige Angehörige betreuen oder nach diesen Zeiten wieder in die Erwerbstä-
tigkeit zurückkehren wollen. 

 

§ 8a 
(Aufgehoben) 

 

§ 8b 
Leistungen für Berufsrückkehrer 

  
   Berufsrückkehrer sollen die zu ihrer Rückkehr in die Erwerbstätigkeit notwendigen 
Leistungen der aktiven Arbeitsförderung unter den Voraussetzungen dieses Buches 
erhalten. Hierzu gehören insbesondere Beratung und Vermittlung sowie die Förde-
rung der beruflichen Weiterbildung durch Übernahme der Weiterbildungskosten. 

 

§ 8b 
(Aufgehoben) 

 

§ 10 
Freie Förderung 

  
   (1) Die Agenturen für Arbeit können bis zu zehn Prozent der im Eingliederungstitel 
enthaltenen Mittel für Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung einsetzen, 
um die Möglichkeiten der gesetzlich geregelten aktiven Arbeitsförderungsleistungen 

§ 10 
Freie Förderung 

  
   (Aufgehoben) 
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durch freie Leistungen der aktiven Arbeitsförderung zu erweitern. Die freien Leistun-
gen müssen den Zielen und Grundsätzen der gesetzlichen Leistungen entsprechen 
und dürfen nicht gesetzliche Leistungen aufstocken. Bei Leistungen an Arbeitgeber ist 
darauf zu achten, Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden. Projektförderungen 
sind zulässig. 
  
   (2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung das Nähere zu der freien Förderung, insbesondere zu den Voraussetzun-
gen, den Grenzen und zum Verfahren, zu regeln. 

 
 

§ 11 
Eingliederungsbilanz 

  
   (1) … 
  
   (2) … zu den einzelnen Angaben zur Verfügung. 
  
 
   (3) Die Eingliederungsbilanz ist mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes zu 
erörtern. Dazu ist sie um einen Teil zu ergänzen, der weiteren Aufschluss über die 
Leistungen und ihre Wirkungen auf den örtlichen Arbeitsmarkt, Aufschluss über die 
Konzentration der Maßnahmen auf einzelne Träger, über die Einschaltung Dritter bei 
der Vermittlung sowie Aufschluss über die Zahl der in Personal-Service-Agenturen 
vermittelten Arbeitnehmer und deren weiteren Eingliederung in den Arbeitsmarkt gibt. 
  
   (4) … 

 

§ 11 
Eingliederungsbilanz 

  
   (1) … 
  
   (2) ... 
  
   (3) Die Eingliederungsbilanz ist mit den Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes zu 
erörtern. Dazu ist sie um einen Teil zu ergänzen, der weiteren Aufschluss über die 
Leistungen und ihre Wirkungen auf den örtlichen Arbeitsmarkt, Aufschluss über die 
Konzentration der Maßnahmen auf einzelne Träger sowie Aufschluss über die Zu-
sammensetzung der Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung so-
wie die an diesen Maßnahmen teilnehmenden Personen und deren weitere Einglie-
derung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gibt. 
  
   (4) … 

 
§ 18 

Langzeitarbeitslose 
  
   (1) Langzeitarbeitslose sind Arbeitslose, die ein Jahr und länger arbeitslos sind. 
  
   (2) Für Leistungen der aktiven Arbeitsförderung, die Langzeitarbeitslosigkeit vor-
aussetzen, bleiben folgende Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Jahren unberücksichtigt: 
1. Zeiten einer aktiven Arbeitsförderung, 
2. Zeiten einer Krankheit oder eines Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutz-

gesetz, 

§ 18 
Langzeitarbeitslose 

  
   (1) Langzeitarbeitslose sind Arbeitslose, die ein Jahr und länger arbeitslos sind. 
  
   (2) Für Leistungen, die Langzeitarbeitslosigkeit voraussetzen, bleiben folgende 
Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren un-
berücksichtigt: 
1. Zeiten einer Maßnahme der aktiven Arbeitsförderung oder zur Eingliederung in 

Arbeit nach dem zweiten Buch, 
2. Zeiten einer Krankheit oder eines Beschäftigungsverbots nach dem Mutter-

 6 



3. Zeiten der Betreuung und Erziehung aufsichtsbedürftiger Kinder oder der Betreu-
ung pflegebedürftiger Angehöriger, 

4. Beschäftigungen oder selbständige Tätigkeiten bis zu einer Dauer von insgesamt 
sechs Monaten, 

5. Zeiten, in denen eine Beschäftigung rechtlich nicht möglich war, und 
6. kurze Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit ohne Nachweis. 
  
   (3) Ergibt sich der Sachverhalt einer unschädlichen Unterbrechung üblicherweise 
nicht aus den Unterlagen der Arbeitsvermittlung, so reicht Glaubhaftmachung aus. 

 

schutzgesetz, 
3. Zeiten der Betreuung und Erziehung aufsichtsbedürftiger Kinder oder der Betreu-

ung pflegebedürftiger Angehöriger, 
4. Beschäftigungen oder selbständige Tätigkeiten bis zu einer Dauer von insgesamt 

sechs Monaten, 
5. Zeiten, in denen eine Beschäftigung rechtlich nicht möglich war, und 
6. kurze Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit ohne Nachweis. 
  
   (3) Ergibt sich der Sachverhalt einer unschädlichen Unterbrechung üblicherweise 
nicht aus den Unterlagen der Arbeitsvermittlung, so reicht Glaubhaftmachung aus. 

 
§ 22 

Verhältnis zu anderen Leistungen 
  
   (1) … 
  
   (2) … 
  
   (3) … 
   (4) Leistungen nach den §§ 35, 37, 37c, nach dem Ersten bis Dritten und Sechsten 
Abschnitt des Vierten Kapitels, nach den §§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 bis 3 und 6, § 101 
Abs. 1, 2 und 5, den §§ 102, 103 Satz 1 Nr. 1 und 3, den §§ 109 und 111, § 116 Nr. 
3, den §§ 160 bis 162, nach dem Fünften Kapitel, nach dem Ersten, Fünften und 
Siebten Abschnitt des Sechsten Kapitels sowie nach den §§ 417, 421f, 421i, 421k, 
421m, 421n, 421o und 421p werden nicht an oder für erwerbsfähige Hilfebedürftige 
im Sinne des Zweiten Buches erbracht. Sofern die Bundesagentur für Arbeit für die 
Erbringung von Leistungen nach § 35 besondere Dienststellen nach § 367 Abs. 2 
Satz 2 eingerichtet oder zusätzliche Vermittlungsdienstleistungen agenturübergrei-
fend organisiert hat, erbringt sie die dort angebotenen Vermittlungsleistungen abwei-
chend von Satz 1 auch an oder für erwerbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des Zwei-
ten Buches. Eine Leistungserbringung an oder für erwerbsfähige Hilfebedürftige im 
Sinne des Zweiten Buches nach den Grundsätzen der §§ 88 bis 92 des Zehnten Bu-
ches bleibt ebenfalls unberührt. Die Agenturen für Arbeit dürfen Aufträge nach Satz 3 
zur Ausbildungsvermittlung nur aus wichtigem Grund ablehnen. Abweichend von Satz 
1 werden die Leistungen nach den §§ 35, 37 Abs. 4, den §§ 102, 103 Nr. 1 und 3, 
den §§ 109 und 111 auch an oder für erwerbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des 
Zweiten Buches erbracht, die einen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. 

 
 
 

§ 22 
Verhältnis zu anderen Leistungen 

  
   (1) … 
  
   (2) …  
  
   (3) … 
  

   
(4) Leistungen nach § 35, nach dem Ersten und Sechsten Abschnitt des Vierten Kapi-
tels, nach den §§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 und 6, § 101 Abs. 1, 2 und 5, den §§ 102, 103 
Satz 1 Nr. 1 und 3, den §§ 109 und 111, § 116 Nr. 3, den §§ 160 bis 162, nach dem 
Fünften Kapitel, nach dem Ersten und Fünften Abschnitt des Sechsten Kapitels sowie 
nach den §§ 417, 421f, 421k, 421o und 421p werden nicht an oder für erwerbsfähige 
Hilfebedürftige im Sinne des Zweiten Buches erbracht. Sofern die Bundesagentur für 
Arbeit für die Erbringung von Leistungen nach § 35 besondere Dienststellen nach § 
367 Abs. 2 Satz 2 eingerichtet oder zusätzliche Vermittlungsdienstleistungen agentur-
übergreifend organisiert hat, erbringt sie die dort angebotenen Vermittlungsleistungen 
abweichend von Satz 1 auch an oder für erwerbsfähige Hilfebedürftige im Sinne des 
Zweiten Buches. Eine Leistungserbringung an oder für erwerbsfähige Hilfebedürftige 
im Sinne des Zweiten Buches nach den Grundsätzen der §§ 88 bis 92 des Zehnten 
Buches bleibt ebenfalls unberührt. Die Agenturen für Arbeit dürfen Aufträge nach Satz 
3 zur Ausbildungsvermittlung nur aus wichtigem Grund ablehnen. Abweichend von 
Satz 1 werden die Leistungen nach den §§ 35, 46 Abs. 3, den §§ 102, 103 Nr. 1 und 
3, den §§ 109 und 111 sowie dem § 223 Abs. 1 Satz 2 auch an oder für erwerbsfähi-
ge Hilfebedürftige im Sinne des Zweiten Buches erbracht, die einen Anspruch auf Ar-
beitslosengeld haben. 

 

 7 

http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x035.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x037.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x037c.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x097.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x100.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x101.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x101.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x102.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x103.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x109.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x111.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x116.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x116.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x160.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x417.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x421f.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x421i.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x421k.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x421m.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x421n.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x421o.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x421p.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x035.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x367.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x367.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb10x088.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb10x088.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x035.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x037.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x102.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x103.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x109.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x111.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x035.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x367.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x367.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb10x088.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb10x088.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x035.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x037.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x102.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x103.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x103.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x109.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x111.htm


Beschäftigte, Sonstige Versicherungspflichtige 
§ 25 

Beschäftigte 
  
   (1) Versicherungspflichtig sind Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Be-
rufsausbildung beschäftigt (versicherungspflichtige Beschäftigung) sind. Auszubilden-
de, die im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsge-
setz in einer außerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet werden, stehen den Beschäf-
tigten zur Berufsausbildung im Sinne des Satzes 1 gleich. 
  
   (2) Bei Wehrdienstleistenden und Zivildienstleistenden, denen nach gesetzlichen 
Vorschriften für die Zeit ihres Dienstes Arbeitsentgelt weiterzugewähren ist, gilt das 
Beschäftigungsverhältnis durch den Wehrdienst oder Zivildienst als nicht unterbro-
chen. Personen, die nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes Wehrdienst 
leisten, sind in dieser Beschäftigung nicht nach Absatz 1 versicherungspflichtig; sie 
gelten als Wehrdienst Leistende im Sinne des § 26 Abs. 1 Nr. 2. Die Sätze 1 und 2 
gelten auch für Personen in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 des 
Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes, wenn sie den Einsatzunfall in einem Versiche-
rungspflichtverhältnis erlitten haben. 

 

Beschäftigte, Sonstige Versicherungspflichtige 
§ 25 

Beschäftigte 
  
   (1) Versicherungspflichtig sind Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer 
Berufsausbildung beschäftigt (versicherungspflichtige Beschäftigung) sind. Auszu-
bildende, die im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbil-
dungsgesetz oder nach dem Altenpflegegesetz in einer außerbetrieblichen Einrich-
tung ausgebildet werden, stehen den Beschäftigten zur Berufsausbildung im Sinne 
des Satzes 1 gleich. 
  
   (2) Bei Wehrdienstleistenden und Zivildienstleistenden, denen nach gesetzlichen 
Vorschriften für die Zeit ihres Dienstes Arbeitsentgelt weiterzugewähren ist, gilt das 
Beschäftigungsverhältnis durch den Wehrdienst oder Zivildienst als nicht unterbro-
chen. Personen, die nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes Wehrdienst 
leisten, sind in dieser Beschäftigung nicht nach Absatz 1 versicherungspflichtig; sie 
gelten als Wehrdienst Leistende im Sinne des § 26 Abs. 1 Nr. 2. Die Sätze 1 und 2 
gelten auch für Personen in einem Wehrdienstverhältnis besonderer Art nach § 6 
des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes, wenn sie den Einsatzunfall in einem Ver-
sicherungspflichtverhältnis erlitten haben. 

 
§ 27 

Versicherungsfreie Beschäftigte 
  
   (1) … 
  
   (2) … 
  
   (3) Versicherungsfrei sind Personen in einer 
1. unständigen Beschäftigung, die sie berufsmäßig ausüben. Unständig ist eine Be-

schäftigung, die auf weniger als eine Woche der Natur der Sache nach be-
schränkt zu sein pflegt oder im voraus durch Arbeitsvertrag beschränkt ist, 

2. Beschäftigung als Heimarbeiter, die gleichzeitig mit einer Tätigkeit als Zwischen-
meister (§ 12 Abs. 4 Viertes Buch) ausgeübt wird, wenn der überwiegende Teil 
des Verdienstes aus der Tätigkeit als Zwischenmeister bezogen wird, 

3. Beschäftigung als ausländischer Arbeitnehmer zur beruflichen Aus- oder Fortbil-
dung, wenn 
a) die berufliche Aus- oder Fortbildung aus Mitteln des Bundes, eines Landes, 

einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes oder aus Mitteln einer Ein-
richtung oder einer Organisation, die sich der Aus- oder Fortbildung von 
Ausländern widmet, gefördert wird, 

§ 27 
Versicherungsfreie Beschäftigte 

  
   (1) … 
  
   (2) … 
  
   (3) Versicherungsfrei sind Personen in einer 
1. unständigen Beschäftigung, die sie berufsmäßig ausüben. Unständig ist eine Be-

schäftigung, die auf weniger als eine Woche der Natur der Sache nach be-
schränkt zu sein pflegt oder im voraus durch Arbeitsvertrag beschränkt ist, 

2. Beschäftigung als Heimarbeiter, die gleichzeitig mit einer Tätigkeit als Zwischen-
meister (§ 12 Abs. 4 Viertes Buch) ausgeübt wird, wenn der überwiegende Teil 
des Verdienstes aus der Tätigkeit als Zwischenmeister bezogen wird, 

3. Beschäftigung als ausländischer Arbeitnehmer zur beruflichen Aus- oder Fortbil-
dung, wenn 
a) die berufliche Aus- oder Fortbildung aus Mitteln des Bundes, eines Landes, 

einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes oder aus Mitteln einer 
Einrichtung oder einer Organisation, die sich der Aus- oder Fortbildung 
von Ausländern widmet, gefördert wird, 
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b) sie verpflichtet sind, nach Beendigung der geförderten Aus- oder Fortbildung 
das Inland zu verlassen, und 

c) die im Inland zurückgelegten Versicherungszeiten weder nach dem Recht der 
Europäischen Gemeinschaft noch nach zwischenstaatlichen Abkommen 
oder dem Recht des Wohnlandes des Arbeitnehmers einen Anspruch auf 
Leistungen für den Fall der Arbeitslosigkeit in dem Wohnland des Betref-
fenden begründen können, 

4. Beschäftigung als ehrenamtlicher Bürgermeister oder ehrenamtlicher Beigeordne-
ter, 

5. Beschäftigung, die als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gefördert wird. 
  
   (4)… 
  
   (5) … 

 

b) sie verpflichtet sind, nach Beendigung der geförderten Aus- oder Fortbildung 
das Inland zu verlassen, und 

c) die im Inland zurückgelegten Versicherungszeiten weder nach dem Recht 
der Europäischen Gemeinschaft noch nach zwischenstaatlichen Abkom-
men oder dem Recht des Wohnlandes des Arbeitnehmers einen Anspruch 
auf Leistungen für den Fall der Arbeitslosigkeit in dem Wohnland des 
Betreffenden begründen können, 

4. Beschäftigung als ehrenamtlicher Bürgermeister oder ehrenamtlicher Beigeordne-
ter, 

5. Beschäftigung, die  
a) als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme nach § 260, 
b) als Arbeitsgelegenheit nach § 16d Satz 1 des Zweiten Buches oder 
c) mit einem Beschäftigungszuschuss nach § 16e Des Zweiten Buches 

gefördert wird. 
  
   (4) … 
  
   (5) … 

 
§ 35 

Vermittlungsangebot, Eingliederungsvereinbarung 
  
   (1) Die Agentur für Arbeit hat Ausbildungsuchenden, Arbeitsuchenden und Arbeit-
gebern Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung (Vermittlung) anzubieten. Die 
Vermittlung umfasst alle Tätigkeiten, die darauf gerichtet sind, Ausbildungsuchende 
mit Arbeitgebern zur Begründung eines Ausbildungsverhältnisses und Arbeitsuchen-
de mit Arbeitgebern zur Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses zusammen-
zuführen. Die Agentur für Arbeit stellt sicher, dass Arbeitslose und Ausbildungssu-
chende, deren berufliche Eingliederung voraussichtlich erschwert ist, eine verstärkte 
vermittlerische Unterstützung erhalten. 
  
   (2) Die Agentur für Arbeit hat durch Vermittlung darauf hinzuwirken, dass Ausbil-
dungsuchende eine Ausbildungsstelle, Arbeitsuchende eine Arbeitsstelle und Arbeit-
geber geeignete Arbeitnehmer und Auszubildende erhalten. Sie hat dabei die Nei-
gung, Eignung und Leistungsfähigkeit der Ausbildungsuchenden und Arbeitsuchen-
den sowie die Anforderungen der angebotenen Stellen zu berücksichtigen. 
  
   (3) Kann die Agentur für Arbeit nicht feststellen, 
1. in welche berufliche Ausbildung der Ausbildungssuchende oder 
2. in welche berufliche Tätigkeit der arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte 

Arbeitsuchende 

§ 35 
Vermittlungsangebot 

  
   (1) Die Agentur für Arbeit hat Ausbildungsuchenden, Arbeitsuchenden und Arbeit-
gebern Ausbildungsvermittlung und Arbeitsvermittlung (Vermittlung) anzubieten. Die 
Vermittlung umfasst alle Tätigkeiten, die darauf gerichtet sind, Ausbildungsuchende 
mit Arbeitgebern zur Begründung eines Ausbildungsverhältnisses und Arbeitsu-
chende mit Arbeitgebern zur Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses zu-
sammenzuführen. Die Agentur für Arbeit stellt sicher, dass Arbeitslose und Ausbil-
dungsuchende, deren berufliche Eingliederung voraussichtlich erschwert ist, eine 
verstärkte vermittlerische Unterstützung erhalten. 
  
   (2) Die Agentur für Arbeit hat durch Vermittlung darauf hinzuwirken, dass Ausbil-
dungsuchende eine Ausbildungsstelle, Arbeitsuchende eine Arbeitsstelle und Ar-
beitgeber geeignete Arbeitnehmer und Auszubildende erhalten. Sie hat dabei die 
Neigung, Eignung und Leistungsfähigkeit der Ausbildungsuchenden und Arbeitsu-
chenden sowie die Anforderungen der angebotenen Stellen zu berücksichtigen. 
  
(3) Die Agentur für Arbeit hat Vermittlung auch über die Selbstinformationseinrichtun-
gen nach § 41 Abs. 2 im Internet durchzuführen. Soweit es für diesen Zweck erforder-
lich ist, darf sie die Daten aus den Selbstinformationseinrichtungen nutzen und über-
mitteln  

 9 



vermittelt werden kann oder welche Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung vorge-
sehen werden können, soll sie die Teilnahme an einer Maßnahme der Eignungsfest-
stellung vorsehen. 
    (4) In einer Eingliederungsvereinbarung, die die Agentur für Arbeit zusammen mit 
dem Arbeitslosen oder Ausbildungsuchenden trifft, werden für einen zu bestimmen-
den Zeitraum die Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit, die Eigenbemü-
hungen des Arbeitslosen oder Ausbildungsuchenden sowie, soweit die Vorausset-
zungen vorliegen, künftige Leistungen der aktiven Arbeitsförderung festgelegt. Bei 
Arbeitslosen, die einen Eingliederungsgutschein nach § 223 erhalten, soll in der Ein-
gliederungsvereinbarung die Ausgabe des Eingliederungsgutscheins mit einem Ar-
beitsangebot oder einer Vereinbarung über die notwendigen Eigenbemühungen zur 
Einlösung des Eingliederungsgutscheins verbunden werden. Dem Arbeitslosen oder 
Ausbildungsuchenden ist eine Ausfertigung der Eingliederungsvereinbarung auszu-
händigen. Die Eingliederungsvereinbarung ist sich ändernden Verhältnissen anzu-
passen; sie ist fortzuschreiben, wenn in dem Zeitraum, für den sie zunächst galt, die 
Arbeitslosigkeit oder Ausbildungsplatzsuche nicht beendet wurde. Sie ist spätestens 
nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit, bei arbeitslosen und ausbildungsuchenden Ju-
gendlichen sowie in den Fällen des Satzes 2 spätestens nach drei Monaten, zu über-
prüfen. 

 

 
  
   (4) (aufgehoben) 

 

§ 36 
Grundsätze der Vermittlung 

  
   (1) Die Agentur für Arbeit darf nicht vermitteln, wenn ein Ausbildungs- oder Arbeits-
verhältnis begründet werden soll, das gegen ein Gesetz oder die guten Sitten ver-
stößt. 
  
   (2) Die Agentur für Arbeit darf Einschränkungen, die der Arbeitgeber für eine Ver-
mittlung hinsichtlich Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand oder Staatsangehörigkeit 
des Ausbildungsuchenden und Arbeitsuchenden vornimmt, die regelmäßig nicht die 
berufliche Qualifikation betreffen, nur berücksichtigen, wenn diese Einschränkungen 
nach Art der auszuübenden Tätigkeit unerlässlich sind. Die Agentur für Arbeit darf 
Einschränkungen, die der Arbeitgeber für eine Vermittlung aus Gründen der Rasse 
oder wegen der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Be-
hinderung oder der sexuellen Identität des Ausbildungssuchenden und Arbeitssu-
chenden vornimmt, nur berücksichtigen, soweit sie nach dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz zulässig sind. Im übrigen darf eine Einschränkung hinsichtlich der 
Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, Partei oder vergleichbaren Vereinigung nur be-
rücksichtigt werden, wenn 
1. der Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in einem Tendenzunternehmen oder -betrieb im 

Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes besteht und 
2. die Art der auszuübenden Tätigkeit diese Einschränkung rechtfertigt. 

§ 36 
Grundsätze der Vermittlung 

  
   (1) Die Agentur für Arbeit darf nicht vermitteln, wenn ein Ausbildungs- oder Ar-
beitsverhältnis begründet werden soll, das gegen ein Gesetz oder die guten Sitten 
verstößt. 
  
   (2) Die Agentur für Arbeit darf Einschränkungen, die der Arbeitgeber für eine Ver-
mittlung hinsichtlich Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand, Staatsangehörigkeit 
oder ähnlicher Merkmale des Ausbildungsuchenden und Arbeitsuchenden vornimmt, 
die regelmäßig nicht die berufliche Qualifikation betreffen, nur berücksichtigen, wenn 
diese Einschränkungen nach Art der auszuübenden Tätigkeit unerlässlich sind. Die 
Agentur für Arbeit darf Einschränkungen, die der Arbeitgeber für eine Vermittlung 
aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung oder der sexuellen Identität des Ausbildungs-
suchenden und Arbeitssuchenden vornimmt, nur berücksichtigen, soweit sie nach 
dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zulässig sind. Im übrigen darf eine Ein-
schränkung hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, Partei oder ver-
gleichbaren Vereinigung nur berücksichtigt werden, wenn 
1. der Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in einem Tendenzunternehmen oder -betrieb 

im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes besteht 
und 
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   (3) Die Agentur für Arbeit darf in einem durch einen Arbeitskampf unmittelbar betrof-
fenen Bereich nur dann vermitteln, wenn der Arbeitsuchende und der Arbeitgeber 
dies trotz eines Hinweises auf den Arbeitskampf verlangen. 
  
   (4) Die Agentur für Arbeit ist bei der Vermittlung nicht verpflichtet zu prüfen, ob der 
vorgesehene Vertrag ein Arbeitsvertrag ist. Wenn ein Arbeitsverhältnis erkennbar 
nicht begründet werden soll, kann die Agentur für Arbeit auf Angebote zur Aufnahme 
einer selbständigen Tätigkeit hinweisen; Absatz 1 gilt entsprechend. 

 
 

2. die Art der auszuübenden Tätigkeit diese Einschränkung rechtfertigt. 
  
   (3) Die Agentur für Arbeit darf in einem durch einen Arbeitskampf unmittelbar be-
troffenen Bereich nur dann vermitteln, wenn der Arbeitsuchende und der Arbeitge-
ber dies trotz eines Hinweises auf den Arbeitskampf verlangen. 
  
   (4) Die Agentur für Arbeit ist bei der Vermittlung nicht verpflichtet zu prüfen, ob der 
vorgesehene Vertrag ein Arbeitsvertrag ist. Wenn ein Arbeitsverhältnis erkennbar 
nicht begründet werden soll, kann die Agentur für Arbeit auf Angebote zur Aufnahme 
einer selbständigen Tätigkeit hinweisen; Absatz 1 gilt entsprechend. 

 
 
 

§ 37 
Beauftragung Dritter mit der Vermittlung 

  
   (1) Die Agentur für Arbeit kann zu ihrer Unterstützung Dritte mit der Vermittlung o-
der mit Teilaufgaben der Vermittlung beauftragen. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
dadurch die berufliche Eingliederung erleichtert werden kann. Die Agentur für Arbeit 
kann dem beauftragten Dritten Ausbildungssuchende und Arbeitssuchende zuweisen, 
wenn diese der Zuweisung nicht aus wichtigem Grund widersprechen. Der Ausbil-
dungssuchende und Arbeitssuchende ist über das Widerspruchsrecht zu belehren. 
  
   (2) Die Agentur für Arbeit kann Träger von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit der 
Vermittlung der geförderten Arbeitnehmer beauftragen. 
  
   (3) Für die Vermittlungstätigkeit des Dritten kann eine Vergütung vereinbart werden. 
Eine Pauschalierung ist zulässig. 
  
   (4) Arbeitslose können von der Agentur für Arbeit die Beauftragung eines Dritten mit 
ihrer Vermittlung verlangen, wenn sie sechs Monate nach Eintritt ihrer Arbeitslosigkeit 
noch arbeitslos sind. 

 

§ 37 

Potenzialanalyse und Eingliederungsvereinbarung 

(1) Die Agentur für Arbeit hat unverzüglich nach der Ausbildungsuchend-
meldung oder Arbeitsuchendmeldung zusammen mit dem Ausbildungsuchenden 
oder Arbeitsuchenden dessen für die Vermittlung erforderlichen beruflichen und 
persönlichen Merkmale, seine beruflichen Fähigkeiten und seine Eignung festzu-
stellen (Potenzialanalyse). Die Feststellung erstreckt sich auch darauf, ob und 
durch welche Umstände die berufliche Eingliederung erschwert ist. 

(2) In einer Eingliederungsvereinbarung, die die Agentur für Arbeit zu-
sammen mit dem Ausbildungsuchenden oder Arbeitsuchenden trifft, werden für 
einen zu bestimmenden Zeitraum festgelegt 

1. das Eingliederungsziel, 
2. die Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit, 

3. welche Eigenbemühungen zu seiner beruflichen Eingliederung der Aus-
bildungsuchende oder Arbeitsuchende in welcher Häufigkeit mindestens 
unternehmen muss und in welcher Form er diese nachzuweisen hat, 

4. die vorgesehenen Leistungen der aktiven Arbeitsförderung. 

(2) Die besonderen Bedürfnisse behinderter und schwerbehinderter 
Menschen sollen angemessen berücksichtigt werden. Bei Arbeitslosen, die einen 
Eingliederungsgutschein nach § 223 erhalten, soll in der Eingliederungsvereinba-
rung die Ausgabe des Eingliederungsgutscheins mit einem Arbeitsangebot oder 
einer Vereinbarung über die notwendigen Eigenbemühungen zur Einlösung des 
Eingliederungsgutscheins verbunden werden. 

 11 



(3) Dem Ausbildungsuchenden oder Arbeitsuchenden ist eine Ausfertigung 
der Eingliederungsvereinbarung auszuhändigen. Die Eingliederungsvereinbarung 
ist sich ändernden Verhältnissen anzupassen; sie ist fortzuschreiben, wenn in 
dem Zeitraum, für den sie zunächst galt, die Ausbildungsplatzsuche oder Arbeit-
suche nicht beendet wurde. Sie ist spätestens nach sechsmonatiger Arbeitslosig-
keit, bei arbeitslosen und ausbildungsuchenden Jugendlichen sowie in den Fällen 
des Absatzes 2 Satz 3 spätestens nach drei Monaten, zu überprüfen. Kommt eine 
Eingliederungsvereinbarung nicht zustande, sollen die nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 
erforderlichen Eigenbemühungen durch Verwaltungsakt festgesetzt werden. 

 

 
§ 37b 

Frühzeitige Arbeitsuche 
  
   Personen, deren Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis endet, sind verpflichtet, sich 
spätestens drei Monate vor dessen Beendigung persönlich bei der Agentur für Arbeit 
arbeitsuchend zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunk-
tes und der Beendigung des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses weniger als drei 
Monate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungs-
zeitpunktes zu erfolgen. Zur Wahrung der Frist nach Satz 1 und 2 reicht eine fern-
mündliche Meldung aus, wenn die persönliche Meldung nach terminlicher Vereinba-
rung nachgeholt wird. Die Pflicht zur Meldung besteht unabhängig davon, ob der 
Fortbestand des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses gerichtlich geltend gemacht 
oder vom Arbeitgeber in Aussicht gestellt wird. Die Pflicht zur Meldung gilt nicht bei 
einem betrieblichen Ausbildungsverhältnis. 

 
 

§ 37b 
(Aufgehoben) 

  
    

 

§ 37c 
Personal-Service-Agentur 

  
   (1) Die Agentur für Arbeit kann erlaubt tätige Verleiher mit der Einrichtung und dem 
Betrieb von Personal-Service-Agenturen beauftragen. Aufgabe der Personal-Service-
Agenturen ist insbesondere, eine Arbeitnehmerüberlassung zur Vermittlung von Ar-
beitslosen in Arbeit durchzuführen sowie ihre Beschäftigten in verleihfreien Zeiten bei 
der beruflichen Eingliederung zu unterstützen und weiterzubilden. 
  
   (2) Für die Einrichtung und den Betrieb von Personal-Service-Agenturen kann eine 
Vergütung vereinbart werden. Werden Arbeitnehmer von der Personal-Service-
Agentur an einen früheren Arbeitgeber, bei dem sie während der letzten vier Jahre 
mehr als drei Monate versicherungspflichtig beschäftigt waren, überlassen, ist die 

§ 37c 
(Aufgehoben) 
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Vergütung entsprechend zu kürzen. 
 
 
 

§ 38 
Mitwirkung des Ausbildung- und Arbeitsuchenden 

  
   (1) Ausbildungs- und Arbeitsuchende, die Dienstleistungen der Bundesagentur in 
Anspruch nehmen, haben die für eine Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und Unterlagen vorzulegen. Sie können die Weitergabe ihrer Unterlagen von ihrer 
Rückgabe an die Agentur für Arbeit abhängig machen oder ihre Weitergabe an na-
mentlich benannte Arbeitgeber ausschließen. 
  
   (1a) Die Ausbildung- und Arbeitsuchenden haben den Abschluss eines Ausbil-
dungs- oder Arbeitsverhältnisses der Agentur für Arbeit unter Benennung des Arbeit-
gebers und seines Sitzes unverzüglich mitzuteilen. 
  
   (2) Die Agentur für Arbeit kann die Vermittlung einstellen, solange der Ausbildung- 
oder Arbeitsuchende nicht ausreichend mitwirkt oder die ihm nach der Eingliede-
rungsvereinbarung obliegenden Pflichten nicht erfüllt. 
  
   (3) Die Ausbildungsvermittlung ist durchzuführen, 
1. bis der Ausbildungsuchende in Ausbildung, schulische Bildung oder Arbeit ein-

mündet oder sich die Vermittlung anderweitig erledigt oder 
2. solange der Ausbildungsuchende dies verlangt. 
  
   (4) Die Arbeitsvermittlung ist durchzuführen, 
1. solange der Arbeitsuchende Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei Ar-

beitslosigkeit beansprucht, 
2. solange der Arbeitsuchende in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gefördert 

wird, 
3. wenn der Arbeitsuchende eine ihm nicht zumutbare Beschäftigung angenommen 

hat und die Weiterführung verlangt, jedoch nicht länger als sechs Monate oder 
4. bei Meldepflichtigen nach § 37b bis zum angegebenen Beendigungszeitpunkt des 

Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses. 
Im übrigen ist sie nach drei Monaten einzustellen. Der Arbeitsuchende kann sie er-
neut in Anspruch nehmen. 

 

§ 38 

Rechte und Pflichten der Ausbildung- und Arbeitsuchenden  
 

(1) Personen, deren Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis endet, sind verpflichtet, sich 
spätestens drei Monate vor dessen Beendigung persönlich bei der Agentur für Arbeit 
arbeitsuchend zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes 
und der Beendigung des Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses weniger als drei Mo-
nate, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeit-
punktes zu erfolgen. Zur Wahrung der Frist nach den Sätzen 1 und 2 reicht eine Anzei-
ge unter Angabe der persönlichen Daten und des Beendigungszeitpunktes aus, wenn 
die persönliche Meldung nach terminlicher Vereinbarung nachgeholt wird. Die Pflicht 
zur Meldung besteht unabhängig davon, ob der Fortbestand des Arbeits- oder Ausbil-
dungsverhältnisses gerichtlich geltend gemacht oder vom Arbeitgeber in Aussicht ge-
stellt wird. Die Pflicht zur Meldung gilt nicht bei einem betrieblichen Ausbildungsverhält-
nis. Im Übrigen gelten für Ausbildung- und Arbeitsuchende die Meldepflichten im Leis-
tungsverfahren nach den §§ 309 und 310 entsprechend.  
 
(2) Ausbildung- und Arbeitsuchende, die Dienstleistungen der Bundesagentur in An-
spruch nehmen, haben die für eine Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu erteilen, 
Unterlagen vorzulegen und den Abschluss eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis-
ses unter Benennung des Arbeitgebers und seines Sitzes unverzüglich mitzuteilen. Sie 
können die Weitergabe ihrer Unterlagen von ihrer Rückgabe an die Agentur für Arbeit 
abhängig machen oder ihre Weitergabe an namentlich benannte Arbeitgeber aus-
schließen. Die Anzeige- und Bescheinigungspflichten im Leistungsverfahren bei Ar-
beitsunfähigkeit nach § 311 gelten entsprechend.  
 
(3) Die Arbeitsvermittlung ist durchzuführen  
 
1. solange der Arbeitsuchende Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei Arbeits-
losigkeit beansprucht,  
 
2. solange der Arbeitsuchende in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gefördert wird 
oder  
 
3. bei Meldepflichtigen nach Absatz 1 bis zum angegebenen Beendigungszeitpunkt des 
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses.  
14  
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Im Übrigen kann die Agentur für Arbeit die Vermittlung einstellen, wenn der Arbeitsu-
chende die ihm nach Absatz 2 oder der Eingliederungsvereinbarung oder dem Verwal-
tungsakt nach § 37 Abs. 3 Satz 4 obliegenden Pflichten nicht erfüllt, ohne dafür einen 
wichtigen Grund zu haben. Der Arbeitsuchende kann sie erneut nach Ablauf von zwölf 
Wochen in Anspruch nehmen.  
 
(4) Die Ausbildungsvermittlung ist durchzuführen  
 
1. bis der Ausbildungsuchende in Ausbildung, schulische Bildung oder Arbeit einmün-
det oder sich die Vermittlung anderweitig erledigt oder  
 
2. solange der Ausbildungsuchende dies verlangt.  
 
Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.  

 
 
 

§ 39 
Mitwirkung des Arbeitgebers 

  
   (1) Arbeitgeber, die Dienstleistungen der Bundesagentur in Anspruch nehmen, ha-
ben die für eine Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vor-
zulegen. Sie können ihre Überlassung an namentlich benannte Arbeitsuchende aus-
schließen oder die Vermittlung auf die Überlassung von Daten geeigneter Arbeitsu-
chender an sie begrenzen. 
  
   (2) Die Agentur für Arbeit kann die Vermittlung einstellen, wenn sie erfolglos bleibt, 
weil die Arbeitsbedingungen der angebotenen Stelle gegenüber denen vergleichbarer 
Ausbildungs- oder Arbeitsplätze so ungünstig sind, dass sie den Arbeitsuchenden 
nicht zumutbar sind, und wenn die Agentur für Arbeit den Arbeitgeber darauf hinge-
wiesen hat. Sie kann die Vermittlung einstellen, wenn der Arbeitgeber keine oder un-
zutreffende Mitteilungen über das Nichtzustandekommen eines Ausbildungs- oder 
Arbeitsvertrages mit einem vorgeschlagenen Ausbildung- oder Arbeitsuchenden 
macht und die Vermittlung dadurch erschwert wird. Im übrigen kann sie sie nach Ab-
lauf von sechs Monaten einstellen, die Ausbildungsvermittlung jedoch frühestens drei 
Monate nach Beginn eines Ausbildungsjahres. Der Arbeitgeber kann die Vermittlung 
erneut in Anspruch nehmen. 

 

§ 39 

 
Rechte und Pflichten der Arbeitgeber  

 
Arbeitgeber, die Dienstleistungen der Bundesagentur in Anspruch nehmen, haben die 
für eine Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen. 
Sie können ihre Überlassung an namentlich benannte Ausbildung- und Arbeitsuchende 
ausschließen oder die Vermittlung auf die Überlassung von Daten geeigneter Ausbil-
dung- und Arbeitsuchender an sie begrenzen.  
 
Die Agentur für Arbeit soll dem Arbeitgeber eine Arbeitsmarktberatung anbieten, wenn 
erkennbar wird, dass ein gemeldeter freier Ausbildungs- oder Arbeitsplatz durch ihre 
Vermittlung nicht in angemessener Zeit besetzt werden kann. Sie soll diese Beratung 
spätestens nach drei Monaten anbieten.  
 
Die Agentur für Arbeit kann die Vermittlung zur Besetzung eines Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatzes einstellen, wenn  
 
3. sie erfolglos bleibt, weil die Arbeitsbedingungen der angebotenen Stelle gegenüber 
denen vergleichbarer Ausbildungs- oder Arbeitsplätze so ungünstig sind, dass sie den 
Ausbildung- oder Arbeitsuchenden nicht zumutbar sind, und die Agentur für Arbeit den 
Arbeitgeber darauf hingewiesen hat,  
 
4. der Arbeitgeber keine oder unzutreffende Mitteilungen über das Nichtzustandekom-
men eines Ausbildungs- oder Arbeitsvertrages mit einem vorgeschlagenen Ausbildung- 
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oder Arbeitsuchenden macht und die Vermittlung dadurch erschwert wird,  
 
5. die Stelle auch nach erfolgter Arbeitsmarktberatung nicht besetzt werden kann, je-
doch frühestens nach Ablauf von sechs Monaten, die Ausbildungsvermittlung jedoch 
frühestens drei Monate nach Beginn eines Ausbildungsjahres.  
 
Der Arbeitgeber kann die Vermittlung erneut in Anspruch nehmen. 

 

§ 40 
Beratung des Arbeitgebers bei der Vermittlung 

  
   Die Agentur für Arbeit soll dem Arbeitgeber eine Arbeitsmarktberatung anbieten, 
wenn erkennbar wird, dass ein gemeldeter freier Ausbildungs- oder Arbeitsplatz durch 
seine Vermittlung nicht in angemessener Zeit besetzt werden kann. Sie soll diese Be-
ratung spätestens nach drei Monaten anbieten. 

 

§ 40 
(Aufgehoben) 

  
 

§ 41 
Allgemeine Unterrichtung 

  
   (1) Die Agentur für Arbeit soll Ausbildungsuchenden und Arbeitsuchenden sowie 
Arbeitgebern in geeigneter Weise Gelegenheit geben, sich über freie Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze sowie über Ausbildung- und Arbeitsuchende zu unterrichten. 
  
   (2) Bei der Beratung, Vermittlung und Berufsorientierung sind Selbstinformations-
einrichtungen einzusetzen. 
  
 
   (3) Die Agentur für Arbeit darf in die Selbstinformationseinrichtungen Daten über 
Ausbildungsuchende, Arbeitsuchende und Arbeitgeber nur aufnehmen, soweit sie für 
die Vermittlung erforderlich sind. Daten, die eine Identifizierung des Betroffenen er-
möglichen, dürfen nur mit seiner Einwilligung aufgenommen werden. Er kann auch 
die Aufnahme seiner anonymisierten Daten ausschließen. Ein Arbeitsuchender, der 
Arbeitslosengeld beansprucht, kann nur die Aufnahme von Daten ausschließen, die 
seine Identifizierung ermöglichen. Dem Betroffenen ist auf Verlangen ein Ausdruck 
der aufgenommenen Daten zuzusenden. Die Agentur für Arbeit kann von der Auf-
nahme von Daten über Ausbildungs- und Arbeitsplätze, die dafür nicht geeignet sind, 
absehen.    

§ 41 
Allgemeine Unterrichtung 

  
   (1) Die Agentur für Arbeit soll Ausbildungsuchenden und Arbeitsuchenden sowie 
Arbeitgebern in geeigneter Weise Gelegenheit geben, sich über freie Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze sowie über Ausbildung- und Arbeitsuchende zu unterrichten. 
  
   (2) Bei der Beratung, Vermittlung und Berufsorientierung sind Selbstinformations-
einrichtungen einzusetzen. Diese sind an die technischen Entwicklungen anzupas-
sen. 
  
(3) Die Agentur für Arbeit darf in die Selbstinformationseinrichtungen Daten über 
Ausbildungsuchende, Arbeitsuchende und Arbeitgeber nur aufnehmen, soweit sie 
für die Vermittlung erforderlich sind und von Dritten keiner bestimmten oder be-
stimmbaren Person zugeordnet werden können. Daten, die von Dritten einer be-
stimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können, dürfen nur mit 
Einwilligung der Betroffenen aufgenommen werden.  
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§ 45 
Leistungen 

  
   Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende sowie Ausbildungsu-
chende können zur Beratung und Vermittlung unterstützende Leistungen erhalten, 
soweit der Arbeitgeber gleichartige Leistungen nicht oder voraussichtlich nicht erbrin-
gen wird. Als unterstützende Leistungen können Kosten 
1. für die Erstellung und Versendung von Bewerbungsunterlagen (Bewerbungskos-

ten), 
2. im Zusammenhang mit Fahrten zur Berufsberatung, Vermittlung, Eignungsfeststel-

lung und zu Vorstellungsgesprächen (Reisekosten) 
übernommen werden. 

 

§ 45 

 
Förderung aus dem Vermittlungsbudget  

 
(1) Ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose 
können aus dem Vermittlungsbudget der Agentur für Arbeit bei der Anbahnung oder 
Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung gefördert werden, wenn dies 
für die berufliche Eingliederung notwendig ist. Sie sollen insbesondere bei der Errei-
chung der in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Eingliederungsziele unter-
stützt werden. Die Förderung umfasst die Übernahme der angemessenen Kosten, 
soweit der Arbeitgeber gleichartige Leistungen nicht oder voraussichtlich nicht erbrin-
gen wird.  
 
(2) Nach Absatz 1 kann auch die Anbahnung oder die Aufnahme einer versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden wöchentlich 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz geför-
dert werden.  
 
(3) Die Agentur für Arbeit entscheidet über den Umfang der zu erbringenden Leistun-
gen; sie kann Pauschalen festlegen. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
sind ausgeschlossen. Die Förderung aus dem Vermittlungsbudget darf die anderen 
Leistungen nach diesem Buch nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen.  

 
 
 

§ 46 
Höhe 

  
   (1) Bewerbungskosten können bis zu einem Betrag von 260 Euro jährlich über-
nommen werden. 
  
   (2) Als Reisekosten können die berücksichtigungsfähigen Fahrkosten übernommen 
werden. Berücksichtigungsfähig sind die bei Benutzung eines regelmäßig verkehren-
den öffentlichen Verkehrsmittels anfallenden Kosten der niedrigsten Klasse des 
zweckmäßigsten öffentlichen Verkehrsmittels, wobei mögliche Fahrpreisermäßigun-
gen zu berücksichtigen sind. Bei Benutzung sonstiger Verkehrsmittel ist ein Betrag in 
Höhe der Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 1 des Bundesreisekostengeset-
zes berücksichtigungsfähig. Bei mehrtägigen Fahrten können zusätzlich für jeden vol-

§ 46 

 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung  

 
(1) Ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeits-
lose können bei Teilnahme an Maßnahmen gefördert werden, die ihre berufliche Ein-
gliederung durch  
 
1. Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt,  
 
2. Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen,  
 
3. Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung,  
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len Kalendertag ein Betrag von 16 Euro und für den Tag des Antritts und den Tag der 
Beendigung der Fahrt ein Betrag von jeweils 8 Euro erbracht werden. Daneben kön-
nen die Übernachtungskosten erstattet werden. Übersteigen die nachgewiesenen 
Übernachtungskosten je Nacht den Betrag von 16 Euro, können sie erstattet werden, 
soweit sie unvermeidbar sind. Übernachtungskosten, die die Kosten des Frühstücks 
einschließen, sind vorab um 5 Euro zu kürzen. 

 

 
4. Heranführung an eine selbständige Tätigkeit oder  
 
5. Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme  
 
unterstützen (Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung). Versiche-
rungspflichtige Beschäftigungen mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden wö-
chentlich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind den versi-
cherungspflichtigen Beschäftigungen nach Satz 1 Nr. 3 gleichgestellt. Die Förderung 
umfasst die Übernahme der angemessenen Kosten für die Teilnahme, soweit dies für 
die berufliche Eingliederung notwendig ist. Die Förderung kann auf die Weiterleistung 
von Arbeitslosengeld beschränkt werden.  
 
(2) Die Dauer der Einzel- oder Gruppenmaßnahmen muss ihrem Zweck und ihrem 
Inhalt entsprechen. Soweit Maßnahmen oder Teile von Maßnahmen nach Absatz 1 bei 
oder von einem Arbeitgeber durchgeführt werden, dürfen diese jeweils die Dauer von 
vier Wochen nicht überschreiten. Die Vermittlung von beruflichen Kenntnissen in Maß-
nahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung darf die Dauer von acht Wochen 
nicht überschreiten. Maßnahmen zur Förderung der Berufsausbildung sind ausge-
schlossen.  
 
(3) Arbeitslose können von der Agentur für Arbeit die Zuweisung in eine Maßnahme zur 
Aktivierung und beruflichen Eingliederung verlangen, wenn sie sechs Monate nach 
Eintritt ihrer Arbeitslosigkeit noch arbeitslos sind.  
 
(4) Das Vergaberecht findet Anwendung. Die Vergütung richtet sich nach Art und Um-
fang der Maßnahme und kann aufwands- und erfolgsbezogen gestaltet sein; eine Pau-
schalierung ist zulässig.  

 
 

 
 

§ 47 
Anordnungsermächtigung 

  
   Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähere über Vorausset-
zungen, Art, Umfang und Verfahren der Förderung zu bestimmen. Dabei kann die 
Zahlung von Pauschalen festgelegt werden. 

 
 

§ 47 

Verordnungsermächtigung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, das Nähe-
re über Voraussetzungen, Grenzen, Pauschalierung und Verfahren der Förderung 
zu bestimmen.“ 
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Viertes Kapitel 
Leistungen an Arbeitnehmer 
Zweiter Abschnitt 
Verbesserung der Eingliederungsaussichten 

§ 48 Maßnahmen der Eignungsfeststellung, Trainingsmaßnahmen 
§ 49 Förderungsfähigkeit 
§ 50 Maßnahmekosten 
§ 51 Förderungsausschluss 
§ 52 Anordnungsermächtigung 

  
Dritter Abschnitt 
Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung 

§ 53 Mobilitätshilfen 
§ 54 Mobilitätshilfen bei Aufnahme einer Beschäftigung 
§ 55 Anordnungsermächtigung 
§ 56 (weggefallen) 

 

Viertes Kapitel 
Leistungen an Arbeitnehmer 

 

Zweiter Abschnitt -  §§ 48 bis 52 (weggefallen)  

 
 
 
Dritter Abschnitt -  §§ 53 bis 55 (weggefallen) 
 
 

 

Förderung der Berufsausbildung 
§ 59 

Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe 
  
   Auszubildende haben Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe während einer beruf-
lichen Ausbildung oder einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, wenn 
1. die berufliche Ausbildung oder die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme förde-

rungsfähig ist, 
2. sie zum förderungsfähigen Personenkreis gehören und die sonstigen persönlichen 

Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt sind und 
3. ihnen die erforderlichen Mittel zur Deckung des Bedarfs für den Lebensunterhalt, 

die Fahrkosten, die sonstigen Aufwendungen und die Lehrgangskosten (Ge-
samtbedarf) nicht anderweitig zur Verfügung stehen 

 

Förderung der Berufsausbildung 
§ 59 

Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe 
  
   Auszubildende haben Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe während einer be-
ruflichen Ausbildung oder einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, wenn 
1. die berufliche Ausbildung oder die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme förde-

rungsfähig ist, 
2. sie zum förderungsfähigen Personenkreis gehören und die sonstigen persönli-

chen Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt sind und 
3. ihnen die erforderlichen Mittel zur Deckung des Bedarfs für den Lebensunterhalt, 

die Fahrkosten, die sonstigen Aufwendungen und die Maßnahmekosten (Ge-
samtbedarf) nicht anderweitig zur Verfügung stehen 

 
§ 60 

Berufliche Ausbildung 
  
   (1) Eine berufliche Ausbildung ist förderungsfähig, wenn sie in einem nach dem Be-
rufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung oder dem Seemannsgesetz staatlich an-
erkannten Ausbildungsberuf betrieblich oder außerbetrieblich durchgeführt wird und 
der dafür vorgeschriebene Berufsausbildungsvertrag abgeschlossen worden ist. 
  

§ 60 
Berufliche Ausbildung 

  
   (1) Eine berufliche Ausbildung ist förderungsfähig, wenn sie in einem nach dem 
Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung, dem Seemannsgesetz oder dem 
Altenpflegegesetz staatlich anerkannten Ausbildungsberuf betrieblich oder außerbe-
trieblich durchgeführt wird und der dafür vorgeschriebene Berufsausbildungsvertrag 
abgeschlossen worden ist. 
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   (2) Förderungsfähig ist die erstmalige Ausbildung. Nach der vorzeitigen Lösung ei-
nes Ausbildungsverhältnisses darf erneut gefördert werden, wenn für die Lösung ein 
berechtigter Grund bestand. 

 

  
   (2) Förderungsfähig ist die erstmalige Ausbildung. Nach der vorzeitigen Lösung 
eines Ausbildungsverhältnisses darf erneut gefördert werden, wenn für die Lösung 
ein berechtigter Grund bestand. 

 
§ 61 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
  
   (1) Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme ist förderungsfähig, wenn sie 
1. auf die Aufnahme einer Ausbildung vorbereitet oder der beruflichen Eingliederung 

dient und nicht den Schulgesetzen der Länder unterliegt, 
2. nach Ausbildung und Berufserfahrung des Leiters und des Ausbildungs- und 

Betreuungspersonals, Gestaltung des Lehrplans, Unterrichtsmethode und Güte 
der zum Einsatz vorgesehenen Lehr- und Lernmittel eine erfolgreiche berufliche 
Bildung erwarten lässt und 

3. nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant und im Auf-
trag der Agentur für Arbeit durchgeführt wird und die Kosten angemessen sind. 

  
   (2) Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen können 
1. zur Erleichterung der beruflichen Eingliederung auch allgemeinbildende Fächer 

enthalten, soweit ihr Anteil nicht überwiegt 
2. oder auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses vorbereiten. 
  
   (3) Der Anteil betrieblicher Praktikaphasen darf die Hälfte der vorgesehenen Maß-
nahmedauer nicht überschreiten. 
  
   (4) aufgehoben 

 

§ 61 
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 

  
   (1) Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme ist förderungsfähig, wenn sie 
1. auf die Aufnahme einer Ausbildung vorbereitet oder der beruflichen Eingliederung 

dient und nicht den Schulgesetzen der Länder unterliegt sowie 
2. nach Ausbildung und Berufserfahrung des Leiters und des Ausbildungs- und 

Betreuungspersonals, Gestaltung des Lehrplans, Unterrichtsmethode und Güte 
der zum Einsatz vorgesehenen Lehr- und Lernmittel eine erfolgreiche berufli-
che Bildung erwarten lässt. 

3. (aufgehoben) 
  
   (2) Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen können zur Erleichterung der beruf-

lichen Eingliederung auch allgemein bildende Fächer enthalten und auf den 
nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen 
Schulabschlusses vorbereiten. 

  
   (3) Der Anteil betrieblicher Praktikaphasen darf die Hälfte der vorgesehenen Maß-
nahmedauer nicht überschreiten. 
  
   (4) Das Vergaberecht findet Anwendung 
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§ 61a 

Anspruch auf Vorbereitung auf einen Hauptschulabschluss im Rahmen ei-
ner berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 

Ein Auszubildender ohne Schulabschluss hat einen Anspruch, im Rahmen einer be-
rufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme auf den nachträglichen Erwerb des Haupt-
schulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses vorbereitet zu wer-
den. Die Leistung wird nur erbracht, soweit sie nicht für den gleichen Zweck durch 
Dritte erbracht wird. Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass sich die für 
die allgemeine Schulbildung zuständigen Länder an den Kosten der Maßnahme 
beteiligen. Leistungen Dritter zur Aufstockung der Leistung bleiben anrechnungsfrei. 
 
 
 

Förderung der Berufsausbildung 
§ 64 

Sonstige persönliche Voraussetzungen 
  
   (1) Der Auszubildende wird bei einer beruflichen Ausbildung nur gefördert, wenn er 
1. außerhalb des Haushaltes der Eltern oder eines Elternteils wohnt und 
2. die Ausbildungsstätte von der Wohnung der Eltern oder eines Elternteils aus nicht 

in angemessener Zeit erreichen kann. 
Die Voraussetzung nach Satz 1 Nr. 2 gilt jedoch nicht, wenn der Auszubildende 
1. das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
2. verheiratet ist oder war, 
3. mit mindestens einem Kind zusammenlebt oder 
4. aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern oder 

eines Elternteils verwiesen werden kann. 
Eine Förderung allein für die Dauer des Berufsschulunterrichts in Blockform ist aus-
geschlossen. 
  
 
   (2) Der Auszubildende wird bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme nur 
gefördert, wenn die Maßnahme zur Vorbereitung auf eine Berufsausbildung oder zur 
beruflichen Eingliederung erforderlich ist und seine Fähigkeiten erwarten lassen, dass 
er das Ziel der Maßnahme erreicht. 

 

Förderung der Berufsausbildung 
§ 64 

Sonstige persönliche Voraussetzungen 
  
   (1) Der Auszubildende wird bei einer beruflichen Ausbildung nur gefördert, wenn 
er 
1. außerhalb des Haushaltes der Eltern oder eines Elternteils wohnt und 
2. die Ausbildungsstätte von der Wohnung der Eltern oder eines Elternteils aus nicht 

in angemessener Zeit erreichen kann. 
Die Voraussetzung nach Satz 1 Nr. 2 gilt jedoch nicht, wenn der Auszubildende 
1. das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
2. verheiratet ist oder war, 
3. mit mindestens einem Kind zusammenlebt oder 
4. aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern oder 

eines Elternteils verwiesen werden kann. 
Eine Förderung allein für die Dauer des Berufsschulunterrichts in Blockform ist aus-
geschlossen. 
  
   (2) Der Auszubildende wird bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
nur gefördert, wenn er die Vollzeitschulpflicht nach den Gesetzen der Länder erfüllt 
hat und die Maßnahme zur Vorbereitung auf eine Berufsausbildung oder zur berufli-
chen Eingliederung erforderlich ist und seine Fähigkeiten erwarten lassen, dass er 
das Ziel der Maßnahme erreicht.   
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Förderung der Berufsausbildung 
§ 68 

Sonstige Aufwendungen 
  
   (1) Bei einer beruflichen Ausbildung werden als Bedarf für sonstige Aufwendungen 
Gebühren für die Teilnahme des Auszubildenden an einem Fernunterricht bis zu einer 
Höhe von [bis 31.07.2008: 16] [ab 01.08.2008: 17] Euro monatlich zugrunde gelegt, 
wenn 
1. die nach dem Landesrecht zuständige Stelle bestätigt, dass der Fernunterricht zur 

Erreichung des Ausbildungsziels zweckmäßig ist und 
2. der Fernunterricht nach § 12 des Fernunterrichtsschutzgesetzes zugelassen ist 

oder, ohne unter die Bestimmungen des Fernunterrichtsschutzgesetzes zu fal-
len, von einem öffentlich-rechtlichen Träger veranstaltet wird. 

  
   (2) Bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme werden als Bedarf für sons-
tige Aufwendungen 
1. eine Pauschale für Lernmittel in Höhe von [bis 31.07.2008: 8] [ab 01.08.2008: 9] 

Euro monatlich, 
2. bei Auszubildenden, deren Schutz im Krankheits- oder Pflegefalle nicht anderweitig 

sichergestellt ist, die Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung ohne An-
spruch auf Krankengeld und zur Pflegepflichtversicherung bei einem Träger der 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder, wenn dort im Einzelfall ein 
Schutz nicht gewährleistet ist, bei einem privaten Krankenversicherungsunter-
nehmen 

zugrunde gelegt. 
  
   (3) Bei einer beruflichen Ausbildung und einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme wird als Bedarf für sonstige Aufwendungen eine Pauschale für Kosten der Ar-
beitskleidung in Höhe von [bis 31.07.2008: 11] [ab 01.08.2008: 12] Euro monatlich 
zugrunde gelegt. Außerdem können sonstige Kosten anerkannt werden, soweit sie 
durch die Ausbildung oder Teilnahme an der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-
me unvermeidbar entstehen, die Ausbildung oder Teilnahme an der Maßnahme an-
dernfalls gefährdet ist und wenn die Aufwendungen vom Auszubildenden oder seinen 
Erziehungsberechtigten zu tragen sind. Darüber hinaus können Kosten für die 
Betreuung der aufsichtsbedürftigen Kinder des Auszubildenden in Höhe von 130 Euro 
monatlich je Kind übernommen werden. 

 

Förderung der Berufsausbildung 
§ 68 

Sonstige Aufwendungen 
  
   (1) Bei einer beruflichen Ausbildung wird als Bedarf für sonstige Aufwendungen 

eine Pauschale für Kosten der Arbeitskleidung in Höhe von zwölf Euro monat-
lich zugrunde gelegt. 

  
    (2) Bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme werden als Bedarf für 
sonstige Aufwendungen bei Auszubildenden, deren Schutz im Krankheits- oder 
Pflegefalle nicht anderweitig sichergestellt ist, die Beiträge für eine freiwillige Kran-
kenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld und zur Pflegepflichtversicherung 
bei einem Träger der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder, wenn 
dort im Einzelfall ein Schutz nicht gewährleistet ist, bei einem privaten Krankenver-
sicherungsunternehmen 
zugrunde gelegt. 
  

 (3) Bei einer beruflichen Ausbildung und einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme können sonstige Kosten anerkannt werden, soweit sie durch die Ausbildung 
oder Teilnahme an der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme unvermeidbar ent-
stehen, die Ausbildung oder Teilnahme an der Maßnahme andernfalls gefährdet ist und 
wenn die Aufwendungen vom Auszubildenden oder seinen Erziehungsberechtigten zu 
tragen sind. Darüber hinaus werden Kosten für die Betreuung der aufsichtsbedürftigen 
Kinder des Auszubildenden in Höhe von 130 Euro monatlich je Kind übernommen. 
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§ 69 
Lehrgangskosten 

  
   Bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme werden die Lehrgangskosten 
einschließlich der Zuschüsse für die Teilnahme des Ausbildungs- und Betreuungs-
personals an besonderen von der Bundesagentur für Arbeit anerkannten Weiterbil-
dungsmaßnahmen übernommen. Lehrgangskosten können auch für die Zeit vom 
Ausscheiden eines Teilnehmers bis zum planmäßigen Ende der Maßnahme über-
nommen werden, wenn der Teilnehmer wegen Ausbildungsaufnahme vorzeitig aus-
geschieden, das Ausbildungsverhältnis durch Vermittlung des Trägers der Maßnah-
me zustande gekommen und eine Nachbesetzung des frei gewordenen Platzes in der 
Maßnahme nicht möglich ist. 

 

§ 69 

 
Maßnahmekosten  

 
Bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme werden als Maßnahmekosten  
 
1. die angemessenen Aufwendungen für das zur Durchführung der Maßnahme einge-
setzte erforderliche Ausbildungs- und Betreuungspersonal einschließlich dessen re-
gelmäßiger fachlicher Weiterbildung sowie für das insoweit erforderliche Leitungs- und 
Verwaltungspersonal,  
 
2. die angemessenen Sachkosten, einschließlich der Kosten für Lernmittel und Arbeits-
kleidung, und die angemessenen Verwaltungskosten sowie  
 
3. eine Pauschale für jede zusätzliche Vermittlung in eine betriebliche Berufsausbildung 
im Sinne des § 60 Abs. 1 nach einer mindestens sechsmonatigen Teilnahme an einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme im Sinne des § 61  
 
übernommen. Die Pauschale nach Satz 1 Nr. 3, die für jeden Teilnehmer nur einmal 
gezahlt wird, beträgt 2 000 Euro. Eine Vermittlung ist zusätzlich, wenn hierdurch die 
Übergangsquote der Teilnehmer einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme in 
betriebliche Berufsausbildungsverhältnisse über dem Durchschnitt der Übergangsquote 
aller Teilnehmer an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen innerhalb desselben 
Agenturbezirks im vorherigen Kalenderjahr liegt. Bei der Berechnung der Übergangs-
quote sind nur die Teilnehmer an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme zu 
berücksichtigen, die mindestens sechs Monate der Maßnahme absolviert haben, inner-
halb von spätestens drei Monaten nach Austritt aus einer berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahme in ein betriebliches Berufsausbildungsverhältnis vermittelt worden 
sind und deren Berufsausbildungsverhältnis länger als vier Monate fortbestanden hat.  

 
§ 72 

Vorausleistung von Berufsausbildungsbeihilfe 
  
   (1) … 
  
   (2) … 
  
   (2a) … 
  

§ 72 
Vorausleistung von Berufsausbildungsbeihilfe 

  
   (1) … 
  
   (2) … 
  
   (2a) … 
  

 22 



   (3) … 
  
   (4) Die Agentur für Arbeit kann den auf ihn übergegangenen Unterhaltsanspruch im 
Einvernehmen mit dem Unterhaltsberechtigten auf diesen zur gerichtlichen Geltend-
machung rückübertragen und sich den geltend gemachten Unterhaltsanspruch abtre-
ten lassen. Kosten, mit denen der Unterhaltsberechtigte dadurch selbst belastet wird, 
sind zu übernehmen. 

 

   (3) … 
  
   (4) Die Agentur für Arbeit kann den auf sie übergegangenen Unterhaltsanspruch 
im Einvernehmen mit dem Unterhaltsberechtigten auf diesen zur gerichtlichen Gel-
tendmachung rückübertragen und sich den geltend gemachten Unterhaltsanspruch 
abtreten lassen. Kosten, mit denen der Unterhaltsberechtigte dadurch selbst be-
lastet wird, sind zu übernehmen. 

 
 

Förderung der beruflichen Weiterbildung 
§ 77 

Grundsatz 
  
   (1) Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbildung durch Übernahme der Wei-
terbildungskosten gefördert werden, wenn 
1. die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich einzugliedern, 

eine ihnen drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden oder weil bei ihnen wegen 
fehlenden Berufsabschlusses die Notwendigkeit der Weiterbildung anerkannt ist, 

2. vor Beginn der Teilnahme eine Beratung durch die Agentur für Arbeit erfolgt ist und 
3. die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen sind. 
Als Weiterbildung gilt die Zeit vom ersten Tag bis zum letzten Tag der Maßnahme mit 
Unterrichtsveranstaltungen, es sei denn, die Maßnahme ist vorzeitig beendet worden. 
  
   (2) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei Arbeitnehmern wegen 
fehlenden Berufsabschlusses, wenn sie 
1. über einen Berufsabschluss verfügen, jedoch auf Grund einer mehr als vier Jahre 

ausgeübten Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine entsprechende 
Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausüben können, oder 

2. nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder landes-
rechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren 
festgelegt ist. Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss, die noch nicht drei Jahre be-
ruflich tätig gewesen sind, können nur gefördert werden, wenn eine berufliche 
Ausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme aus in der Per-
son des Arbeitnehmers liegenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar 
ist. 

  
 
 
 

Förderung der beruflichen Weiterbildung 
§ 77 

Grundsatz 
  
   (1) Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbildung durch Übernahme der Wei-
terbildungskosten gefördert werden, wenn 
1. die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich einzuglie-

dern, eine ihnen drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden oder weil bei ihnen 
wegen fehlenden Berufsabschlusses die Notwendigkeit der Weiterbildung an-
erkannt ist, 

2. vor Beginn der Teilnahme eine Beratung durch die Agentur für Arbeit erfolgt ist 
und 

3. die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen sind. 
Als Weiterbildung gilt die Zeit vom ersten Tag bis zum letzten Tag der Maßnahme 
mit Unterrichtsveranstaltungen, es sei denn, die Maßnahme ist vorzeitig beendet 
worden. 
  
   (2) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei Arbeitnehmern wegen 
fehlenden Berufsabschlusses, wenn sie 
1. über einen Berufsabschluss verfügen, jedoch auf Grund einer mehr als vier Jahre 

ausgeübten Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine entsprechen-
de Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausüben können, oder 

2. nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder landes-
rechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren 
festgelegt ist. Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss, die noch nicht drei Jahre 
beruflich tätig gewesen sind, können nur gefördert werden, wenn eine berufli-
che Ausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme aus in der 
Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen nicht möglich oder nicht zumut-
bar ist. 
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   (3) Dem Arbeitnehmer wird das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Förderung 
bescheinigt (Bildungsgutschein). Der Bildungsgutschein kann zeitlich befristet sowie 
regional und auf bestimmte Bildungsziele beschränkt werden. Der vom Arbeitnehmer 
ausgewählte Träger hat der Agentur für Arbeit den Bildungsgutschein vor Beginn der 
Maßnahme vorzulegen. 

 

(3) Arbeitnehmer werden durch Übernahme der Weiterbildungskosten zum nachträgli-
chen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses 
gefördert, wenn sie 

1. die Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung nach Absatz 1 erfüllen und 

2. eine erfolgreiche Teilnahme an der Maßnahme erwarten lassen. 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Leistung wird nur erbracht, so-
weit sie nicht für den gleichen Zweck durch Dritte erbracht wird. Die Agentur für Ar-
beit hat darauf hinzuwirken, dass sich die für die allgemeine Schulbildung zuständi-
gen Länder an den Kosten der Maßnahme beteiligen. Leistungen Dritter zur Aufsto-
ckung der Leistung bleiben anrechnungsfrei. 
 
(4) Dem Arbeitnehmer wird das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Förderung 
bescheinigt (Bildungsgutschein). Der Bildungsgutschein kann zeitlich befristet sowie 
regional und auf bestimmte Bildungsziele beschränkt werden. Der vom Arbeitneh-
mer ausgewählte Träger hat der Agentur für Arbeit den Bildungsgutschein vor Be-
ginn der Maßnahme vorzulegen. 

 

Förderung der beruflichen Weiterbildung 
§ 81 

Fahrkosten 
  
   (1) Fahrkosten können übernommen werden 
1. für Fahrten zwischen Wohnung und Bildungsstätte (Pendelfahrten), 
2. bei einer erforderlichen auswärtigen Unterbringung für die An- und Abreise und für 

eine monatliche Familienheimfahrt oder anstelle der Familienheimfahrt für eine 
monatliche Fahrt eines Angehörigen zum Aufenthaltsort des Arbeitnehmers. 

  
   (2) Als Fahrkosten ist für jeden Tag, an dem der Teilnehmer die Bildungsstätte auf-
sucht, eine Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen 
Wohnung und Bildungsstätte von 0,36 Euro für die ersten zehn Kilometer und 0,40 
Euro für jeden weiteren Kilometer anzusetzen. Zur Abgeltung der Aufwendungen für 
die An- und Abreise bei einer erforderlichen auswärtigen Unterbringung sowie für eine 
Familienheimfahrt ist eine Entfernungspauschale von 0,40 Euro für jeden vollen Kilo-
meter der Entfernung zwischen dem Ort des eigenen Hausstands und dem Ort der 
Weiterbildung anzusetzen. Für die Bestimmung der Entfernung ist die kürzeste Stra-
ßenverbindung maßgebend. 

Förderung der beruflichen Weiterbildung 
§ 81 

Fahrkosten 
  
   (1) Fahrkosten können übernommen werden 
1. für Fahrten zwischen Wohnung und Bildungsstätte (Pendelfahrten), 
2. bei einer erforderlichen auswärtigen Unterbringung für die An- und Abreise und 

für eine monatliche Familienheimfahrt oder anstelle der Familienheimfahrt für 
eine monatliche Fahrt eines Angehörigen zum Aufenthaltsort des Arbeitneh-
mers. 

  
   (2) Fahrkosten werden in Höhe des Betrages zugrunde gelegt, der bei Benutzung 
eines regelmäßig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmittels der niedrigsten Klasse 
des zweckmäßigsten öffentlichen Verkehrsmittels zu zahlen ist, bei Benutzung sons-
tiger Verkehrsmittel in Höhe der Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 1 des 
Bundesreisekostengesetzes. Bei nicht geringfügigen Fahrpreiserhöhungen hat auf 
Antrag eine Anpassung zu erfolgen, wenn die Maßnahme noch mindestens zwei 
weitere Monate andauert. 
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   (3) Kosten für Pendelfahrten können nur bis zu der Höhe des Betrags übernommen 
werden, der bei auswärtiger Unterbringung für Unterbringung und Verpflegung zu 
leisten wäre. 

 

   (3) Kosten für Pendelfahrten können nur bis zu der Höhe des Betrags übernom-
men werden, der bei auswärtiger Unterbringung für Unterbringung und Verpflegung 
zu leisten wäre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Förderung der beruflichen Weiterbildung 

§ 85 
Anforderungen an Maßnahmen 

  
   (1) … 
  
   (2) … 
  
   (3) … 
  
   (4) Ausgeschlossen von der Zulassung sind Maßnahmen, wenn überwiegend 
1. Wissen vermittelt wird, das dem von allgemeinbildenden Schulen angestrebten Bil-

dungsziel oder den berufsqualifizierenden Studiengängen an Hochschulen oder 
ähnlichen Bildungsstätten entspricht oder 

2. nicht berufsbezogene Inhalte vermittelt werden. 
  
 
 
   (5) … 

 
 
 
 
 

Förderung der beruflichen Weiterbildung 
§ 85 

Anforderungen an Maßnahmen 
  
   (1) … 
  
   (2) … 
  
   (3) … 
  
   (4) Ausgeschlossen von der Zulassung sind Maßnahmen, wenn überwiegend 
 
1. Wissen vermittelt wird, das dem von allgemeinbildenden Schulen angestrebten 

Bildungsziel oder den berufsqualifizierenden Studiengängen an Hochschulen 
oder ähnlichen Bildungsstätten entspricht oder 

 
2. nicht berufsbezogene Inhalte vermittelt werden. 
  
Dies gilt nicht für Maßnahmen, die auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschul-
abschlusses vorbereiten. 
   (5) … 
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Förderung der beruflichen Weiterbildung 
§ 86 

Qualitätsprüfung 
  
   (1) Die Agentur für Arbeit hat durch geeignete Maßnahmen die Durchführung der 
Maßnahme zu überwachen sowie den Erfolg zu beobachten. Sie kann insbesondere 
1. von dem Träger der Maßnahme und den Teilnehmern Auskunft über den Verlauf 

der Maßnahme und den Eingliederungserfolg verlangen und 
2. die Einhaltung der Voraussetzungen, die für die Zulassung des Trägers und der 

Maßnahme erfüllt sein müssen, durch Einsicht in alle die Maßnahme betreffen-
den Unterlagen des Trägers prüfen. 

Die Agentur für Arbeit ist berechtigt, zu diesem Zwecke Grundstücke, Geschäfts- und 
Unterrichtsräume des Trägers während der Geschäfts- oder Unterrichtszeit zu betre-
ten. Wird die Maßnahme bei einem Dritten durchgeführt, ist die Agentur für Arbeit be-
rechtigt, die Grundstücke, Geschäfts- und Unterrichtsräume des Dritten während die-
ser Zeit zu betreten. Stellt die Agentur für Arbeit bei der Prüfung der Maßnahme hin-
reichende Anhaltspunkte für Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften fest, 
soll sie die zuständige Kontrollbehörde für den Datenschutz hiervon unterrichten. 
  
   (2) Die Agentur für Arbeit kann vom Träger die Beseitigung festgestellter Mängel 
innerhalb angemessener Frist verlangen. Kommt der Träger diesem Verlangen nicht 
nach, hat die Agentur für Arbeit schwerwiegende und kurzfristig nicht behebbare 
Mängel festgestellt, werden die in Absatz 1 genannten Auskünfte nicht, nicht rechtzei-
tig oder nicht vollständig erteilt oder die Prüfungen oder das Betreten der Grundstü-
cke, Geschäfts- und Unterrichtsräume durch die Agentur für Arbeit nicht geduldet, 
kann die Agentur für Arbeit die Geltung des Bildungsgutscheins für diesen Träger 
ausschließen und die Entscheidung über die Förderung insoweit aufheben. 
  
   (3) Die Agentur für Arbeit und der Träger der Maßnahme erstellen nach Ablauf der 
Maßnahme gemeinsam eine Bilanz, die Aufschluss über die Eingliederung der Teil-
nehmer und die Wirksamkeit der Maßnahme gibt. 
  
   (4) Die Agentur für Arbeit teilt der fachkundigen Stelle die nach den Absätzen 1 bis 
3 gewonnenen Erkenntnisse mit. 

 
 
 
 
 

Förderung der beruflichen Weiterbildung 
§ 86 

Qualitätsprüfung 
  
   (1) Die Agentur für Arbeit kann durch geeignete Maßnahmen die Durchführung der 
Maßnahme überwachen sowie Erfolg zu beobachten. Sie kann insbesondere 
1. von dem Träger der Maßnahme und den Teilnehmern Auskunft über den Verlauf 

der Maßnahme und den Eingliederungserfolg verlangen und 
2. die Einhaltung der Voraussetzungen, die für die Zulassung des Trägers und der 

Maßnahme erfüllt sein müssen, durch Einsicht in alle die Maßnahme betreffen-
den Unterlagen des Trägers prüfen. 

Die Agentur für Arbeit ist berechtigt, zu diesem Zwecke Grundstücke, Geschäfts- 
und Unterrichtsräume des Trägers während der Geschäfts- oder Unterrichtszeit zu 
betreten. Wird die Maßnahme bei einem Dritten durchgeführt, ist die Agentur für Ar-
beit berechtigt, die Grundstücke, Geschäfts- und Unterrichtsräume des Dritten wäh-
rend dieser Zeit zu betreten. Stellt die Agentur für Arbeit bei der Prüfung der Maß-
nahme hinreichende Anhaltspunkte für Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vor-
schriften fest, soll sie die zuständige Kontrollbehörde für den Datenschutz hiervon 
unterrichten. 
  
   (2) Die Agentur für Arbeit kann vom Träger die Beseitigung festgestellter Mängel 
innerhalb angemessener Frist verlangen. Kommt der Träger diesem Verlangen nicht 
nach, hat die Agentur für Arbeit schwerwiegende und kurzfristig nicht behebbare 
Mängel festgestellt, werden die in Absatz 1 genannten Auskünfte nicht, nicht recht-
zeitig oder nicht vollständig erteilt oder die Prüfungen oder das Betreten der 
Grundstücke, Geschäfts- und Unterrichtsräume durch die Agentur für Arbeit nicht 
geduldet, kann die Agentur für Arbeit die Geltung des Bildungsgutscheins für diesen 
Träger ausschließen und die Entscheidung über die Förderung insoweit aufheben. 
  
   (3) (aufgehoben). 
  
   (3) Die Agentur für Arbeit teilt der fachkundigen Stelle die nach den Absätzen 1 bis 
3 gewonnenen Erkenntnisse mit. 
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Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 
Erster Unterabschnitt 

Grundsätze 
§ 99 

Leistungsrahmen 
  
   Die allgemeinen und besonderen Leistungen richten sich nach den Vorschriften des 
ersten bis sechsten Abschnitts, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt 
ist. 

 

Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 
Erster Unterabschnitt 

Grundsätze 
§ 99 

Leistungsrahmen 
  
   Die allgemeinen und besonderen Leistungen richten sich nach den Vorschriften 
des ersten und vierten bis sechsten Abschnitts, soweit nachfolgend nichts Abwei-
chendes bestimmt ist. 
 
 
 
 

 
Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 

Zweiter Unterabschnitt 
Allgemeine Leistungen 

§ 100 
Leistungen 

  
    Die allgemeinen Leistungen umfassen die Leistungen zur 
1. Unterstützung der Beratung und Vermittlung, 
2. Verbesserung der Aussichten auf Teilhabe am Arbeitsleben, 
3. Förderung der Aufnahme einer Beschäftigung, 
4. Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, 
5. Förderung der Berufsausbildung, 
6. Förderung der beruflichen Weiterbildung. 

 

Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 
Zweiter Unterabschnitt 
Allgemeine Leistungen 

§ 100 
Leistungen 

  
    Die allgemeinen Leistungen umfassen  
1. vermittlungsunterstüzende Leistungen, 
2. Leistungen zur Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, 
3. Leistungen zur Förderung der Berufsausbildung, 
4. Leistungen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung. 

 

Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 
Zweiter Unterabschnitt 
Allgemeine Leistungen 

§ 101 
Besonderheiten 

  
   (1) Mobilitätshilfe bei Aufnahme einer Beschäftigung kann auch erbracht werden, 
wenn der behinderte Mensch nicht arbeitslos ist und durch Mobilitätshilfen eine dau-
erhafte Teilhabe am Arbeitsleben erreicht werden kann. 
  

Förderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 
Zweiter Unterabschnitt 
Allgemeine Leistungen 

§ 101 
Besonderheiten 

  
   (1) Vermittlungsunterstützende Leistungen bei Aufnahme einer Beschäftigung 
können auch erbracht werden, wenn der behinderte Mensch nicht arbeitslos ist und 
durch vermittlungsunterstützende Leistungen eine dauerhafte Teilhabe am Arbeits-
leben erreicht werden kann. 
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   (2) Förderungsfähig sind auch berufliche Aus- und Weiterbildungen, die im Rahmen 
des Berufsbildungsgesetzes oder der Handwerksordnung abweichend von den Aus-
bildungsordnungen für staatlich anerkannte Ausbildungsberufe oder in Sonderformen 
für behinderte Menschen durchgeführt werden. Die Förderung kann bei Bedarf Akti-
vierungshilfen, ausbildungsbegleitende Hilfen, Beschäftigung begleitende Eingliede-
rungshilfen und Übergangshilfen nach dem Ersten Abschnitt des Sechsten Kapitels 
umfassen. 
  
   (3) Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe besteht auch, wenn der behinderte 
Mensch während der beruflichen Ausbildung im Haushalt der Eltern oder eines El-
ternteils wohnt. In diesen Fällen beträgt der allgemeine Bedarf [bis 31.07.2008: 282] 
[ab 01.08.2008: 310] Euro monatlich. Er beträgt [bis 31.07.2008: 353] [ab 
01.08.2008: 389] Euro, wenn der behinderte Mensch verheiratet ist, eine Lebenspart-
nerschaft führt oder das 21. Lebensjahr vollendet hat. 
  
   (4) Eine Verlängerung der Ausbildung über das vorgesehene Ausbildungsende hin-
aus, eine Wiederholung der Ausbildung ganz oder in Teilen sowie eine erneute beruf-
liche Ausbildung wird gefördert, wenn Art oder Schwere der Behinderung es erfordern 
und ohne die Förderung eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben nicht erreicht wer-
den kann. 
  
   (5) Berufliche Weiterbildung kann auch gefördert werden, wenn behinderte Men-
schen 
1. nicht arbeitslos sind, 
2. als Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss noch nicht drei Jahre beruflich tätig gewe-

sen sind oder 
3. einer längeren Förderung als nichtbehinderte Menschen oder erneuten Förderung 

bedürfen, um am Arbeitsleben teilzuhaben oder weiter teilzuhaben. 
Förderungsfähig sind auch schulische Ausbildungen, deren Abschluss für die Weiter-
bildung erforderlich ist. 

 

  
   (2) Förderungsfähig sind auch berufliche Aus- und Weiterbildungen, die im Rah-
men des Berufsbildungsgesetzes oder der Handwerksordnung abweichend von den 
Ausbildungsordnungen für staatlich anerkannte Ausbildungsberufe oder in Sonder-
formen für behinderte Menschen durchgeführt werden. Die Förderung kann bei Be-
darf ausbildungsbegleitende Hilfen nach dem Ersten Abschnitt des Sechsten Kapi-
tels umfassen. 
  
   (3) Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe besteht auch, wenn der behinderte 
Mensch während der beruflichen Ausbildung im Haushalt der Eltern oder eines El-
ternteils wohnt. In diesen Fällen beträgt der allgemeine Bedarf [bis 31.07.2008: 
282] [ab 01.08.2008: 310] Euro monatlich. Er beträgt [bis 31.07.2008: 353] [ab 
01.08.2008: 389] Euro, wenn der behinderte Mensch verheiratet ist, eine Lebens-
partnerschaft führt oder das 21. Lebensjahr vollendet hat. 
  
   (4) Eine Verlängerung der Ausbildung über das vorgesehene Ausbildungsende 
hinaus, eine Wiederholung der Ausbildung ganz oder in Teilen sowie eine erneute 
berufliche Ausbildung wird gefördert, wenn Art oder Schwere der Behinderung es 
erfordern und ohne die Förderung eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben nicht 
erreicht werden kann. 
  
   (5) Berufliche Weiterbildung kann auch gefördert werden, wenn behinderte Men-
schen 
1. nicht arbeitslos sind, 
2. als Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss noch nicht drei Jahre beruflich tätig ge-

wesen sind oder 
3. einer längeren Förderung als nichtbehinderte Menschen oder erneuten Förderung 

bedürfen, um am Arbeitsleben teilzuhaben oder weiter teilzuhaben. 
Förderungsfähig sind auch schulische Ausbildungen, deren Abschluss für die Wei-
terbildung erforderlich ist. 

 
Arbeitslosengeld 

Erster Titel 
Regelvoraussetzungen 

§ 120 
Sonderfälle der Verfügbarkeit 

  
   (1) Nimmt der Leistungsberechtigte an einer Maßnahme der Eignungsfeststellung, 
einer Trainingsmaßnahme oder an einer Berufsfindung oder Arbeitserprobung im 
Sinne des Rechts der beruflichen Rehabilitation teil, leistet er vorübergehend zur Ver-

Arbeitslosengeld 
Erster Titel 

Regelvoraussetzungen 
§ 120 

Sonderfälle der Verfügbarkeit 
  
   (1) Nimmt der Leistungsberechtigte an einer Maßnahme nach § 46 oder an einer 
Berufsfindung oder Arbeitserprobung im Sinne des Rechts der beruflichen Rehabili-
tation teil, leistet er vorübergehend zur Verhütung oder Beseitigung öffentlicher Not-
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hütung oder Beseitigung öffentlicher Notstände Dienste, die nicht auf einem Arbeits-
verhältnis beruhen, übt er eine freie Arbeit im Sinne des Artikels 293 Abs. 1 des Ein-
führungsgesetzes zum Strafgesetzbuch oder auf Grund einer Anordnung im Gna-
denwege aus oder erbringt er gemeinnützige Leistungen oder Arbeitsleistungen nach 
den in Artikel 293 Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch genannten 
Vorschriften oder auf Grund deren entsprechender Anwendung, so schließt dies die 
Verfügbarkeit nicht aus. 
  
   (2) … 
   (3) …  
  
   (4) … 

 

stände Dienste, die nicht auf einem Arbeitsverhältnis beruhen, übt er eine freie Ar-
beit im Sinne des Artikels 293 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetz-
buch oder auf Grund einer Anordnung im Gnadenwege aus oder erbringt er ge-
meinnützige Leistungen oder Arbeitsleistungen nach den in Artikel 293 Abs. 3 des 
Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch genannten Vorschriften oder auf Grund 
deren entsprechender Anwendung, so schließt dies die Verfügbarkeit nicht aus. 
  
   (2) … 
  
   (3) … 
  
   (4) … 
 
 

 
Minderung des Arbeitslosengeldes, 

Zusammentreffen des Anspruchs mit sonstigem Einkommen und Ruhen des 
Anspruchs 

§ 141 
Anrechnung von Nebeneinkommen 

  
(1) Übt der Arbeitslose während einer Zeit, für die ihm Arbeitslosengeld zusteht, eine 
weniger als 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung aus, ist das Arbeits-
entgelt aus der Beschäftigung nach Abzug der Steuern, der Sozialversicherungsbei-
träge und der Werbungskosten sowie eines Freibetrages in Höhe von 165 Euro auf 
das Arbeitslosengeld für den Kalendermonat, in dem die Beschäftigung ausgeübt 
wird, anzurechnen. Satz 1 gilt für selbstständige Tätigkeiten und Tätigkeiten als mit-
helfender Familienangehöriger entsprechend mit der Maßgabe, dass pauschal 30 
Prozent der Betriebseinnahmen als Betriebsausgaben angesetzt werden, es sei 
denn, der Arbeitslose weist höhere Betriebsausgaben nach. 
  
   (2) Hat der Arbeitslose in den letzten 18 Monaten vor der Entstehung des Anspru-
ches neben einem Versicherungspflichtverhältnis eine geringfügige Beschäftigung 
mindestens zwölf Monate lang ausgeübt, so bleibt das Arbeitsentgelt bis zu dem Be-
trag anrechnungsfrei, der in den letzten zwölf Monaten vor der Entstehung des An-
spruches aus einer geringfügigen Beschäftigung durchschnittlich auf den Monat ent-
fällt, mindestens jedoch ein Betrag in Höhe des Freibetrages, der sich nach Absatz 1 
ergeben würde. 
  
   (3) Hat der Arbeitslose in den letzten 18 Monaten vor der Entstehung des Anspru-

Minderung des Arbeitslosengeldes, 
Zusammentreffen des Anspruchs mit sonstigem Einkommen und Ruhen des 

Anspruchs 
§ 141 

Anrechnung von Nebeneinkommen 
  
(1) Übt der Arbeitslose während einer Zeit, für die ihm Arbeitslosengeld zusteht, eine 
Erwerbstätigkeit im Sinne des § 119 Abs. 3 aus, ist das daraus erzielte Einkommen 
nach Abzug der Steuern, der Sozialversicherungsbeiträge und der Werbungskosten 
sowie eines Freibetrages in Höhe von 165 Euro in dem Kalendermonat der Aus-
übung anzurechnen. Handelt es sich um eine selbständige Tätigkeit oder eine Tä-
tigkeit als mithelfender Familienangehöriger, sind pauschal 30 Prozent der Be-
triebseinnahmen als Betriebsausgaben abzusetzen, es sei denn, der Arbeitslose 
weist höhere Betriebsausgaben nach. 
  
   (2) Hat der Arbeitslose in den letzten 18 Monaten vor der Entstehung des Anspru-
ches neben einem Versicherungspflichtverhältnis eine Erwerbstätigkeit (§ 119 Abs. 
3) mindestens zwölf Monate lang ausgeübt, so bleibt das Einkommen bis zu dem 
Betrag anrechnungsfrei, das in den letzten zwölf Monaten vor der Entstehung des 
Anspruches aus einer Erwerbstätigkeit (§ 119 Abs. 3) durchschnittlich auf den Mo-
nat entfällt, mindestens jedoch ein Betrag in Höhe des Freibetrages, der sich nach 
Absatz 1 ergeben würde. 
  
   (3) (aufgehoben). 
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ches neben einem Versicherungspflichtverhältnis eine selbständige Tätigkeit oder 
Tätigkeit als mithelfender Familienangehöriger von weniger als 15 Stunden wöchent-
lich mindestens zwölf Monate lang ausgeübt, so bleibt das Arbeitseinkommen bis zu 
dem Betrag anrechnungsfrei, der in den letzten zwölf Monaten vor der Entstehung 
des Anspruches durchschnittlich auf den Monat entfällt, mindestens jedoch ein Betrag 
in Höhe des Freibetrages, der sich nach Absatz 1 ergeben würde. 
  
   (4) Leistungen, die ein Bezieher von Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung 
1. von seinem Arbeitgeber oder dem Träger der Weiterbildung wegen der Teilnahme 

oder 
2. auf Grund eines früheren oder bestehenden Arbeitsverhältnisses ohne Ausübung 

einer Beschäftigung für die Zeit der Teilnahme 
erhält, werden nach Abzug der Steuern, des auf den Arbeitnehmer entfallenden An-
teils der Sozialversicherungsbeiträge und eines Freibetrages von 400 Euro monatlich 
auf das Arbeitslosengeld angerechnet. 

 

   (4) Leistungen, die ein Bezieher von Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbil-
dung 
1. von seinem Arbeitgeber oder dem Träger der Weiterbildung wegen der Teilnahme 

oder 
2. auf Grund eines früheren oder bestehenden Arbeitsverhältnisses ohne Ausübung 

einer Beschäftigung für die Zeit der Teilnahme 
erhält, werden nach Abzug der Steuern, des auf den Arbeitnehmer entfallenden An-
teils der Sozialversicherungsbeiträge und eines Freibetrages von 400 Euro monat-
lich auf das Arbeitslosengeld angerechnet. 

 

Zusammentreffen des Anspruchs mit sonstigem Einkommen und Ruhen des 
Anspruchs 

§ 144 
Ruhen bei Sperrzeit 

  
   (1) Hat der Arbeitnehmer sich versicherungswidrig verhalten, ohne dafür einen 
wichtigen Grund zu haben, ruht der Anspruch für die Dauer einer Sperrzeit. Versiche-
rungswidriges Verhalten liegt vor, wenn 
1. der Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis gelöst oder durch ein arbeitsver-

tragswidriges Verhalten Anlass für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses 
gegeben und dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit her-
beigeführt hat (Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe), 

2. der bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend gemeldete Arbeitnehmer (§ 37b) 
oder der Arbeitslose trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine von der Agentur 
für Arbeit unter Benennung des Arbeitgebers und der Art der Tätigkeit angebo-
tene Beschäftigung nicht annimmt oder nicht antritt oder die Anbahnung eines 
solchen Beschäftigungsverhältnisses, insbesondere das Zustandekommen eines 
Vorstellungsgespräches, durch sein Verhalten verhindert (Sperrzeit bei Arbeits-
ablehnung), 

3. der Arbeitslose trotz Belehrung über die Rechtsfolgen die von der Agentur für Ar-
beit geforderten Eigenbemühungen nicht nachweist (Sperrzeit bei unzureichen-
den Eigenbemühungen), 

4. der Arbeitslose sich weigert, trotz Belehrung über die Rechtsfolgen, an einer Maß-
nahme der Eignungsfeststellung, einer Trainingsmaßnahme oder einer Maß-
nahme zur beruflichen Ausbildung oder Weiterbildung oder einer Maßnahme zur 

Zusammentreffen des Anspruchs mit sonstigem Einkommen und Ruhen des 
Anspruchs 

§ 144 
Ruhen bei Sperrzeit 

  
   (1) Hat der Arbeitnehmer sich versicherungswidrig verhalten, ohne dafür einen 
wichtigen Grund zu haben, ruht der Anspruch für die Dauer einer Sperrzeit. Versi-
cherungswidriges Verhalten liegt vor, wenn 
1. der Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis gelöst oder durch ein arbeitsver-

tragswidriges Verhalten Anlass für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses 
gegeben und dadurch vorsätzlich oder grob fahrlässig die Arbeitslosigkeit her-
beigeführt hat (Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe), 

2. der bei der Agentur für Arbeit als arbeitssuchend gemeldete Arbeitnehmer (§ 38 
Abs. 1) oder der Arbeitslose trotz Belehrung über die Rechtsfolgen eine von der 
Agentur für Arbeit unter Benennung des Arbeitgebers und der Art der Tätigkeit 
angebotene Beschäftigung nicht annimmt oder nicht antritt oder die Anbahnung 
eines solchen Beschäftigungsverhältnisses, insbesondere das Zustandekom-
men eines Vorstellungsgespräches, durch sein Verhalten verhindert (Sperrzeit 
bei Arbeitsablehnung), 

3. der Arbeitslose trotz Belehrung über die Rechtsfolgen die von der Agentur für Ar-
beit geforderten Eigenbemühungen nicht nachweist (Sperrzeit bei unzurei-
chenden Eigenbemühungen), 

4. der Arbeitslose sich weigert, trotz Belehrung über die Rechtsfolgen, an einer 
Maßnahme nach § 46 oder einer Maßnahme zur beruflichen Ausbildung oder 
Weiterbildung oder einer Maßnahme zur Teilhabe am Arbeitsleben teilzuneh-

 30 

http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x037b.htm
http://db03.bmgs.de/Gesetze/sgb03x037b.htm


Teilhabe am Arbeitsleben teilzunehmen (Sperrzeit bei Ablehnung einer berufli-
chen Eingliederungsmaßnahme), 

5. der Arbeitslose die Teilnahme an einer in Nummer 4 genannten Maßnahme ab-
bricht oder durch maßnahmewidriges Verhalten Anlass für den Ausschluss aus 
einer dieser Maßnahmen gibt (Sperrzeit bei Abbruch einer beruflichen Eingliede-
rungsmaßnahme), 

6. der Arbeitslose einer Aufforderung der Agentur für Arbeit, sich zu melden oder zu 
einem ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen (§ 
309), trotz Belehrung über die Rechtsfolgen nicht nachkommt (Sperrzeit bei 
Meldeversäumnis), 

7. der Arbeitslose seiner Meldepflicht nach § 37b nicht nachgekommen ist (Sperrzeit 
bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung). 

  
Der Arbeitnehmer hat die für die Beurteilung eines wichtigen Grundes maßgebenden 
Tatsachen darzulegen und nachzuweisen, wenn diese in seiner Sphäre oder in sei-
nem Verantwortungsbereich liegen. Beschäftigungen im Sinne des Satzes 2 Nr. 1 
und 2 sind auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (§ 27 Abs. 3 Nr. 5). 
    (2) Die Sperrzeit beginnt mit dem Tag nach dem Ereignis, das die Sperrzeit be-
gründet, oder, wenn dieser Tag in eine Sperrzeit fällt, mit dem Ende dieser Sperrzeit. 
Werden mehrere Sperrzeiten durch dasselbe Ereignis begründet, folgen sie in der 
Reihenfolge des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 bis 7 einander nach. 
  
   (3) Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe beträgt zwölf Wochen. Sie verkürzt 
sich 
1. auf drei Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb von sechs Wochen nach 

dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet, ohne eine Sperrzeit geendet hätte, 
2. auf sechs Wochen, wenn 

a) das Arbeitsverhältnis innerhalb von zwölf Wochen nach dem Ereignis, das die 
Sperrzeit begründet, ohne eine Sperrzeit geendet hätte oder 

b) eine Sperrzeit von zwölf Wochen für den Arbeitslosen nach den für den Eintritt 
der Sperrzeit maßgebenden Tatsachen eine besondere Härte bedeuten 
würde. 

  
   (4) Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsablehnung, bei Ablehnung einer beruflichen 
Eingliederungsmaßnahme oder bei Abbruch einer beruflichen Eingliederungsmaß-
nahme beträgt 
1. drei Wochen 

a) im Falle des Abbruchs einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme, wenn die 
Maßnahme innerhalb von sechs Wochen nach dem Ereignis, das die 
Sperrzeit begründet, ohne eine Sperrzeit geendet hätte, 

b) im Falle der Ablehnung einer Arbeit oder einer beruflichen Eingliederungs-
maßnahme, wenn die Beschäftigung oder Maßnahme bis zu sechs Wochen 

men (Sperrzeit bei Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme), 
5. der Arbeitslose die Teilnahme an einer in Nummer 4 genannten Maßnahme ab-

bricht oder durch maßnahmewidriges Verhalten Anlass für den Ausschluss aus 
einer dieser Maßnahmen gibt (Sperrzeit bei Abbruch einer beruflichen Einglie-
derungsmaßnahme), 

6. der Arbeitslose einer Aufforderung der Agentur für Arbeit, sich zu melden oder zu 
einem ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu erscheinen (§ 
309), trotz Belehrung über die Rechtsfolgen nicht nachkommt oder nicht nach-
gekommen ist (Sperrzeit bei Meldeversäumnis), 

7. der Arbeitslose seiner Meldepflicht nach § 38 Abs. 1 nicht nachgekommen ist 
(Sperrzeit bei verspäteter Arbeitsuchendmeldung). 

  
Der Arbeitnehmer hat die für die Beurteilung eines wichtigen Grundes maßgeben-
den Tatsachen darzulegen und nachzuweisen, wenn diese in seiner Sphäre oder in 
seinem Verantwortungsbereich liegen. Beschäftigungen im Sinne des Satzes 2 Nr. 1 
und 2 sind auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (§ 27 Abs. 3 Nr. 5). 
  
   (2) Die Sperrzeit beginnt mit dem Tag nach dem Ereignis, das die Sperrzeit be-
gründet, oder, wenn dieser Tag in eine Sperrzeit fällt, mit dem Ende dieser Sperr-
zeit. Werden mehrere Sperrzeiten durch dasselbe Ereignis begründet, folgen sie in 
der Reihenfolge des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 bis 7 einander nach. 
  
   (3) Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe beträgt zwölf Wochen. Sie verkürzt 
sich 
1. auf drei Wochen, wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb von sechs Wochen nach 

dem Ereignis, das die Sperrzeit begründet, ohne eine Sperrzeit geendet hätte, 
2. auf sechs Wochen, wenn 

a) das Arbeitsverhältnis innerhalb von zwölf Wochen nach dem Ereignis, das 
die Sperrzeit begründet, ohne eine Sperrzeit geendet hätte oder 

b) eine Sperrzeit von zwölf Wochen für den Arbeitslosen nach den für den Ein-
tritt der Sperrzeit maßgebenden Tatsachen eine besondere Härte bedeu-
ten würde. 

  
(4) Die Dauer der Sperrzeit bei Arbeitsablehnung, bei Ablehnung einer beruflichen 
Eingliederungsmaßnahme oder bei Abbruch einer beruflichen Ein-
gliederungsmaßnahme beträgt 

1. im Falle des erstmaligen versicherungswidrigen Verhal-
tens dieser Art drei Wochen, 

2. im Falle des zweiten versicherungswidrigen Verhaltens 
dieser Art sechs Wochen, 
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befristet war oder 
c) im Falle der erstmaligen Ablehnung einer Arbeit oder beruflichen Eingliede-

rungsmaßnahme oder des erstmaligen Abbruchs einer beruflichen Einglie-
derungsmaßnahme nach Entstehung des Anspruchs, 

2. sechs Wochen 
a) im Falle des Abbruchs einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme, wenn die 

Maßnahme innerhalb von zwölf Wochen nach dem Ereignis, das die Sperr-
zeit begründet, ohne eine Sperrzeit geendet hätte, 

b) im Falle der Ablehnung einer Arbeit oder einer beruflichen Eingliederungs-
maßnahme, wenn die Beschäftigung oder Maßnahme bis zu zwölf Wochen 
befristet war oder 

c) im Falle der zweiten Ablehnung einer Arbeit oder beruflichen Eingliederungs-
maßnahme oder des zweiten Abbruchs einer beruflichen Eingliederungs-
maßnahme nach Entstehung des Anspruchs, 

3. zwölf Wochen in den übrigen Fällen. 
Im Falle der Ablehnung einer Arbeit oder einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme 
nach der Meldung zur frühzeitigen Arbeitssuche (§ 37b) im Zusammenhang mit der 
Entstehung des Anspruchs gilt Satz 1 entsprechend. 
  
   (5) Die Dauer einer Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbemühungen beträgt zwei 
Wochen. 
  
   (6) Die Dauer einer Sperrzeit bei Meldeversäumnis oder bei verspäteter Arbeit-
suchendmeldung beträgt eine Woche. 

 

3. in den übrigen Fällen zwölf Wochen. 

Im Falle der Arbeitsablehnung oder der Ablehnung einer beruflichen Eingliede-
rungsmaßnahme nach der Meldung zur frühzeitigen Arbeitsuche (§ 38 Abs. 1) im 
Zusammenhang mit der Entstehung des Anspruchs gilt Satz 1 entsprechend. 
  
   (5) Die Dauer einer Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbemühungen beträgt zwei 
Wochen. 
  
   (6) Die Dauer einer Sperrzeit bei Meldeversäumnis oder bei verspäteter Arbeit-
suchendmeldung beträgt eine Woche. 

 

Fünftes Kapitel 
Leistungen an Arbeitgeber 
Erster Abschnitt 
Eingliederung von Arbeitnehmern 
Dritter Unterabschnitt 
Einstellungszuschuss bei Neugründungen 

§ 225 Grundsatz 
§ 226 Einstellungszuschuss bei Neugründungen 
§ 227 Umfang der Förderung 
§ 228 Anordnungsermächtigung 

  
Vierter Unterabschnitt 
Förderung der beruflichen Weiterbildung durch Vertretung 

§ 229 Grundsatz 

 
 
 
 
 
 

Dritter Unterabschnitt - §§ 225 bis 228 (weggefallen) 
 
 
 
 
 

Vierter Unterabschnitt - §§ 229 bis 234 (weggefallen 
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§ 230 Umfang der Förderung 
§ 231 Arbeitsrechtliche Regelung 
§ 232 Beauftragung und Förderung Dritter 
§ 233 Anordnungsermächtigung 
§ 234 (aufgehoben) 

 
Förderung der Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung 

§ 235 
Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung 

  
   (1) Arbeitgeber können für die berufliche Ausbildung von Auszubildenden durch Zu-
schüsse zur Ausbildungsvergütung gefördert werden, soweit von der Agentur für Ar-
beit geförderte ausbildungsbegleitende Hilfen während der betrieblichen Ausbil-
dungszeit durchgeführt oder durch Abschnitte der Berufsausbildung in einer außerbe-
trieblichen Einrichtung ergänzt werden und die Ausbildungsvergütung weitergezahlt 
wird. 
  
   (2) Die Zuschüsse können in Höhe des Betrages erbracht werden, der sich als an-
teilige Ausbildungsvergütung einschließlich des darauf entfallenden Arbeitgeberan-
teils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag errechnet. 
 
 

Förderung der Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung 
§ 235 (aufgehoben) 

 
 

§ 235a 
Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung schwerbehinderter Menschen 

  
   (1)Arbeitgeber können für die betriebliche Aus- oder Weiterbildung von schwerbe-
hinderten Menschen im Sinne des § 104 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e des Neunten Bu-
ches durch Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung oder vergleichbaren Vergütung ge-
fördert werden, wenn die Aus- oder Weiterbildung sonst nicht zu erreichen ist. 
  
   (2) Die Zuschüsse sollen regelmäßig 80 Prozent der monatlichen Ausbildungsver-
gütung für das letzte Ausbildungsjahr oder der vergleichbaren Vergütung einschließ-
lich des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
nicht übersteigen. In begründeten Ausnahmefällen können Zuschüsse bis zur Höhe 
der Ausbildungsvergütung für das letzte Ausbildungsjahr erbracht werden. 
  
   (3) Bei Übernahme schwerbehinderter Menschen in ein Arbeitsverhältnis durch den 
ausbildenden oder einen anderen Arbeitgeber im Anschluss an eine abgeschlossene 
Aus- und Weiterbildung kann ein Eingliederungszuschuss in Höhe von bis zu 70 Pro-

§ 235a 
Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung schwerbehinderter Menschen 

  
   (1)Arbeitgeber können für die betriebliche Aus- oder Weiterbildung von schwerbe-
hinderten Menschen im Sinne des § 104 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe e des Neunten Bu-
ches durch Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung oder vergleichbaren Vergütung 
gefördert werden, wenn die Aus- oder Weiterbildung sonst nicht zu erreichen ist. 
  
   (2) Die Zuschüsse sollen regelmäßig 80 Prozent der monatlichen Ausbildungsver-
gütung für das letzte Ausbildungsjahr oder der vergleichbaren Vergütung einschließ-
lich des darauf entfallenden pauschalierten Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag nicht übersteigen. In begründeten Ausnahmefällen können Zu-
schüsse bis zur Höhe der Ausbildungsvergütung für das letzte Ausbildungsjahr er-
bracht werden. 
  
   (3) Bei Übernahme schwerbehinderter Menschen in ein Arbeitsverhältnis durch 
den ausbildenden oder einen anderen Arbeitgeber im Anschluss an eine abge-
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zent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts (§ 220) für die Dauer von einem 
Jahr erbracht werden, sofern während der Aus- oder Weiterbildung Zuschüsse er-
bracht wurden. 

 

schlossene Aus- und Weiterbildung kann ein Eingliederungszuschuss in Höhe von 
bis zu 70 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts (§ 220) für die Dau-
er von einem Jahr erbracht werden, sofern während der Aus- oder Weiterbildung 
Zuschüsse erbracht wurden. 

 
§ 235b 

Einstiegsqualifizierung 
  
   (1) Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegsqualifizierung durchführen, können 
durch Zuschüsse zur Vergütung bis zu einer Höhe von [bis 31.07.2008: 192] [ab 
01.08.2008: 212] Euro monatlich zuzüglich eines pauschalierten Anteils am durch-
schnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag des Auszubildenden gefördert wer-
den. Die betriebliche Einstiegsqualifizierung dient der Vermittlung und Vertiefung von 
Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit. Soweit die betriebliche 
Einstiegsqualifizierung als Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungs-
gesetz durchgeführt wird, gelten die §§ 68 bis 70 des Berufsbildungsgesetzes. 
  
   (2) Eine Einstiegsqualifizierung kann für die Dauer von sechs bis längstens zwölf 
Monaten gefördert werden, wenn sie 
1. auf der Grundlage eines Vertrages im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes 

mit dem Auszubildenden durchgeführt wird, 
2. auf einen anerkannten Ausbildungsberuf im Sinne des § 4 Abs. 1 des Berufsbil-

dungsgesetzes, § 25 Abs. 1 Satz 1 der Handwerksordnung oder des See-
mannsgesetzes vorbereitet und 

3. in Vollzeit oder wegen der Erziehung eigener Kinder oder der Pflege von Familien-
angehörigen in Teilzeit von mindestens 20 Wochenstunden durchgeführt wird. 

  
   (3) Der Abschluss des Vertrages ist der nach dem Berufsbildungsgesetz zuständi-
gen Stelle anzuzeigen. Die vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten sind vom Betrieb 
zu bescheinigen. Die zuständige Stelle stellt über die erfolgreich durchgeführte be-
triebliche Einstiegsqualifizierung ein Zertifikat aus. 
  
   (4) Förderungsfähig sind 
1. bei der Agentur für Arbeit gemeldete Ausbildungsbewerber mit aus individuellen 

Gründen eingeschränkten Vermittlungsperspektiven, die auch nach den bun-
desweiten Nachvermittlungsaktionen keinen Ausbildungsplatz haben, 

2. Auszubildende, die noch nicht in vollem Maße über die erforderliche Ausbildungs-
befähigung verfügen und 

3. lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Auszubildende. 
  
   (5) Die Förderung eines Auszubildenden, der bereits eine betriebliche Einstiegsqua-

§ 235b 
Einstiegsqualifizierung 

  
   (1) Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegsqualifizierung durchführen, können 
durch Zuschüsse zur Vergütung bis zu einer Höhe von [bis 31.07.2008: 192] [ab 
01.08.2008: 212] Euro monatlich zuzüglich eines pauschalierten Anteils am durch-
schnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag des Auszubildenden gefördert wer-
den. Die betriebliche Einstiegsqualifizierung dient der Vermittlung und Vertiefung 
von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit. Soweit die betriebli-
che Einstiegsqualifizierung als Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbil-
dungsgesetz durchgeführt wird, gelten die §§ 68 bis 70 des Berufsbildungsgesetzes. 
  
   (2) Eine Einstiegsqualifizierung kann für die Dauer von sechs bis längstens zwölf 
Monaten gefördert werden, wenn sie 
1. auf der Grundlage eines Vertrages im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgeset-

zes mit dem Auszubildenden durchgeführt wird, 
2. auf einen anerkannten Ausbildungsberuf im Sinne des § 4 Abs. 1 des Berufsbil-

dungsgesetzes, § 25 Abs. 1 Satz 1 der Handwerksordnung, des Seemannsge-
setzes oder des Altenpflegegesetzes vorbereitet und 

3. in Vollzeit oder wegen der Erziehung eigener Kinder oder der Pflege von Famili-
enangehörigen in Teilzeit von mindestens 20 Wochenstunden durchgeführt 
wird. 

  
   (3) Der Abschluss des Vertrages ist der nach dem Berufsbildungsgesetz im Falle 
der Vorbereitung auf einen nach dem Altenpflegegesetz anerkannten Ausbildungs-
beruf der nach Landesrecht zuständigen Stelle anzuzeigen. Die vermittelten Kennt-
nisse und Fertigkeiten sind vom Betrieb zu bescheinigen. Die zuständige Stelle stellt 
über die erfolgreich durchgeführte betriebliche Einstiegsqualifizierung ein Zertifikat 
aus. 
  
   (4) Förderungsfähig sind 
1. bei der Agentur für Arbeit gemeldete Ausbildungsbewerber mit aus individuellen 

Gründen eingeschränkten Vermittlungsperspektiven, die auch nach den bun-
desweiten Nachvermittlungsaktionen keinen Ausbildungsplatz haben, 

2. Ausbildungsuchende, die noch nicht in vollem Maße über die Ausbildungsreife 
verfügen, und 
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lifizierung bei dem Antrag stellenden Betrieb oder in einem anderen Betrieb des Un-
ternehmens durchlaufen hat, oder in einem Betrieb des Unternehmens oder eines 
verbundenen Unternehmens in den letzten drei Jahren vor Beginn der Einstiegsquali-
fizierung versicherungspflichtig beschäftigt war, ist ausgeschlossen. Gleiches gilt, 
wenn die Einstiegsqualifizierung im Betrieb der Ehegatten, Lebenspartner oder Eltern 
durchgeführt wird. 
  
   (6) Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähere über Voraus-
setzungen, Art, Umfang und Verfahren der Förderung zu bestimmen. 

 

3. lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Ausbildungsuchende. 
  
   (5) Die Förderung eines Auszubildenden, der bereits eine betriebliche Einstiegs-
qualifizierung bei dem Antrag stellenden Betrieb oder in einem anderen Betrieb des 
Unternehmens durchlaufen hat, oder in einem Betrieb des Unternehmens oder ei-
nes verbundenen Unternehmens in den letzten drei Jahren vor Beginn der Ein-
stiegsqualifizierung versicherungspflichtig beschäftigt war, ist ausgeschlossen. Glei-
ches gilt, wenn die Einstiegsqualifizierung im Betrieb der Ehegatten, Lebenspartner 
oder Eltern durchgeführt wird. 
  
   (6) (aufgehoben) 

 
 

§ 235d 

Anordnungsermächtigung 

Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähere über Vorausset-
zungen, Art, Umfang und Verfahren der Förderung zu bestimmen. 
 
 
 

Förderung der Berufsausbildung und Beschäftigung begleitende Eingliede-
rungshilfen 

§ 240 
Grundsatz 

  
   Träger können durch Zuschüsse gefördert werden, wenn sie 
1. durch zusätzliche Maßnahmen zur betrieblichen Ausbildung für förderungsbedürfti-

ge Auszubildende diesen eine berufliche Ausbildung ermöglichen und ihre Ein-
gliederungsaussichten verbessern Oder 

2. besonders benachteiligte Jugendliche, die keine Beschäftigung haben und nicht 
ausbildungsuchend oder arbeitsuchend gemeldet sind, durch zusätzliche soziale 
Betreuungsmaßnahmen an Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung heran-
führen oder 

3. mit sozialpädagogischer Begleitung während einer Berufsausbildungsvorbereitung 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder einer Einstiegsqualifizierung und mit admi-
nistrativen und organisatorischen Hilfen Betriebe bei der Berufsausbildung, der 
Berufsausbildungsvorbereitung und bei der Einstiegsqualifizierung förderungs-
bedürftiger Auszubildender unterstützen. 

§ 240 
Förderung der Berufsausbildung 

 
Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung 

 
(1) Träger von Maßnahmen können Zuschüsse erhalten und Maßnahmekosten erstat-
tet bekommen, wenn sie förderungsbedürftige Jugendliche 
 
1. mit ausbildungsbegleitenden Hilfen bei deren betrieblicher Berufsausbildung unter-
stützen oder deren Eingliederungsaussichten in Berufsausbildung oder Arbeit verbes-
sern,  
 
2. anstelle einer Berufsausbildung in einem Betrieb in einer außerbetrieblichen Einrich-
tung ausbilden, 
 
3. mit sozialpädagogischer Begleitung während einer Berufsausbildungsvorbereitung 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder einer Einstiegsqualifizierung unterstützen oder 
 
4. durch die Unterstützung mit administrativen und organisatorischen Hilfen in die Be-
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rufsausbildung, in die Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz 
oder in die Einstiegsqualifizierung eingliedern. 
 
(2) Eine Berufsausbildung im Sinne dieses Abschnitts ist eine Ausbildung, die in einem 
nach dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung, dem Seemannsgesetz oder 
dem Altenpflegegesetz staatlich anerkannten Ausbildungsberuf betrieblich oder außer-
betrieblich im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsge-
setz oder dem Altenpflegegesetz durchgeführt wird. 
 
(3) Das Vergaberecht findet Anwendung. 
 

 
 

§ 241 
Förderungsfähige Maßnahmen 

  
   (1) Förderungsfähig sind Maßnahmen, die eine betriebliche Ausbildung in einem 
nach dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung oder dem Seemannsgesetz 
staatlich anerkannten Ausbildungsberuf im Rahmen eines Berufsausbildungsvertra-
ges nach dem Berufsbildungsgesetz unterstützen und über betriebs- und ausbil-
dungsübliche Inhalte hinausgehen (ausbildungsbegleitende Hilfen). Hierzu gehören 
Maßnahmen 
1. zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten, 
2. zur Förderung der Fachpraxis und Fachtheorie und 
3. zur sozialpädagogischen Begleitung. 
Ausbildungsbegleitende Hilfen können durch Abschnitte der Berufsausbildung in einer 
außerbetrieblichen Einrichtung ergänzt werden, wobei die Dauer je Ausbildungsab-
schnitt drei Monate nicht übersteigen soll. Nicht als solche Abschnitte gelten Ausbil-
dungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, die durchgeführt werden, weil 
der Betrieb die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nicht in vollem Umfange 
vermitteln kann oder weil dies nach der Ausbildungsordnung so vorgesehen ist. 
  
   (2) Maßnahmen, die anstelle einer Ausbildung in einem Betrieb als berufliche Aus-
bildung im ersten Jahr in einer außerbetrieblichen Einrichtung im Rahmen eines Be-
rufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz durchgeführt werden, sind 
förderungsfähig, wenn 
1. den an der Maßnahme teilnehmenden Auszubildenden auch mit ausbildungsbe-

gleitenden Hilfen eine Ausbildungsstelle in einem Betrieb nicht vermittelt werden 
kann, 

2. die Auszubildenden nach Erfüllung der allgemeinbildenden Vollzeitschulpflicht an 
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme mit einer Dauer von mindestens 

 
 

§ 241 
Ausbildungsbegleitende Hilfen  

 
Maßnahmen, die förderungsbedürftige Jugendliche während einer betrieblichen Be-
rufsausbildung unterstützen (ausbildungsbegleitende Hilfen), sind förderungsfähig. Als 
ausbildungsbegleitende Hilfen sind auch erforderliche Maßnahmen förderungsfähig, mit 
denen die Unterstützung nach Abbruch einer betrieblichen Berufsausbildung bis zur 
Aufnahme einer weiteren betrieblichen oder einer außerbetrieblichen Berufsausbildung 
erfolgt oder die nach erfolgreicher Beendigung einer mit ausbildungsbegleitenden Hil-
fen geförderten betrieblichen Berufsausbildung bis zur Begründung oder Festigung 
eines Arbeitsverhältnisses fortgesetzt werden. Die Förderung beginnt frühestens mit 
dem Ausbildungsbeginn und endet spätestens sechs Monate nach Begründung eines 
Arbeitsverhältnisses.  
 
Ausbildungsbegleitende Hilfen müssen über die Vermittlung von betriebs- und ausbil-
dungsüblichen Inhalten hinausgehen. Hierzu gehören Maßnahmen  
 
1. zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten,  
 
2. zur Förderung fachpraktischer und fachtheoretischer Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten und  
 
3. zur sozialpädagogischen Begleitung.  
 
Ausbildungsbegleitende Hilfen können durch Abschnitte der Berufsausbildung in einer 
außerbetrieblichen Einrichtung ergänzt werden, wobei die Dauer je Ausbildungsab-
schnitt drei Monate nicht übersteigen soll. Nicht als solche Abschnitte gelten Ausbil-
dungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte, die durchgeführt werden, weil der 
Betrieb die erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse nicht in vollem Umfang vermit-
teln kann oder weil dies nach der Ausbildungsordnung so vorgesehen ist.  
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sechs Monaten teilgenommen haben und 
3. der Anteil betrieblicher Praktikumsphasen sechs Monate je Ausbildungsjahr nicht 

überschreitet. 
Nach Ablauf des ersten Jahres der Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung 
ist eine weitere Förderung nur möglich, solange dem Auszubildenden auch mit aus-
bildungsbegleitenden Hilfen eine Ausbildungsstelle in einem Betrieb nicht vermittelt 
werden kann. Im Zusammenwirken mit den Trägern der Maßnahmen sind alle Mög-
lichkeiten wahrzunehmen, um den Übergang der Auszubildenden auf einen betriebli-
chen Ausbildungsplatz zu fördern. Falls erforderlich, ist dieser Übergang mit ausbil-
dungsbegleitenden Hilfen zu unterstützen. Wenn die betriebliche Ausbildung inner-
halb von vier Monaten nach dem Übergang nicht fortgeführt werden kann, ist die wei-
tere Teilnahme an der außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahme möglich. 
  
   (3) Außerhalb einer betrieblichen oder außerbetrieblichen Ausbildung sind Maß-
nahmen förderungsfähig, die ausbildungsbegleitende Hilfen 
1. nach einem Abbruch einer Ausbildung in einem Betrieb oder einer außerbetriebli-

chen Einrichtung bis zur Aufnahme einer weiteren Ausbildung oder 
2. nach erfolgreicher Beendigung einer Ausbildung zur Begründung oder Festigung 

eines Arbeitsverhältnisses 
fortsetzen (Übergangshilfen) und für die weitere Ausbildung oder die Begründung o-
der Festigung eines Arbeitsverhältnisses erforderlich sind. Die Förderung darf eine 
Dauer von sechs Monaten nicht übersteigen. Übergangshilfen nach Satz 1 Nr. 1 sind 
nicht förderungsfähig, wenn zugunsten des Auszubildenden Maßnahmen nach dieser 
Vorschrift bereits einmal gefördert worden sind. 
  
   (3a) Gefördert werden niedrigschwellige Angebote im Vorfeld von Ausbildung, Qua-
lifizierung und Beschäftigung, die Jugendliche, die auf andere Weise nicht erreicht 
werden können, für eine berufliche Qualifizierung motivieren (Aktivierungshilfen). Eine 
Förderung ist nur möglich, wenn Dritte sich mindestens zur Hälfte an der Finanzie-
rung beteiligen. 
  
   (4) Die Maßnahmen sind nur förderungsfähig, wenn sie 
1. nach Ausbildung und Berufserfahrung des Leiters und des Ausbildungs- und 

Betreuungspersonals, Gestaltung des Lehrplans, Unterrichtsmethode und Güte 
der zum Einsatz vorgesehenen Lehr- und Lernmittel eine erfolgreiche berufliche 
Bildung erwarten lassen und 

2. nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant, im Auftrag 
der Agentur für Arbeit durchgeführt werden und die Kosten angemessen sind. 
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§ 242 
Förderungsbedürftige Auszubildende 

  
   (1) Förderungsbedürftig sind lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Auszubil-
dende, die wegen der in ihrer Person liegenden Gründe ohne die Förderung 
1. eine Berufsausbildung nicht beginnen, fortsetzen, erfolgreich beenden können oder 
2. nach dem Abbruch einer Berufsausbildung eine weitere Ausbildung nicht beginnen 

oder 
3. nach erfolgreicher Beendigung einer Ausbildung ein Arbeitsverhältnis nicht be-

gründen oder festigen können, 
4. Angebote zur beruflichen Eingliederung nicht oder nicht mehr in Anspruch nehmen 

oder mit diesen noch nicht eingegliedert werden können. 
Förderungsbedürftig sind auch Auszubildende, bei denen ohne die Förderung mit 
ausbildungsbegleitenden Hilfen ein Abbruch ihrer Ausbildung droht. Auszubildende 
nach Satz 1 und Absolventen berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen sollen vor-
rangig gefördert werden. 
  
   (2) Zugunsten von Ausländern im Sinne des § 63 Abs. 3 dürfen Maßnahmen nur 
gefördert werden, wenn die Auszubildenden voraussichtlich nach Abschluss der Aus-
bildung im Inland rechtmäßig erwerbstätig sein werden. 

 

§ 242 

 
Außerbetriebliche Berufsausbildung  

 
(1) Maßnahmen, die zugunsten förderungsbedürftiger Jugendlicher als Berufsausbil-
dung in einer außerbetrieblichen Einrichtung durchgeführt werden (außerbetriebliche 
Berufsausbildung), sind förderungsfähig, wenn  
 
1. dem an der Maßnahme teilnehmenden Auszubildenden auch mit ausbildungsbeglei-
tenden Hilfen eine Ausbildungsstelle in einem Betrieb nicht vermittelt werden kann,  
 
2. der Auszubildende nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht nach den Gesetzen der 
Länder an einer nach Bundes- oder Landesrecht auf einen Beruf vorbereitenden Maß-
nahme mit einer Dauer von mindestens sechs Monaten teilgenommen hat und  
 
3. der Anteil betrieblicher Praktikumsphasen die Dauer von sechs Monaten je Ausbil-
dungsjahr nicht überschreitet.  
 
(2) Während der Durchführung einer Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen 
Einrichtung sind alle Möglichkeiten wahrzunehmen, um den Übergang des Auszubil-
denden auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu fördern.  
 
(3) Ist ein betriebliches oder außerbetriebliches Berufsausbildungsverhältnis vorzeitig 
gelöst worden und ist eine Eingliederung in betriebliche Berufsausbildung auch mit 
ausbildungsfördernden Leistungen nach diesem Buch aussichtslos, kann der Auszubil-
dende seine Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung fortsetzen, wenn 
zu erwarten ist, dass die Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen werden kann.  
 
(4) Wird ein außerbetriebliches Berufsausbildungsverhältnis vorzeitig gelöst, hat der 
Träger der Maßnahme bereits erfolgreich absolvierte Teile der Berufsausbildung zu 
bescheinigen.  
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§ 241a 
Sozialpädagogische Begleitung und organisatorische Unterstützung bei be-

trieblicher Berufsausbildung und Berufsausbildungsvorbereitung 
  
   (1) Förderungsfähig sind notwendige Maßnahmen zur sozialpädagogischen Beglei-
tung lernbeeinträchtigter und sozial benachteiligter Auszubildender während einer 
Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz oder einer Einstiegs-
qualifizierung. 
  
   (2) Förderungsfähig sind Maßnahmen zur Unterstützung von Klein- oder Mittelbe-
trieben bei administrativen und organisatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit 
der betrieblichen Berufsausbildung, der Berufsausbildungsvorbereitung nach dem 
Berufsbildungsgesetz und der Einstiegsqualifizierung lernbeeinträchtiger und sozial 
benachteiligter Auszubildender. Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn gleichartige 
Leistungen nach einem Bundes- oder Landesprogramm erbracht werden. 

 

§ 243 
Sozialpädagogische Begleitung und organisatorische Unterstützung bei be-

trieblicher Berufsausbildung und Berufsausbildungsvorbereitung 
  
   (1) Förderungsfähig sind notwendige Maßnahmen zur sozialpädagogischen Be-
gleitung förderungsbedürftiger Jugendlicher während einer Berufsausbildungsvorbe-
reitung nach dem Berufsbildungsgesetz oder einer Einstiegsqualifizierung. 
  
   (2) Förderungsfähig sind Maßnahmen zur Unterstützung von Arbeitgebern mit bis 
zu 500 Beschäftigten bei administrativen und organisatorischen Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der betrieblichen Berufsausbildung, der Berufsausbildungsvorbe-
reitung nach dem Berufsbildungsgesetz und der Einstiegsqualifizierung förderungs-
bedürftiger Jugendlicher. Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn gleichartige Leis-
tungen nach einem Bundes- oder Landesprogramm erbracht werden. 

 

 
 

§ 244 
Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung 

  
   Wird eine Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung durchgeführt, so kann 
als Zuschuss zur Ausbildungsvergütung höchstens ein Betrag übernommen werden, 
der nach § 105 Abs. 1 Nr. 1 dem Bedarf für den Lebensunterhalt eines unverheirate-
ten Auszubildenden zugrunde zu legen ist, wenn er das 21. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat und im Haushalt der Eltern untergebracht ist, zuzüglich fünf Prozent 
jährlich ab dem zweiten Ausbildungsjahr. Der Betrag erhöht sich um den vom Träger 
zu tragenden Gesamtsozialversicherungsbeitrag und den Beitrag zur Unfallversiche-
rung. 
 
 
 
 
 

 

§ 244 

Sonstige Förderungsvoraussetzungen 

Die Maßnahmen nach den §§ 241, 242 und 243 Abs. 1 sind nur förderungsfähig, 
wenn sie nach Ausbildung und Berufserfahrung des Leiters und des Ausbildungs- 
und Betreuungspersonals, Gestaltung des Lehrplans, Unterrichtsmethode und Güte 
der zum Einsatz vorgesehenen Lehr- und Lernmittel eine erfolgreiche Berufsausbil-
dung oder die erfolgreiche Unterstützung der Berufsausbildung, der Berufsausbil-
dungsvorbereitung oder der Einstiegsqualifizierung erwarten lassen. 
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§ 245 

Maßnahmekosten 
  
   Als Maßnahmekosten können die angemessenen Aufwendungen für das zur Durch-
führung der Maßnahme eingesetzte erforderliche Ausbildungs- und Betreuungsper-
sonal sowie das insoweit erforderliche Leitungs- und Verwaltungspersonal sowie die 
angemessenen Sach- und Verwaltungskosten übernommen werden. 

 

§ 245 

Förderungsbedürftige Jugendliche 

(1) Förderungsbedürftig sind lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte 
Jugendliche, die wegen der in ihrer Person liegenden Gründe ohne die Förderung 

1. eine Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz, eine 
Einstiegsqualifizierung oder eine Berufsausbildung nicht beginnen, fortsetzen 
oder erfolgreich beenden können,  

2. nach dem Abbruch einer Berufsausbildung eine weitere Berufsausbildung 
nicht beginnen können oder 

3. nach erfolgreicher Beendigung einer Berufsausbildung ein Arbeitsverhältnis 
nicht begründen oder festigen können. 

Förderungsbedürftig sind auch Auszubildende, bei denen ohne die Förderung mit 
ausbildungsbegleitenden Hilfen ein Abbruch ihrer Berufsausbildung droht, oder 
die eine abgebrochene betriebliche Berufsausbildung unter den Voraussetzungen 
des § 242 Abs. 3 in einer außerbetrieblichen Einrichtung fortsetzen. 

(2) § 63 gilt entsprechend. 
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§ 246 
Sonstige Kosten 

  
   Als sonstige Kosten können übernommen werden 
1. Zuschüsse für die Teilnahme des Ausbildungs- und Betreuungspersonals an be-

sonderen von der Bundesagentur anerkannten Weiterbildungsmaßnahmen, 
2. bei ausbildungsbegleitenden Hilfen zur Weitergabe an den Auszubildenden ein Zu-

schuss zu den Fahrkosten, wenn dem Auszubildenden durch die Teilnahme an 
der Maßnahme Fahrkosten zusätzlich entstehen und 

3. bei erfolgreicher vorzeitiger Vermittlung aus einer nach § 241 Abs. 2 geförderten 
außerbetrieblichen Ausbildung in eine betriebliche Ausbildung eine Pauschale 
an den Träger. Die Pauschale beträgt 2 000 Euro für jede Vermittlung. Die Ver-
mittlung muss spätestens zwölf Monate vor dem vertraglichen Ende der außer-
betrieblichen Ausbildung erfolgt sein. Die Vermittlung gilt als erfolgreich, wenn 
das Ausbildungsverhältnis länger als vier Monate fortbesteht. Die Pauschale 
wird für jeden Auszubildenden nur einmal gezahlt. 

 

§ 246 

Leistungen 

(1) Die Leistungen umfassen die Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung zuzüg-
lich des Gesamtsozialversicherungsbeitrags und des Beitrags zur Unfallversicherung 
sowie die Maßnahmekosten. 

(2) Als Zuschuss zur Ausbildungsvergütung bei einer Berufsausbildung in einer 
außerbetrieblichen Einrichtung kann höchstens ein Betrag übernommen werden, der 
nach § 105 Abs. 1 Nr. 1 dem Bedarf für den Lebensunterhalt eines unverheirateten 
oder nicht in einer Lebenspartnerschaft verbundenen Auszubildenden zugrunde zu 
legen ist, wenn er das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und im Haushalt der 
Eltern untergebracht ist, zuzüglich fünf Prozent jährlich ab dem zweiten Ausbildungs-
jahr. Der Betrag erhöht sich um den vom Träger zu tragenden Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrag und den Beitrag zur Unfallversicherung. 

(3) Als Maßnahmekosten können 

1. die angemessenen Aufwendungen für das zur Durchführung der Maßnahme 
eingesetzte erforderliche Ausbildungs- und Betreuungspersonal einschließlich 
dessen regelmäßiger fachlicher Weiterbildung sowie für das insoweit erforderliche 
Leitungs- und Verwaltungspersonal, 

2. die angemessenen Sach- und Verwaltungskosten sowie 

3. eine Pauschale für jede vorzeitige und nachhaltige Vermittlung aus einer nach 
§ 242 geförderten außerbetrieblichen Berufsausbildung in eine betriebliche Be-
rufsausbildung 

übernommen werden. 

Die Pauschale nach Satz 1 Nummer 3 beträgt 2 000 Euro für jede Vermittlung. Die 
Vermittlung muss spätestens zwölf Monate vor dem vertraglichen Ende der außerbe-
trieblichen Berufsausbildung erfolgt sein. Die Vermittlung gilt als nachhaltig, wenn das 
Berufsausbildungsverhältnis länger als vier Monate fortbesteht. Die Pauschale wird für 
jeden Auszubildenden nur einmal gezahlt. 

(4) Leistungen können nur erbracht werden, soweit sie nicht für den gleichen 
Zweck durch Dritte erbracht werden. Leistungen Dritter zur Aufstockung der Leis-
tungen bleiben anrechnungsfrei. 
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Leistungen an Träger 
Erster Abschnitt 
Förderung der Berufsausbildung und Beschäftigung begleitende Eingliede-
rungshilfen 

§ 246a Beschäftigung begleitende Eingliederungshilfen 
§ 246b Förderungsbedürftige Arbeitnehmer 
§ 246c Förderungsfähige Maßnahmen 
§ 246d Leistungen 

 

Leistungen an Träger 
Erster Abschnitt 
Förderung der Berufsausbildung und Beschäftigung begleitende Eingliede-
rungshilfen 

§ 246a (aufgehoben) 
§ 246b (aufgehoben) 
§ 246c (aufgehoben) 
§ 246d (aufgehoben) 

 

§ 247 
Anordnungsermächtigung 

  
   Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähere über Vorausset-
zungen, Umfang und Verfahren der Förderung zu bestimmen. Sie kann auch bestim-
men, dass einzelne Kosten pauschaliert zu erstatten sind. 
 

§ 247 
Anordnungsermächtigung 

  
   Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähere über Voraus-
setzungen, Umfang und Verfahren der Förderung zu bestimmen. (Satz 2 aufgeho-
ben) 
 

Förderung von Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung oder der 
beruflichen Rehabilitation 

§ 248 Grundsatz 
§ 249 Förderungsausschluss 
§ 250 Bundesagentur als Träger von Einrichtungen 
§ 251 Anordnungsermächtigung 

  
Dritter Abschnitt 
Förderung von Jugendwohnheimen 

§ 252 Grundsatz 
§ 253 Anordnungsermächtigung 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förderung von Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung oder der 
beruflichen Rehabilitation 

§ 248 (aufgehoben) 
§ 249 (aufgehoben) 
§ 250 (aufgehoben) 
§ 251 (aufgehoben) 

  
Dritter Abschnitt 
Förderung von Jugendwohnheimen 

§ 252 (aufgehoben) 
§ 253 (aufgehoben) 
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Förderung von Beschäftigung schaffenden Infrastrukturmaßnahmen 
§ 279a 

Beschäftigung schaffenden Infrastrukturmaßnahmen 
  
   (1) Öffentlich-rechtliche Träger können bis zum 31. Dezember 2007 durch einen 
angemessenen Zuschuss zu den Kosten von Arbeiten zur Verbesserung der Infra-
struktur und zur Erhaltung und Verbesserung der Umwelt gefördert werden, wenn 
1. der Träger mit der Durchführung der Arbeiten ein Wirtschaftsunternehmen beauf-

tragt, das sich verpflichtet, für eine zwischen der Agentur für Arbeit und dem 
Träger festgelegte Zeit eine bestimmte Zahl von Arbeitslosen beschäftigen, die 
von der Agentur für Arbeit zugewiesen werden, 

2. die Arbeitslosen die Voraussetzungen für Entgeltersatzleistungen bei Arbeitslosig-
keit, bei beruflicher Weiterbildung oder bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben erfüllen, 

3. das Wirtschaftsunternehmen die Arbeitnehmer weit überwiegend bei der Erledi-
gung der geförderten Arbeiten einsetzt, 

4. der Anteil der zugewiesenen Arbeitslosen 35 Prozent der voraussichtlich beschäf-
tigten Arbeitnehmer nicht übersteigt, 

5. der Träger die Mittel der Förderung bei der Auftragsvergabe zusätzlich zu den 
sonst eingesetzten Mitteln verwendet und 

6. der Verwaltungsausschuss der Förderung nicht widerspricht. 
Die Förderung ist so zu bemessen, dass in der Regel ein Anteil von 25 Prozent der 
voraussichtlichen Gesamtkosten der Arbeiten nicht überschritten wird und die För-
dermittel im Verhältnis zu den zugewiesenen Arbeitnehmern angemessen sind. 
  
   (2) Die Agentur für Arbeit kann einen förderungsbedürftigen Arbeitnehmer für die 
Dauer der Förderung in die Maßnahme zuweisen. Die §§ 262, 269, 270 und 271 gel-
ten entsprechend. 
 

Förderung von Beschäftigung schaffenden Infrastrukturmaßnahmen 
§ 279a (Aufgehoben) 

 

Statistiken, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Berichterstattung 
§ 282 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
  
   (1) Die Bundesagentur hat bei der Festlegung von Inhalt, Art und Umfang der Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung ihren eigenen Informationsbedarf sowie den des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zu berücksichtigen, soweit er sich auf die 
Berücksichtigung der beruflichen Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Men-
schen bezieht. Die Bundesagentur hat den Forschungsbedarf mindestens in jährli-
chen Zeitabständen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales abzustim-
men. 
  

Statistiken, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Berichterstattung 
§ 282 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
  
   (1) Die Bundesagentur hat bei der Festlegung von Inhalt, Art und Umfang der Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung ihren eigenen Informationsbedarf sowie den des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zu berücksichtigen. Die Bundesagentur 
hat den Forschungsbedarf mindestens in jährlichen Zeitabständen mit dem Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales abzustimmen. 
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   (2) … 
  
   (3) … 
  
   (4) … 
  
   (5) … 
  
   (6) … 
  
   (7) … 

 

 
   (2) … 
  
   (3) … 
  
   (4) … 
  
   (5) …  
  
   (6) … 
  
   (7) … 

 
Auskunftspflichten 

§ 318 
Auskunftspflicht bei Maßnahmen der beruflichen Aus- oder Weiterbildung, 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, der Eignungsfeststellung und Teil-
nahme an Trainingsmaßnahmen 

  
   (1) Arbeitgeber und Träger, bei denen eine Maßnahme der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben oder eine Maßnahme 
nach § 48 durchgeführt wurde oder wird, haben der Agentur für Arbeit unverzüglich 
Auskünfte über Tatsachen zu erteilen, die Aufschluss darüber geben, ob und inwie-
weit Leistungen zu Recht erbracht worden sind oder werden. Sie haben Änderungen, 
die für die Leistungen erheblich sind, unverzüglich der Agentur für Arbeit mitzuteilen. 
  
   (2) Personen, die bei Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Aus- oder Weiter-
bildung oder einer Maßnahme nach § 48 gefördert werden oder gefördert worden 
sind, sind verpflichtet 
1. der Agentur für Arbeit oder dem Träger der Maßnahme auf Verlangen Auskunft 

über den Eingliederungserfolg der Maßnahme sowie alle weiteren Auskünfte zu 
erteilen, die zur Qualitätsprüfung nach § 86 benötigt werden, und 

2. eine Beurteilung ihrer Leistung und ihres Verhaltens durch den Träger zuzulassen. 
Träger sind verpflichtet, 
1. ihre Beurteilungen des Teilnehmers unverzüglich der Agentur für Arbeit zu übermit-

teln, 
2. der für den einzelnen Teilnehmer zuständigen Agentur für Arbeit kalendermonatlich 

die Fehltage des Teilnehmers sowie die Gründe für die Fehltage mitzuteilen; da-

Auskunftspflichten 
§ 318 

Auskunftspflicht bei Maßnahmen der beruflichen Aus- oder Weiterbildung, 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, zur Aktivierung und beruflichen 

Eingliederung 
  
   (1) Arbeitgeber und Träger, bei denen eine Maßnahme der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben oder eine Maßnahme 
nach § 46 durchgeführt wurde oder wird, haben der Agentur für Arbeit unverzüglich 
Auskünfte über Tatsachen zu erteilen, die Aufschluss darüber geben, ob und inwie-
weit Leistungen zu Recht erbracht worden sind oder werden. Sie haben Änderun-
gen, die für die Leistungen erheblich sind, unverzüglich der Agentur für Arbeit mitzu-
teilen. 
  
   (2) Personen, die bei Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Aus- oder Wei-
terbildung oder einer Maßnahme nach § 46 gefördert werden oder gefördert worden 
sind, sind verpflichtet 
1. der Agentur für Arbeit oder dem Träger der Maßnahme auf Verlangen Auskunft 

über den Eingliederungserfolg der Maßnahme sowie alle weiteren Auskünfte zu 
erteilen, die zur Qualitätsprüfung nach § 86 benötigt werden, und 

2. eine Beurteilung ihrer Leistung und ihres Verhaltens durch den Träger zuzulas-
sen. 

Träger sind verpflichtet, 
1. ihre Beurteilungen des Teilnehmers unverzüglich der Agentur für Arbeit zu über-

mitteln, 
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bei haben sie den von der Bundesagentur vorgesehenen Vordruck zu benutzen. 
 
 
 
 
 

2. der für den einzelnen Teilnehmer zuständigen Agentur für Arbeit kalendermonat-
lich die Fehltage des Teilnehmers sowie die Gründe für die Fehltage mitzutei-
len; dabei haben sie den von der Bundesagentur vorgesehenen Vordruck zu 
benutzen. 

 

 
§ 346 

Beitragstragung bei Beschäftigten 
  
   (1) Die Beiträge werden von den versicherungspflichtig Beschäftigten und den Ar-
beitgebern je zur Hälfte getragen. Arbeitgeber im Sinne der Vorschriften dieses Titels 
sind auch die Auftraggeber von Heimarbeitern sowie Träger außerbetrieblicher Aus-
bildung. 
  
   (1a) Bei versicherungspflichtig Beschäftigten, deren beitragspflichtige Einnahme 
sich nach § 344 Abs. 4 bestimmt, werden die Beiträge abweichend von Absatz 1 Satz 
1 getragen 
1. von den Arbeitgebern in Höhe der Hälfte des Betrages, der sich ergibt, wenn der 

Beitragssatz auf das der Beschäftigung zu Grunde liegende Arbeitsentgelt an-
gewendet wird, 

2. im Übrigen von den versicherungspflichtig Beschäftigten. 
  
   (1b) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 trägt für Auszubildende, die in einer außerbe-
trieblichen Einrichtung im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem Be-
rufsbildungsgesetz ausgebildet werden, der Arbeitgeber die Beiträge allein. 
  
   (2) Der Arbeitgeber trägt die Beiträge allein für behinderte Menschen, die in einer 
anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder in einer Blindenwerkstätte im 
Sinne des § 143 des Neunten Buches beschäftigt sind und deren monatliches Brutto-
arbeitsentgelt ein Fünftel der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt. 
  
   (3) Für Beschäftigte, die wegen Vollendung des für die Regelaltersrente im Sinne 
des Sechsten Buches erforderlichen Lebensjahres versicherungsfrei sind, tragen die 
Arbeitgeber die Hälfte des Beitrages, der zu zahlen wäre, wenn die Beschäftigten 
versicherungspflichtig wären. Für den Beitragsanteil gelten die Vorschriften des Drit-
ten Abschnitts des Vierten Buches und die Bußgeldvorschriften des § 111 Abs. 1 Nr. 
2 bis 4, 8 und Abs. 4 des Vierten Buches entsprechend. 

 

§ 346 
Beitragstragung bei Beschäftigten 

  
   (1) Die Beiträge werden von den versicherungspflichtig Beschäftigten und den Ar-
beitgebern je zur Hälfte getragen. Arbeitgeber im Sinne der Vorschriften dieses Ti-
tels sind auch die Auftraggeber von Heimarbeitern sowie Träger außerbetrieblicher 
Ausbildung. 
  
   (1a) Bei versicherungspflichtig Beschäftigten, deren beitragspflichtige Einnahme 
sich nach § 344 Abs. 4 bestimmt, werden die Beiträge abweichend von Absatz 1 
Satz 1 getragen 
1. von den Arbeitgebern in Höhe der Hälfte des Betrages, der sich ergibt, wenn der 

Beitragssatz auf das der Beschäftigung zu Grunde liegende Arbeitsentgelt an-
gewendet wird, 

2. im Übrigen von den versicherungspflichtig Beschäftigten. 
  
   (1b) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 trägt für Auszubildende, die in einer außer-
betrieblichen Einrichtung im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem 
Berufsbildungsgesetz oder nach dem Altenpflegegesetz ausgebildet werden, der 
Arbeitgeber die Beiträge allein. 
  
   (2) Der Arbeitgeber trägt die Beiträge allein für behinderte Menschen, die in einer 
anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder in einer Blindenwerkstätte im 
Sinne des § 143 des Neunten Buches beschäftigt sind und deren monatliches Brut-
toarbeitsentgelt ein Fünftel der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt. 
  
   (3) Für Beschäftigte, die wegen Vollendung des für die Regelaltersrente im Sinne 
des Sechsten Buches erforderlichen Lebensjahres versicherungsfrei sind, tragen die 
Arbeitgeber die Hälfte des Beitrages, der zu zahlen wäre, wenn die Beschäftigten 
versicherungspflichtig wären. Für den Beitragsanteil gelten die Vorschriften des Drit-
ten Abschnitts des Vierten Buches und die Bußgeldvorschriften des § 111 Abs. 1 Nr. 
2 bis 4, 8 und Abs. 4 des Vierten Buches entsprechend. 
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Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit Deutsch-
lands 
§ 416 

Besonderheiten bei der Förderung von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
  
   (1) Der Zuschuss kann den Zuschuss nach § 264 Abs. 2 übersteigen, wenn 
1. die Bewilligung der Maßnahme und die Arbeitsaufnahme in der Zeit bis zum 31. 

Dezember 2003 erfolgen, 
2. die Maßnahme in einem Bezirk einer Agentur für Arbeit durchgeführt wird, dessen 

Arbeitslosenquote im Durchschnitt der letzten sechs Monate vor der Bewilligung 
der Förderung mindestens 30 Prozent über der Arbeitslosenquote des Bundes-
gebietes ohne das Beitrittsgebiet gelegen hat, und 

3. der Träger finanziell nicht in der Lage ist, einen höheren Teil des berücksichti-
gungsfähigen Arbeitsentgelts zu übernehmen. 

  
   (2) In den Fällen nach Absatz 1 beträgt der Zuschuss bei Bewilligung der Maßnah-
me und Arbeitsaufnahme nach dem 31. Dezember 1997 höchstens 90 Prozent des 
berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts. 
  
   (3) Der Zuschuss kann in den Fällen nach Absatz 1 bis zu 100 Prozent des berück-
sichtigungsfähigen Arbeitsentgelts betragen, wenn 
1. die Bewilligung der Maßnahme und die Arbeitsaufnahme bis zum 31. Dezember 

2003 erfolgen, die besondere finanzielle Situation eines Trägers, insbesondere 
bei Maßnahmen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe oder der sozialen 
Dienste, dies erfordert und hiervon höchstens 15 Prozent und im Beitrittsgebiet 
höchstens 30 Prozent aller in einem Kalenderjahr zugewiesenen Arbeitnehmer 
betroffen sind oder 

2. die Bewilligung der Maßnahme und die Arbeitsaufnahme im Beitrittsgebiet bis zum 
31. Dezember 2003 erfolgen und die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der 
zugewiesenen Arbeitnehmer 90 Prozent der Arbeitszeit einer vergleichbaren 
Vollzeitbeschäftigung nicht überschreitet. 

Das Arbeitsentgelt eines nach Satz 1 Nr. 2 zugewiesenen Arbeitnehmers, dessen 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 90 Prozent der Arbeitszeit einer vergleichbaren 
Vollzeitbeschäftigung beträgt, ist bis zu 100 Prozent des Arbeitsentgelts für eine glei-
che oder vergleichbare ungeförderte Tätigkeit, höchstens jedoch 100 Prozent des 
tariflichen Arbeitsentgelts berücksichtigungsfähig, soweit das nach § 265 Abs. 1 Satz 
1 bis 3 berücksichtigungsfähige Arbeitsentgelt 50 Prozent der Bezugsgröße nach 
§ 18 des Vierten Buches für eine Vollzeitbeschäftigung unterschreitet. 

 
 
 

Sonderregelungen im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit 
Deutschlands 

§ 416 (aufgehoben) 
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Sonderregelungen 
Zweiter Abschnitt 

Ergänzungen für übergangsweise mögliche Leistungen und zeitweilige Aufga-
ben 

§ 417 
Förderung beschäftigter Arbeitnehmer 

  
   (1) Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbildung durch Übernahme der Wei-
terbildungskosten gefördert werden, wenn 
1. sie bei Beginn der Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet haben, 
2. sie im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses für die Zeit der Teilnahme 

an der Maßnahme weiterhin Anspruch auf Arbeitsentgelt haben, 
3. der Betrieb, dem sie angehören, weniger als 250 Arbeitnehmer beschäftigt, 
4. die Maßnahme außerhalb des Betriebes, dem sie angehören, durchgeführt wird 

und Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, die über ausschließlich ar-
beitsplatzbezogene kurzfristige Anpassungsfortbildungen hinausgehen, 

5. der Träger und die Maßnahme für die Förderung nach den §§ 84 und 85 zugelas-
sen sind und 

6. die Maßnahme bis zum 31. Dezember 2010 begonnen hat. 
Es gilt § 77 Abs. 3. Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind 
teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von nicht mehr als zehn Stunden mit 0,25, nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und 
nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 
  
   (2) Nimmt ein von Arbeitslosigkeit bedrohter Arbeitnehmer im Rahmen eines beste-
henden Arbeitsverhältnisses unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts an einer Maß-
nahme der Eignungsfeststellung, Trainingsmaßnahme oder an einer beruflichen Wei-
terbildungsmaßnahme, die für die Weiterbildungsförderung anerkannt ist, teil, kann 
bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Zuschuss zum Arbeitsentgelt an den 
Arbeitgeber erbracht werden, wenn die Maßnahme bis zum 31. Dezember 2006 be-
gonnen hat. Der Zuschuss kann bis zur Höhe des Betrages erbracht werden, der sich 
als anteiliges Arbeitsentgelt einschließlich des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils 
am Gesamtsozialversicherungsbeitrag für Zeiten ohne Arbeitsleistung während der 
Teilnahme an der Maßnahme errechnet. 
 
 
 
 

 

Sonderregelungen 
Zweiter Abschnitt 

Ergänzungen für übergangsweise mögliche Leistungen und zeitweilige Aufga-
ben 

§ 417 
Förderung beschäftigter Arbeitnehmer 

  
Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbildung durch Übernahme der Weiterbil-
dungskosten gefördert werden, wenn 
1. sie bei Beginn der Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet haben, 
2. sie im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses für die Zeit der Teilnahme 

an der Maßnahme weiterhin Anspruch auf Arbeitsentgelt haben, 
3. der Betrieb, dem sie angehören, weniger als 250 Arbeitnehmer beschäftigt, 
4. die Maßnahme außerhalb des Betriebes, dem sie angehören, durchgeführt wird 

und Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden, die über ausschließlich ar-
beitsplatzbezogene kurzfristige Anpassungsfortbildungen hinausgehen, 

5. der Träger und die Maßnahme für die Förderung nach den §§ 84 und 85 zugelas-
sen sind und 

6. die Maßnahme bis zum 31. Dezember 2010 begonnen hat. 
Es gilt § 77 Abs. 4. Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer 
sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit von nicht mehr als zehn Stunden mit 0,25, nicht mehr als 20 Stunden mit 
0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 
  
   (2) (aufgehoben). 
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§ 421g 
Vermittlungsgutschein 

  
   (1) Arbeitnehmer, die Anspruch auf Arbeitslosengeld haben und nach einer Arbeits-
losigkeit von zwei Monaten innerhalb einer Frist von drei Monaten noch nicht vermit-
telt sind, oder die eine Beschäftigung ausüben oder zuletzt ausgeübt haben, die als 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder als Strukturanpassungsmaßnahme nach dem 
Sechsten Abschnitt des Sechsten Kapitels gefördert wird oder wurde, haben An-
spruch auf einen Vermittlungsgutschein. Die Frist geht dem Tag der Antragstellung 
auf einen Vermittlungsgutschein unmittelbar voraus. In die Frist werden Zeiten nicht 
eingerechnet, in denen der Arbeitnehmer an Maßnahmen der Eignungsfeststellung 
und Trainingsmaßnahmen nach dem Zweiten Abschnitt des Vierten Kapitels sowie an 
Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach dem Sechsten Abschnitt des Vierten 
Kapitels teilgenommen hat. Mit dem Vermittlungsgutschein verpflichtet sich die Agen-
tur für Arbeit, den Vergütungsanspruch eines vom Arbeitnehmer eingeschalteten 
Vermittlers, der den Arbeitnehmer in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden wöchentlich vermittelt hat, nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erfüllen. Der Vermittlungsgutschein gilt für 
einen Zeitraum von jeweils drei Monaten. 
  
   (2) … 
  
   (3) … 
  
   (4) … 

 

§ 421g 
Vermittlungsgutschein 

  
   (1) Arbeitnehmer, die Anspruch auf Arbeitslosengeld haben und nach einer Ar-
beitslosigkeit von zwei Monaten innerhalb einer Frist von drei Monaten noch nicht 
vermittelt sind, oder die eine Beschäftigung ausüben oder zuletzt ausgeübt haben, 
die als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder als Strukturanpassungsmaßnahme 
nach dem Sechsten Abschnitt des Sechsten Kapitels gefördert wird oder wurde, ha-
ben Anspruch auf einen Vermittlungsgutschein. Die Frist geht dem Tag der Antrag-
stellung auf einen Vermittlungsgutschein unmittelbar voraus. In die Frist werden Zei-
ten nicht eingerechnet, in denen der Arbeitnehmer an Maßnahmen nach § 46 sowie 
an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach dem Sechsten Abschnitt des 
Vierten Kapitels teilgenommen hat. Mit dem Vermittlungsgutschein verpflichtet sich 
die Agentur für Arbeit, den Vergütungsanspruch eines vom Arbeitnehmer einge-
schalteten Vermittlers, der den Arbeitnehmer in eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden wöchentlich vermittelt 
hat, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erfüllen. Der Vermittlungsgut-
schein gilt für einen Zeitraum von jeweils drei Monaten. Versicherungspflichtige Be-
schäftigungen mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden wöchentlich in ei-
nem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind den versiche-
rungspflichtigen Beschäftigungen nach Satz 4 gleichgestellt. 
    (2) … 
    (3) … 
    (4) … 

 

 § 421h 
Erprobung innovativer Ansätze 

 
(1) Die Zentrale der Bundesagentur kann bis zu einem Prozent der im Eingliederungsti-
tel für Ermessensleistungen der aktiven Arbeitsförderung enthaltenen Mittel einsetzen, 
um innovative Ansätze der aktiven Arbeitsförderung zu erproben. Die einzelnen Projek-
te dürfen den Höchstbetrag von zwei Millionen Euro jährlich und eine Dauer von 24 
Monaten nicht übersteigen. Die Regelung gilt für Förderungen, die bis zum 31. Dezem-
ber 2013 begonnen haben. 
 
 (2) Die Umsetzung und die Wirkung der Projekte sind zu beobachten und auszuwer-
ten. Über die Ergebnisse ist dem Verwaltungsrat nach Beendigung der Maßnahme ein 
Bericht vorzulegen. Zu Beginn eines jeden Jahres übermittelt die Bundesagentur dem 
Verwaltungsrat eine Übersicht über die laufenden Projekte. 
 

 48 



§ 421i 
Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen 

  
   (1) Die Agentur für Arbeit kann Träger nach einem wettbewerbsrechtlichen Verga-
beverfahren mit der Durchführung von Maßnahmen beauftragen, wenn die Maßnah-
me 
1. nach ihrer Gestaltung geeignet ist, arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte 

Arbeitnehmer einzugliedern oder Auszubildende, die zu ihrer Berufsvorbereitung 
oder Ausbildung zusätzlicher Hilfen bedürfen, einzugliedern oder eine berufliche 
Ausbildung zu ermöglichen und 

2. bis zum 31. Dezember 2007 begonnen hat. 
  
   (2) Die Maßnahme muss den Grundsätzen der sonstigen gesetzlichen Leistungen 
entsprechen, insbesondere darf sie nicht zu Wettbewerbsverfälschungen führen. 
  
   (3) Die Höhe des vertraglich vereinbarten Entgelts bemisst sich nach den Aufwen-
dungen des Trägers für die Durchführung der Maßnahme und dem Eingliederungser-
folg. Für eine erfolgreiche Eingliederung kann ein Honorar vereinbart werden. 
  
   (4) Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähere über Voraus-
setzungen, Art, Umfang und Verfahren der Förderung zu bestimmen. 

 

§ 421i (aufgehoben) 
 

§ 421j 
Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer 

  
   (1) Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und ihre Arbeitslosigkeit 
durch Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung beenden oder vermei-
den, haben Anspruch auf Leistungen der Entgeltsicherung, wenn sie 
1. einen Anspruch auf Arbeitslosengeld von mindestens 120 Tagen haben oder gel-

tend machen könnten, 
2. ein Arbeitsentgelt beanspruchen können, das den tariflichen oder, wenn eine tarifli-

che Bindung der Vertragsparteien nicht besteht, den ortsüblichen Bedingungen 
entspricht und 

3. eine monatliche Nettoentgeltdifferenz von mindestens 50 Euro besteht. 
Die Nettoentgeltdifferenz entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem pauscha-
lierten Nettoentgelt, das sich aus dem der Bemessung des Arbeitslosengeldes zu 
Grunde liegenden Arbeitsentgelt ergibt, und dem niedrigeren pauschalierten Netto-
entgelt der aufgenommenen Beschäftigung. 
  
   (2) Die Entgeltsicherung wird für die Dauer von zwei Jahren gewährt. Kann die Ent-

§ 421j 
Entgeltsicherung für ältere Arbeitnehmer 

  
   (1) Arbeitnehmer, die das 50. Lebensjahr vollendet haben und ihre Arbeitslosigkeit 
durch Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung beenden oder ver-
meiden, haben Anspruch auf Leistungen der Entgeltsicherung, wenn sie 
1. einen Anspruch auf Arbeitslosengeld von mindestens 120 Tagen haben oder gel-

tend machen könnten, 
2. ein Arbeitsentgelt beanspruchen können, das den tariflichen oder, wenn eine tarif-

liche Bindung der Vertragsparteien nicht besteht, den ortsüblichen Bedingun-
gen entspricht und 

3. eine monatliche Nettoentgeltdifferenz von mindestens 50 Euro besteht. 
Die Nettoentgeltdifferenz entspricht dem Unterschiedsbetrag zwischen dem pau-
schalierten Nettoentgelt, das sich aus dem der Bemessung des Arbeitslosengeldes 
zu Grunde liegenden Arbeitsentgelt ergibt, und dem niedrigeren pauschalierten Net-
toentgelt der aufgenommenen Beschäftigung. 
  
   (2) Die Entgeltsicherung wird für die Dauer von zwei Jahren gewährt. Kann die 
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geltsicherung nur für eine kürzere Dauer als nach Satz 1 erbracht werden, so ist in-
nerhalb von zwei Jahren nach Aufnahme dieser Beschäftigung die Entgeltsicherung 
für die Dauer des noch verbleibenden Anspruchs erneut zu gewähren, wenn die Vor-
aussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 vorliegen, soweit ein neuer Anspruch 
nach Absatz 1 nicht entstanden ist. Zeiten der Beschäftigung, in denen Leistungen 
der Entgeltsicherung bezogen werden, begründen keinen Anspruch nach Absatz 1. 
  
   (3) Die Entgeltsicherung wird geleistet als Zuschuss zum Arbeitsentgelt und als zu-
sätzlicher Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung. Der Zuschuss zum Arbeits-
entgelt beträgt im ersten Jahr nach Aufnahme der Beschäftigung 50 Prozent und im 
zweiten Jahr 30 Prozent der monatlichen Nettoentgeltdifferenz. Der zusätzliche Bei-
trag zur gesetzlichen Rentenversicherung wird nach § 163 Abs. 9 des Sechsten Bu-
ches bemessen und von der Bundesagentur entrichtet; § 207 gilt entsprechend. Bei 
der Feststellung der für die Leistungen der Entgeltsicherung maßgeblichen Tatsachen 
gilt § 313 entsprechend. Wesentliche Änderungen des Arbeitsentgelts während des 
Bezugs der Leistungen der Entgeltsicherung werden berücksichtigt. 
  
   (4) Weicht die regelmäßige vereinbarte Arbeitszeit der Beschäftigung während des 
Bezugs der Leistungen der Entgeltsicherung von der regelmäßigen vereinbarten Ar-
beitszeit der Beschäftigung vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ab, ist das Verhältnis der 
Abweichung auf die Höhe der Leistungen anzuwenden. Wird durch die Aufnahme 
einer mit Entgeltsicherung geförderten Beschäftigung Arbeitslosigkeit vermieden, so 
wird für das Verhältnis der Abweichung die regelmäßige vereinbarte Arbeitszeit aus 
der vorangegangenen Beschäftigung zu Grunde gelegt. 
  
   (5) Die Entgeltsicherung ist ausgeschlossen, wenn 
1. die Aufnahme der Beschäftigung bei einem früheren Arbeitgeber erfolgt, bei dem 

der Arbeitnehmer während der letzten zwei Jahre vor Antragstellung mehr als 
drei Monate versicherungspflichtig beschäftigt war; dies gilt nicht, wenn es sich 
um eine befristete Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinne des § 
104 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a bis d des Neunten Buches gehandelt hat, 

2. bei einem Wechsel in eine betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit nach § 
216b ein geringeres Arbeitsentgelt als bisher vereinbart wurde, 

3. die Beschäftigung in einer Maßnahme nach dem Sechsten Kapitel dieses Buches 
oder in einer Personal-Service-Agentur erfolgt oder 

4. der Arbeitnehmer eine Rente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung oder eine ähnliche Leistung öffentlich-rechtlicher Art bezieht. 

  
   (6) In Zeiten, in denen der Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Versor-
gungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder Krankentagegeld von einem 
privaten Krankenversicherungsunternehmen bezieht, werden die Leistungen der Ent-
geltsicherung unverändert erbracht. 

Entgeltsicherung nur für eine kürzere Dauer als nach Satz 1 erbracht werden, so ist 
innerhalb von zwei Jahren nach Aufnahme dieser Beschäftigung die Entgeltsiche-
rung für die Dauer des noch verbleibenden Anspruchs erneut zu gewähren, wenn 
die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 vorliegen, soweit ein neuer 
Anspruch nach Absatz 1 nicht entstanden ist. Zeiten der Beschäftigung, in denen 
Leistungen der Entgeltsicherung bezogen werden, begründen keinen Anspruch 
nach Absatz 1. 
  
   (3) Die Entgeltsicherung wird geleistet als Zuschuss zum Arbeitsentgelt und als 
zusätzlicher Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung. Der Zuschuss zum Ar-
beitsentgelt beträgt im ersten Jahr nach Aufnahme der Beschäftigung 50 Prozent 
und im zweiten Jahr 30 Prozent der monatlichen Nettoentgeltdifferenz. Der zusätzli-
che Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung wird nach § 163 Abs. 9 des 
Sechsten Buches bemessen und von der Bundesagentur entrichtet; § 207 gilt ent-
sprechend. Bei der Feststellung der für die Leistungen der Entgeltsicherung maß-
geblichen Tatsachen gilt § 313 entsprechend. Wesentliche Änderungen des Ar-
beitsentgelts während des Bezugs der Leistungen der Entgeltsicherung werden be-
rücksichtigt. 
  
   (4) Weicht die regelmäßige vereinbarte Arbeitszeit der Beschäftigung während des 
Bezugs der Leistungen der Entgeltsicherung von der regelmäßigen vereinbarten 
Arbeitszeit der Beschäftigung vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ab, ist das Verhältnis 
der Abweichung auf die Höhe der Leistungen anzuwenden. Wird durch die Aufnah-
me einer mit Entgeltsicherung geförderten Beschäftigung Arbeitslosigkeit vermie-
den, so wird für das Verhältnis der Abweichung die regelmäßige vereinbarte Ar-
beitszeit aus der vorangegangenen Beschäftigung zu Grunde gelegt. 
  
   (5) Die Entgeltsicherung ist ausgeschlossen, wenn 
    
1. bei einem Wechsel in eine betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit nach § 

216b ein geringeres Arbeitsentgelt als bisher vereinbart wurde, 
2. die Beschäftigung in einer Maßnahme nach dem Sechsten Kapitel dieses Buches 

erfolgt oder 
3 der Arbeitnehmer eine Rente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung oder eine ähnliche Leistung öffentlich-rechtlicher Art bezieht. 
  
   (6) In Zeiten, in denen der Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Versor-
gungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder Krankentagegeld von ei-
nem privaten Krankenversicherungsunternehmen bezieht, werden die Leistungen 
der Entgeltsicherung unverändert erbracht. 
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   (7) Vom 1. Januar 2010 an finden diese Regelungen nur noch Anwendung, wenn 
der Anspruch auf Entgeltsicherung vor diesem Tag entstanden ist. Bei erneuter An-
tragstellung werden die Leistungen längstens bis zum 31. Dezember 2011 gewährt. 

 

   (7) Vom 1. Januar 2010 an finden diese Regelungen nur noch Anwendung, wenn 
der Anspruch auf Entgeltsicherung vor diesem Tag entstanden ist. Bei erneuter An-
tragstellung werden die Leistungen längstens bis zum 31. Dezember 2011 gewährt. 

 

§ 421m 
Sozialpädagogische Begleitung bei Berufsausbildungsvorbereitung nach dem 

Berufsbildungsgesetz 
  
   (1) Arbeitgeber können bis 31. Dezember 2007 durch Übernahme der Kosten für 
eine notwendige sozialpädagogische Begleitung während einer Berufsausbildungs-
vorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz gefördert werden, soweit diese nicht 
nach § 61 oder im Rahmen anderer vergleichbarer, öffentlich geförderter Maßnahmen 
durchgeführt wird. 
  
   (2) Die Bundesagentur für Arbeit wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähere ü-
ber Voraussetzungen, Art, Umfang und Verfahren der Förderung zu bestimmen. 
 

§ 421m (Aufgehoben) 
 

§ 421n 
Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen 

  
   Abweichend von § 241 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 kann in begründeten Ausnahmefällen 
zugunsten von sozial benachteiligten Auszubildenden bis zum 31. Dezember 2007 
vom Erfordernis der vorherigen Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme mit einer Dauer von mindestens sechs Monaten abgesehen werden. 

 

§ 421n (Aufgehoben) 

§ 421o 
Qualifizierungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer 

  
   (1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von jüngeren Arbeitnehmern, die bei Auf-
nahme der Beschäftigung das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Zuschüsse 
erhalten, wenn diese 
1. vor Aufnahme der Beschäftigung mindestens sechs Monate arbeitslos (§ 119) wa-

ren, 
2. nicht über einen Berufsabschluss verfügen und 
3. im Rahmen des Arbeitsverhältnisses qualifiziert werden. 
  
   (2) Die Förderdauer richtet sich nach den jeweiligen Eingliederungserfordernissen 
und darf zwölf Monate nicht überschreiten. Die Förderhöhe beträgt 50 Prozent des 

§ 421o 
Qualifizierungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer 

  
   (1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von jüngeren Arbeitnehmern, die bei 
Aufnahme der Beschäftigung das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Zu-
schüsse erhalten, wenn diese 
1. vor Aufnahme der Beschäftigung mindestens sechs Monate arbeitslos (§ 119) 

waren, 
2. nicht über einen Berufsabschluss verfügen und 
3. im Rahmen des Arbeitsverhältnisses qualifiziert werden. 
  

Bei der Feststellung der sechsmonatigen Arbeitslosigkeit vor Aufnahme der Beschäf-
tigung bleiben innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren folgende Unterbrechungen 
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berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts. Davon werden in der Regel 35 Prozent-
punkte als Zuschuss zum Arbeitsentgelt und mindestens 15 Prozentpunkte für die 
Qualifizierung des Arbeitnehmers geleistet. 
  
   (3) Das berücksichtigungsfähige Arbeitsentgelt und die Auszahlung des Zuschus-
ses bestimmen sich nach § 220. Soweit das regelmäßig gezahlte Arbeitsentgelt 1 000 
Euro überschreitet, bleibt der 1 000 Euro übersteigende Teil bei der Berechnung des 
Zuschusses unberücksichtigt. 
  
   (4) Inhalt der Qualifizierung nach Absatz 1 Nr. 3 soll die betriebsnahe Vermittlung 
von arbeitsmarktverwertbaren Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten sein, die die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern und auf einen beruflichen Abschluss vor-
bereiten können. Der Arbeitgeber hat die vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Fähigkeiten zu bescheinigen. Die Qualifizierung kann auch durch einen Träger 
durchgeführt werden, wenn eine Qualifizierung im Betrieb nicht möglich ist. 
  
   (5) Leistungen nach diesem Buch, die auf einen beruflichen Abschluss zielen, ha-
ben Vorrang vor dieser Leistung. 
  
   (6) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn 
1. zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber die Beendigung eines Beschäftigungsver-

hältnisses veranlasst hat, um einen Eingliederungszuschuss zu erhalten, 
2. die Einstellung bei einem früheren Arbeitgeber erfolgt, bei dem der Arbeitnehmer 

während der letzten zwei Jahre vor Förderungsbeginn mehr als drei Monate ver-
sicherungspflichtig beschäftigt war oder 

3. es sich nicht um eine Vollzeitbeschäftigung handelt. 
  
   (7) Der Qualifizierungszuschuss ist teilweise zurückzuzahlen, wenn das Beschäfti-
gungsverhältnis während des Beschäftigungszeitraums beendet wird. Dies gilt nicht, 
wenn 
1. der Arbeitgeber berechtigt war, das Arbeitsverhältnis aus Gründen, die in der Per-

son oder dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, zu kündigen, 
2. eine Kündigung aus dringenden betrieblichen Erfordernissen, die einer Weiterbe-

schäftigung im Betrieb entgegenstehen, berechtigt war oder 
3. die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf das Bestreben des Arbeitnehmers hin 

erfolgt, ohne dass der Arbeitgeber den Grund hierfür zu vertreten hat. 
Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förderungsbetrages begrenzt. 
  
   (8) Wird die Vermittlung der Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten nach Absatz 
4 nicht bescheinigt, ist der Qualifizierungszuschuss teilweise zurückzuzahlen. Die 
Rückzahlung ist auf ein Fünftel des Förderungsbetrages begrenzt. 

der Arbeitslosigkeit unberücksichtigt: 

1. Zeiten einer Maßnahme nach § 46, 

2. Zeiten einer Krankheit oder eines Beschäftigungsverbots nach dem Mutter-
schutzgesetz, 

3. Zeiten der Betreuung und Erziehung aufsichtsbedürftiger Kinder oder der Betreu-
ung pflegebedürftiger Angehöriger, 

4. Zeiten, in denen eine Beschäftigung rechtlich nicht möglich war, und 

5. kurze Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit ohne Nachweis. 

§ 18 Abs. 3 gilt entsprechend. 
   (2) Die Förderdauer richtet sich nach den jeweiligen Eingliederungserfordernissen 
und darf zwölf Monate nicht überschreiten. Die Förderhöhe beträgt 50 Prozent des 
berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts. Davon werden in der Regel 35 Prozent-
punkte als Zuschuss zum Arbeitsentgelt und mindestens 15 Prozentpunkte für die 
Qualifizierung des Arbeitnehmers geleistet. 
  
   (3) Das berücksichtigungsfähige Arbeitsentgelt und die Auszahlung des Zuschus-
ses bestimmen sich nach § 220. Soweit das regelmäßig gezahlte Arbeitsentgelt 1 
000 Euro überschreitet, bleibt der 1 000 Euro übersteigende Teil bei der Berech-
nung des Zuschusses unberücksichtigt. 
  
   (4) Inhalt der Qualifizierung nach Absatz 1 Nr. 3 soll die betriebsnahe Vermittlung 
von arbeitsmarktverwertbaren Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten sein, die 
die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern und auf einen beruflichen Abschluss 
vorbereiten können. Der Arbeitgeber hat die vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten zu bescheinigen. Die Qualifizierung kann auch durch einen Träger 
durchgeführt werden, wenn eine Qualifizierung im Betrieb nicht möglich ist. 
  
(5) Während der Förderdauer sind notwendige Maßnahmen zur sozialpädagogi-
schen Begleitung im Sinne des § 243 Abs. 1 förderungsfähig. 
   (6) Leistungen nach diesem Buch, die auf einen beruflichen Abschluss zielen, ha-
ben Vorrang vor dieser Leistung. 
  
   (7) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn 
1. zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber die Beendigung eines Beschäftigungsver-

hältnisses veranlasst hat, um einen Qualifizierungszuschuss zu erhalten, 
2. die Einstellung bei einem früheren Arbeitgeber erfolgt, bei dem der Arbeitnehmer 

während der letzten zwei Jahre vor Förderungsbeginn mehr als drei Monate 
versicherungspflichtig beschäftigt war oder 
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   (9) Die Absätze 1 bis 8 gelten für Förderungen, die bis zum 31. Dezember 2010 
begonnen haben. 
  
   (10) Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähere über Vor-
aussetzungen, Art, Umfang und Verfahren der Qualifizierung zu bestimmen. 

 

3. es sich nicht um eine Vollzeitbeschäftigung handelt. 
  
   (8) Der Qualifizierungszuschuss ist teilweise zurückzuzahlen, wenn das Beschäfti-
gungsverhältnis während des Förderzeitraums beendet wird. Dies gilt nicht, wenn 
1. der Arbeitgeber berechtigt war, das Arbeitsverhältnis aus Gründen, die in der 

Person oder dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, zu kündigen, 
2. eine Kündigung aus dringenden betrieblichen Erfordernissen, die einer Weiterbe-

schäftigung im Betrieb entgegenstehen, berechtigt war oder 
3. die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf das Bestreben des Arbeitnehmers 

hin erfolgt, ohne dass der Arbeitgeber den Grund hierfür zu vertreten hat. 
Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förderungsbetrages begrenzt. 
  
   (9) Wird die Vermittlung der Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten nach Absatz 
4 nicht bescheinigt, ist der Qualifizierungszuschuss teilweise zurückzuzahlen. Die 
Rückzahlung ist auf ein Fünftel des Förderungsbetrages begrenzt. 
  
   (10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für Förderungen, die bis zum 31. Dezember 2010 
begonnen haben. 
  
   (11) Die Bundesagentur wird ermächtigt, durch Anordnung das Nähere über Vor-
aussetzungen, Art, Umfang und Verfahren der Qualifizierung zu bestimmen. 

 
§ 421p 

Eingliederungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer 
  
   (1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von jüngeren Arbeitnehmern mit Berufs-
abschluss, die bei Aufnahme der Beschäftigung das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn diese vor Aufnahme der 
Beschäftigung mindestens sechs Monate arbeitslos (§ 119) waren. 
  
   (2) Förderhöhe und Förderdauer richten sich nach den jeweiligen Eingliederungser-
fordernissen. Die Förderhöhe darf 25 Prozent des berücksichtigungsfähigen Arbeits-
entgelts nicht unterschreiten und 50 Prozent nicht überschreiten. Die Förderdauer 
beträgt längstens zwölf Monate. 
  
   (3) Die Regelungen des § 421o zum berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelt, zur 
Auszahlung des Zuschusses, zum Förderungsausschluss und zur Rückzahlung des 
Zuschusses sowie zur Befristung der Leistung gelten entsprechend. 

§ 421p 
Eingliederungszuschuss für jüngere Arbeitnehmer 

  
   (1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von jüngeren Arbeitnehmern mit Berufs-
abschluss, die bei Aufnahme der Beschäftigung das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn diese vor Aufnahme der 
Beschäftigung mindestens sechs Monate arbeitslos (§ 119) waren. § 421o Abs. 1 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
  
   (2) Förderhöhe und Förderdauer richten sich nach den jeweiligen Eingliederungs-
erfordernissen. Die Förderhöhe darf 25 Prozent des berücksichtigungsfähigen Ar-
beitsentgelts nicht unterschreiten und 50 Prozent nicht überschreiten. Die Förder-
dauer beträgt längstens zwölf Monate. 
  
   (3) Die Regelungen des § 421o zum berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelt, zur 
Auszahlung des Zuschusses, zum Förderungsausschluss und zur Rückzahlung des 
Zuschusses sowie zur Befristung der Leistung gelten entsprechend. 
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„§ 421r 

Ausbildungsbonus 

(1) … 

(2) … 

(3) Förderungsfähig ist eine betriebliche Ausbildung, die in einem staatlich anerkannten 
Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung oder dem 
Seemannsgesetz durchgeführt wird und für die der dafür vorgeschriebene Berufsausbil-
dungsvertrag abgeschlossen worden ist. 

(4) Die Ausbildung erfolgt zusätzlich, wenn bei Ausbildungsbeginn die Zahl der Ausbil-
dungsverhältnisse im Sinne von Absatz 3 in dem Betrieb aufgrund des mit dem  Auszu-
bildenden abgeschlossenen Ausbildungsvertrages höher ist, als sie es im Durchschnitt 
der drei vorhergehenden Jahre jeweils am 31. Dezember war. Bei der Berechnung wer-
den Auszubildende, deren Ausbildungszeit abgelaufen ist und die wegen Nichtbestehens 
der Abschlussprüfung weiterbeschäftigt werden, und Auszubildende, deren Ausbil-
dungszeit vor dem 31. Dezember desselben Jahres endet, nicht mitgezählt. Es ist auf 
ganze Zahlen zu runden. § 338 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. Der Arbeitgeber 
hat die Zusätzlichkeit durch eine Bescheinigung der nach dem Berufsbildungsgesetz 
zuständigen Stelle nachzuweisen. 

(5) … 

(6) … 

(7) ... 

(8) … 

(9) … 

(10) … 

(11) … 

(12) … 

(13) … 

 
 
 
 

„§ 421r 

Ausbildungsbonus 

(1) … 

(2) … 

(3) Förderungsfähig ist eine betriebliche Ausbildung, die in einem staatlich anerkannten 
Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung, dem See-
mannsgesetz oder dem Altenpflegegesetz durchgeführt wird und für die der dafür vor-
geschriebene Berufsausbildungsvertrag abgeschlossen worden ist. 

(4) Die Ausbildung erfolgt zusätzlich, wenn bei Ausbildungsbeginn die Zahl der Ausbil-
dungsverhältnisse im Sinne von Absatz 3 in dem Betrieb aufgrund des mit dem  Aus-
zubildenden abgeschlossenen Ausbildungsvertrages höher ist, als sie es im Durch-
schnitt der drei vorhergehenden Jahre jeweils am 31. Dezember war. Bei der Berech-
nung werden Auszubildende, deren Ausbildungszeit abgelaufen ist und die wegen 
Nichtbestehens der Abschlussprüfung weiterbeschäftigt werden, und Auszubildende, 
deren Ausbildungszeit vor dem 31. Dezember desselben Jahres endet, nicht mitge-
zählt. Es ist auf ganze Zahlen zu runden. § 338 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 
Der Arbeitgeber hat die Zusätzlichkeit durch eine Bescheinigung der nach dem Berufs-
bildungsgesetz zuständigen Stelle nachzuweisen. Im Falle der Altenpflegeausbildung 
tritt an die Stelle der nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen Stelle nach Satz 4 
die nach Landesrecht zuständige Stelle. 

(5) … 

(6) … 

(7) … 

(8) … 

(9) … 

(10) … 

(11) … 

(12) … 

(13) … 
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§ 434q 
Zweiundzwanzigstes Gesetz zur Änderung 

des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
  
Abweichend von § 422 finden die §§ 65, 66, [ab 01.08.2008: 68,] 71, 101 Abs. 3 und 
die §§ 105 bis 108 ab dem 1. August 2008 Anwendung. Satz 1 gilt auch für die Fälle 
des § 244.] 

 

§ 434q 
Zweiundzwanzigstes Gesetz zur Änderung 

des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
  
Abweichend von § 422 finden die §§ 65, 66, [ab 01.08.2008: 68,] 71, 101 Abs. 3 und 
die §§ 105 bis 108 ab dem 1. August 2008 Anwendung. Satz 1 gilt auch für die Fälle 
des  § 246 Abs. 2.] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„§ 434s 

Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 

(1) Arbeitnehmer, die am 31. Dezember 2008 in einer Arbeitsgelegenheit in der Ent-
geltvariante versicherungspflichtig beschäftigt waren, bleiben abweichend von § 
27 Abs. 3 Nr. 5 b in dieser Beschäftigung versicherungspflichtig. 

(2) § 38 Abs. 4 in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung ist weiterhin 
anzuwenden für den von § 237 Abs. 5 des Sechsten Buches erfassten Personen-
kreis. In diesen Fällen ist § 38 Abs. 3 in der vom 1. Januar 2009 an geltenden 
Fassung nicht anzuwenden. 

(3) Soweit Zeiten der Teilnahme an einer Maßnahme nach § 46 bei der Berechnung 
von Fristen oder als Fördertatbestand berücksichtigt werden, sind ihnen Zeiten 
der Teilnahme an einer Maßnahme nach den §§ 37, 37c, 48 und 421i in der bis 
zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung und einer Maßnahme nach § 241 
Abs. 3a in der bis zum 31. Juli 2009 geltenden Fassung gleichgestellt. 

(4) § 144 Abs. 4 in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung ist weiterhin 
anzuwenden auf Ansprüche auf Arbeitslosengeld, die vor dem 1. Januar 2009 
entstanden sind. In diesen Fällen ist § 144 Abs. 4 in der vom 1. Januar 2009 an 
geltenden Fassung nicht anzuwenden. 

(5) Die §§ 248, 249 in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung sind wei-
terhin anzuwenden für Träger von Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation. 
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Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 

 
Altes Recht Neues Recht 

§ 3 
Leistungsgrundsätze 

  
   (1) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können erbracht werden, soweit sie zur 
Vermeidung oder Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit 
für die Eingliederung erforderlich sind. Bei den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
sind 
1. die Eignung, 
2. die individuelle Lebenssituation, insbesondere die familiäre Situation, 
3. die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit und 
4. die Dauerhaftigkeit der Eingliederung 
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu berücksichtigen. Vorrangig sollen Maßnah-
men eingesetzt werden, die die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ermög-
lichen. Bei der Leistungserbringung sind die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu beachten. 
  
   (2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, sind unverzüglich nach Antragstellung auf Leistungen nach diesem Buch in eine 
Arbeit, eine Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. Können Hilfebe-
dürftige ohne Berufsabschluss nicht in eine Ausbildung vermittelt werden, soll die A-
gentur für Arbeit darauf hinwirken, dass die vermittelte Arbeit oder Arbeitsgelegenheit 
auch zur Verbesserung ihrer beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten beiträgt. 
  
   (2a) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, sind 
unverzüglich in Arbeit oder in eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. 
  
   (3) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts dürfen nur erbracht werden, 
soweit die Hilfebedürftigkeit nicht anderweitig beseitigt werden kann; die nach diesem 
Buch vorgesehenen Leistungen decken den Bedarf der erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Eine davon 
abweichende Festlegung der Bedarfe ist ausgeschlossen. 

 

§ 3 
Leistungsgrundsätze 

  
   (1) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit können erbracht werden, soweit sie zur 
Vermeidung oder Beseitigung, Verkürzung oder Verminderung der Hilfebedürftigkeit 
für die Eingliederung erforderlich sind. Bei den Leistungen zur Eingliederung in Ar-
beit sind 
1. die Eignung, 
2. die individuelle Lebenssituation, insbesondere die familiäre Situation, 
3. die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit und 
4. die Dauerhaftigkeit der Eingliederung 
der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zu berücksichtigen. Vorrangig sollen Maßnah-
men eingesetzt werden, die die unmittelbare Aufnahme einer Erwerbstätigkeit er-
möglichen. Bei der Leistungserbringung sind die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zu beachten. 
  
   (2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, sind unverzüglich nach Antragstellung auf Leistungen nach diesem Buch in 
eine Arbeit, eine Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. Können Hil-
febedürftige ohne Berufsabschluss nicht in eine Ausbildung vermittelt werden, soll 
die Agentur für Arbeit darauf hinwirken, dass die vermittelte Arbeit oder Arbeitsgele-
genheit auch zur Verbesserung ihrer beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten bei-
trägt. 
  
   (2a) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, sind 
unverzüglich in Arbeit oder in eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln. 
  

„(2b) Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass erwerbsfähige Hil-
febedürftige, die nicht über deutsche Sprachkenntnisse entsprechend dem Niveau 
B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügen 
und die 

1. zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44 des Aufenthaltsgesetzes 
berechtigt sind, 

2. nach § 44a des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet werden können oder 

3. einen Anspruch nach § 9 Abs. 1 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes 
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haben, 

an einem Integrationskurs nach § 43 Aufenthaltsgesetz teilnehmen, sofern sie nicht 
unmittelbar in eine Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden können und ihnen eine 
Teilnahme an einem Integrationskurs daneben nicht zumutbar ist. Eine Verpflichtung 
zur Teilnahme ist in die Eingliederungsvereinbarung als vorrangige Maßnahme auf-
zunehmen. 
 
   (3) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts dürfen nur erbracht werden, 
soweit die Hilfebedürftigkeit nicht anderweitig beseitigt werden kann; die nach die-
sem Buch vorgesehenen Leistungen decken den Bedarf der erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen und der mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. 
Eine davon abweichende Festlegung der Bedarfe ist ausgeschlossen. 

 
§ 6 

Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
  
   (1) Träger der Leistungen nach diesem Buch sind: 
1. die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), soweit Nummer 2 nichts Anderes 

bestimmt, 
2. die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 

bis 4, § 22 und § 23 Abs. 3, soweit durch Landesrecht nicht andere Träger be-
stimmt sind (kommunale Träger). 

Zu Ihrer Unterstützung können sie Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben beauf-
tragen; sie sollen einen Außendienst zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch ein-
richten. 
  
   (2) … 
  
   (3) … 

 

§ 6 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende 

  
   (1) Träger der Leistungen nach diesem Buch sind: 
1. die Bundesagentur für Arbeit (Bundesagentur), soweit Nummer 2 nichts Anderes 

bestimmt, 
2. die kreisfreien Städte und Kreise für die Leistungen nach § 16a, § 22 und § 23 

Abs. 3, soweit durch Landesrecht nicht andere Träger bestimmt sind (kommu-
nale Träger). 

Zu Ihrer Unterstützung können sie Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben be-
auftragen; sie sollen einen Außendienst zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch 
einrichten. 
  
   (2) … 
  
   (3) … 
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§ 10 
Zumutbarkeit 

  
   (1) Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass 
1. er zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist, 
2. die Ausübung der Arbeit ihm die künftige Ausübung seiner bisherigen überwiegen-

den Arbeit wesentlich erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit besondere 
körperliche Anforderungen stellt, 

3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung seines Kindes oder des Kindes seines 
Partners gefährden würde; die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebens-
jahr vollendet hat, ist in der Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in ei-
ner Tageseinrichtung oder in Tagespflege im Sinne der Vorschriften des Achten 
Buches oder auf sonstige Weise sichergestellt ist; die zuständigen kommunalen 
Träger sollen darauf hinwirken, dass erwerbsfähigen Erziehenden vorrangig ein 
Platz zur Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird, 

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar wäre 
und die Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, 

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht. 
  
   (2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil 
1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 

entspricht, für die er ausgebildet ist oder die er ausgeübt hat, 
2. sie im Hinblick auf die Ausbildung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als gerin-

gerwertig anzusehen ist, 
3. der Beschäftigungsort vom Wohnort des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen weiter 

entfernt ist als ein früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort, 
4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen Beschäftigungen 

des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen. 
  
   (3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnahme an Maßnahmen zur Eingliederung 
in Arbeit entsprechend. 

 

§ 10 
Zumutbarkeit 

  
   (1) Dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, 
dass 
1. er zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist, 
2. die Ausübung der Arbeit ihm die künftige Ausübung seiner bisherigen überwie-

genden Arbeit wesentlich erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit be-
sondere körperliche Anforderungen stellt, 

3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung seines Kindes oder des Kindes seines 
Partners gefährden würde; die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebens-
jahr vollendet hat, ist in der Regel nicht gefährdet, soweit seine Betreuung in 
einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege im Sinne der Vorschriften des Ach-
ten Buches oder auf sonstige Weise sichergestellt ist; die zuständigen kommu-
nalen Träger sollen darauf hinwirken, dass erwerbsfähigen Erziehenden vor-
rangig ein Platz zur Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird, 

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege eines Angehörigen nicht vereinbar wäre 
und die Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, 

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht. 
  
   (2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil 
1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 

entspricht, für die er ausgebildet ist oder die er ausgeübt hat, 
2. sie im Hinblick auf die Ausbildung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als gerin-

gerwertig anzusehen ist, 
3. der Beschäftigungsort vom Wohnort des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen weiter 

entfernt ist als ein früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort, 
4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen Beschäftigungen 

des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
 

 5. sie mit der Beendigung einer Erwerbstätigkeit verbunden ist, es sei denn, es 
liegen begründete Anhaltspunkte vor, dass durch die bisherige Tätigkeit künftig 
die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann. 

  
   (3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnahme an Maßnahmen zur Eingliede-
rung in Arbeit entsprechend. 
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§ 16 
Leistungen zur Eingliederung 

  
   (1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für Arbeit Leistungen nach § 35 
des Dritten Buches. Sie kann die übrigen im Dritten Kapitel, im Ersten bis Dritten und 
Sechsten Abschnitt des Vierten Kapitels, im Fünften Kapitel, im Ersten, Fünften und 
Siebten Abschnitt des Sechsten Kapitels und die in den §§ 417, 421f, 421g, 421i, 
421k, 421m, 421n, 421o, 421p und 421q des Dritten Buches geregelten Leistungen 
erbringen. Für Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige behinderte Hilfebedürftige 
nach diesem Buch gelten die §§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 bis 3 und 6, § 101 Abs. 1, 2 und 
5, die §§ 102, 103 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, die §§ 109 und 111 des Dritten Buches ent-
sprechend. Die §§ 8, 36, 37 Abs. 4 und § 41 Abs. 3 Satz 4 des Dritten Buches sind 
entsprechend anzuwenden. Aktivierungshilfen nach § 241 Abs. 3a und § 243 Abs. 2 
des Dritten Buches können in Höhe der Gesamtkosten gefördert werden. Die Arbeits-
gelegenheiten nach diesem Buch stehen den in § 421f Abs. 1 Satz 1 des Dritten Bu-
ches genannten Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung und den in § 
421g Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches genannten Arbeitsbeschaffungs- und Struk-
turanpassungsmaßnahmen gleich. 
  
   (1a) Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt, gelten für die Leistungen nach 
Absatz 1 die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Dritten Buches mit Ausnahme 
der Anordnungsermächtigungen für die Bundesagentur und mit der Maßgabe, dass 
an die Stelle des Arbeitslosengeldes das Arbeitslosengeld II tritt. 
  
   (1b) Die Agentur für Arbeit als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende kann 
die Ausbildungsvermittlung durch die für die Arbeitsförderung zuständigen Stellen der 
Bundesagentur wahrnehmen lassen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das 
Nähere über die Höhe, Möglichkeiten der Pauschalierung und den Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit der Erstattung von Aufwendungen bei der Ausführung des Auftrags nach Satz 
1 festzulegen. 
  
   (2) Über die in Absatz 1 genannten Leistungen hinaus können weitere Leistungen 
erbracht werden, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das 
Erwerbsleben erforderlich sind; die weiteren Leistungen dürfen die Leistungen nach 
Absatz 1 nicht aufstocken. Zu den weiteren Leistungen gehören insbesondere 
1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege 

von Angehörigen, 
2. die Schuldnerberatung, 
3. die psychosoziale Betreuung, 
4. die Suchtberatung, 

§ 16 

 
Leistungen zur Eingliederung nach dem Dritten Buch  

 
(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für Arbeit Leistungen nach § 35 des 
Dritten Buches. Sie kann die übrigen im Dritten Kapitel, im Ersten und Sechsten Ab-
schnitt des Vierten Kapitels, im Fünften Kapitel, im Ersten Abschnitt des Sechsten 
Kapitels und die in den §§ 417, 421f, 421g, 421k, 421o, 421p und 421q des Dritten 
Buches geregelten Leistungen erbringen. Für Eingliederungsleistungen an erwerbsfä-
hige behinderte Hilfebedürftige nach diesem Buch gelten die §§ 97 bis 99, 100 Nr. 1 
und 6, § 101 Abs. 1, 2 und 5, die §§ 102, 103 Satz 1 Nr. 3, Satz 2, und die §§ 109 und 
111 des Dritten Buches entsprechend. § 1 Abs. 2 Nr. 4, die §§ 36, 46 Abs. 3 und § 77 
Abs. 3 des Dritten Buches sind entsprechend anzuwenden.  
 
(2) Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt, gelten für die Leistungen nach 
Absatz 1 die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Dritten Buches mit Ausnahme der 
Verordnungsermächtigung nach § 47 des Dritten Buches sowie der Anordnungser-
mächtigungen für die Bundesagentur und mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Arbeitslosengeldes das Arbeitslosengeld II tritt. § 45 Abs. 3 Satz 3 des Dritten Buches 
gilt mit der Maßgabe, dass die Förderung aus dem Vermittlungsbudget auch die ande-
ren Leistungen nach dem Zweiten Buch nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen darf. 
Die Arbeitsgelegenheiten nach diesem Buch stehen den in § 421f Abs. 1 Nr. 1 des 
Dritten Buches genannten Maßnahmen der öffentlich geförderten Beschäftigung und 
den in § 421g Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches genannten Arbeitsbeschaffungs- und 
Strukturanpassungsmaßnahmen gleich.  
 
(3) Abweichend von § 45 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches können Leistungen auch für 
die Anbahnung und Aufnahme einer schulischen Berufsausbildung erbracht werden.  
 
(4) Die Agentur für Arbeit als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende kann die 
Ausbildungsvermittlung durch die für die Arbeitsförderung zuständigen Stellen der 
Bundesagentur wahrnehmen lassen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das 
Nähere über die Höhe, Möglichkeiten der Pauschalierung und den Zeitpunkt der Fällig-
keit der Erstattung von Aufwendungen bei der Ausführung des Auftrags nach Satz 1 
festzulegen.  
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5. das Einstiegsgeld nach § 29. 
6. (aufgehoben) 
7. Leistungen zur Beschäftigungsförderung nach § 16a. 
  
   (3) Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen Ar-
beitsgelegenheiten geschaffen werden. Werden Gelegenheiten für im öffentlichen 
Interesse liegende, zusätzliche Arbeiten nicht nach Absatz 1 als Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen gefördert, ist den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuzüglich zum 
Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen zu zah-
len; diese Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts; die 
Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der 
Regelungen über das Urlaubsentgelt sind entsprechend anzuwenden; für Schäden 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften erwerbsfähige Hilfebedürftige nur wie Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer." 
  
   (4) Entfällt die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen während einer Maßnahme zur 
Eingliederung nach den Absätzen 1 bis 3 , kann sie durch Darlehen weiter gefördert 
werden, wenn dies wirtschaftlich erscheint und der Erwerbsfähige die Maßnahme 
voraussichtlich erfolgreich abschließen wird. 
  
   (5) Leistungen nach dem Dritten Kapitel des Dritten Buches oder nach Absatz 2 
Satz 2 Nr. 1 bis 5 können auch für die Dauer einer Förderung des Arbeitgebers oder 
eines Trägers durch eine Geldleistung nach Absatz 1, Absatz 3 Satz 1 oder § 16a 
erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen auf Grund des zu 
berücksichtigenden Einkommens entfallen ist. Während der Förderdauer nach Satz 1 
gilt § 15 entsprechend. 
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§ 16a 

Kommunale Eingliederungsleistungen 

Zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und 
Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit können insbesondere die fol-
genden Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen in das Erwerbsleben erforderlich sind, erbracht werden: 

1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche 
Pflege von Angehörigen, 

2. die Schuldnerberatung, 

3. die psychosoziale Betreuung, 

4. die Suchtberatung. 

 

§ 16b 

 
Einstiegsgeld  

 
(1) Zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit kann erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die 
arbeitslos sind, bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder selbständigen 
Erwerbstätigkeit ein Einstiegsgeld erbracht werden, wenn dies zur Eingliederung in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist. Das Einstiegsgeld kann auch erbracht wer-
den, wenn die Hilfebedürftigkeit durch oder nach Aufnahme der Erwerbstätigkeit ent-
fällt.  
 
(2) Das Einstiegsgeld wird, soweit für diesen Zeitraum eine Erwerbstätigkeit besteht, für 
höchstens 24 Monate erbracht. Bei der Bemessung der Höhe des Einstiegsgeldes 
sollen die vorherige Dauer der Arbeitslosigkeit sowie die Größe der Bedarfsgemein-
schaft berücksichtigt werden, in der der erwerbsfähige Hilfebedürftige lebt.  
 
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium der Finanzen ohne Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen, wie das Einstiegsgeld zu bemessen ist. Bei der Be-
messung ist neben der Berücksichtigung der in Absatz 2 Satz 2 genannten Kriterien 
auch ein Bezug zu der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen jeweils maßgebenden 
Regelleistung herzustellen.   
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§ 16c 

 
Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen  

 
(1) Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die eine selb-
ständige, hauptberufliche Tätigkeit aufnehmen oder ausüben, können nur gewährt 
werden, wenn zu erwarten ist, dass die selbständige Tätigkeit wirtschaftlich tragfähig ist 
und die Hilfebedürftigkeit durch die selbständige Tätigkeit innerhalb eines angemesse-
nen Zeitraums dauerhaft überwunden oder verringert wird. Zur Beurteilung der Tragfä-
higkeit der selbständigen Tätigkeit soll die Agentur für Arbeit die Stellungnahme einer 
fachkundigen Stelle verlangen.  
 
(2) Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die eine selbständige, hauptberufliche Tätigkeit auf-
nehmen oder ausüben, können Darlehen und Zuschüsse für die Beschaffung von 
Sachgütern erhalten, die für die Ausübung der selbständigen Tätigkeit notwendig und 
angemessen sind. Zuschüsse dürfen einen Betrag von 5 000 Euro nicht übersteigen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 16d 

 
Arbeitsgelegenheiten  

 
Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen Ar-
beitsgelegenheiten geschaffen werden. Werden Gelegenheiten für im öffentlichen 
Interesse liegende, zusätzliche Arbeiten gefördert, ist den erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschädigung 
für Mehraufwendungen zu zahlen; diese Arbeiten begründen kein Arbeitsverhält-
nis im Sinne des Arbeitsrechts; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das 
Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme der Regelungen über das Urlaubsentgelt 
sind entsprechend anzuwenden; für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 
haften erwerbsfähige Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer. 

 62 



§ 16a 
Leistungen zur Beschäftigungsförderung 

  
   (1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit 
Vermittlungshemmnissen in Arbeit einen Beschäftigungszuschuss als Ausgleich der 
zu erwartenden Minderleistungen des Arbeitnehmers und einen Zuschuss zu sonsti-
gen Kosten erhalten. Voraussetzung ist, dass 
1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige das 18. Lebensjahr vollendet hat, langzeitarbeits-

los im Sinne des § 18 des Dritten Buches ist und in seinen Erwerbsmöglichkei-
ten durch mindestens zwei weitere in seiner Person liegende Vermittlungs-
hemmnisse besonders schwer beeinträchtigt ist, 

2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige auf der Grundlage einer Eingliederungsvereinba-
rung für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten betreut wurde und Ein-
gliederungsleistungen unter Einbeziehung der übrigen Leistungen nach diesem 
Buch erhalten hat, 

3. eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt voraussichtlich innerhalb 
der nächsten 24 Monate ohne die Förderung nach Satz 1 nicht möglich ist und 

4. zwischen dem Arbeitgeber und dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ein Arbeits-
verhältnis mit in der Regel voller Arbeitszeit unter Vereinbarung des tariflichen 
Arbeitsentgelts oder, wenn eine tarifliche Regelung keine Anwendung findet, des 
für vergleichbare Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelts begründet wird. Die 
vereinbarte Arbeitszeit darf die Hälfte der vollen Arbeitszeit nicht unterschreiten. 

  
   (2) Die Höhe des Beschäftigungszuschusses richtet sich nach der Leistungsfähig-
keit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und kann bis zu 75 Prozent des berücksich-
tigungsfähigen Arbeitsentgelts betragen. Berücksichtigungsfähig sind 
1. das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt oder, wenn eine tarifliche Regelung keine 

Anwendung findet, das für vergleichbare Tätigkeiten ortsübliche zu zahlende Ar-
beitsentgelt und 

2. der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
abzüglich des Beitrags zur Arbeitsförderung. 

Wird dem Arbeitgeber auf Grund eines Ausgleichssystems Arbeitsentgelt erstattet, ist 
für den Zeitraum der Erstattung der Beschäftigungszuschuss entsprechend zu min-
dern. 
  
   (3) Ein Zuschuss zu sonstigen Kosten kann erbracht werden 
1. für Kosten für eine begleitende Qualifizierung in pauschalierter Form bis zu einer 

Höhe von 200 Euro monatlich sowie 
2. in besonders begründeten Einzelfällen einmalig für weitere notwendige Kosten des 

Arbeitgebers für besonderen Aufwand beim Aufbau von Beschäftigungsmöglich-
keiten. Die Übernahme von Investitionskosten ist ausgeschlossen. 

§ 16e 
Leistungen zur Beschäftigungsförderung 

  
   (1) Arbeitgeber können zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit 
Vermittlungshemmnissen in Arbeit einen Beschäftigungszuschuss als Ausgleich der 
zu erwartenden Minderleistungen des Arbeitnehmers und einen Zuschuss zu sons-
tigen Kosten erhalten. Voraussetzung ist, dass 
1. der erwerbsfähige Hilfebedürftige das 18. Lebensjahr vollendet hat, langzeitar-

beitslos im Sinne des § 18 des Dritten Buches ist und in seinen Erwerbsmög-
lichkeiten durch mindestens zwei weitere in seiner Person liegende Vermitt-
lungshemmnisse besonders schwer beeinträchtigt ist, 

2. der erwerbsfähige Hilfebedürftige auf der Grundlage einer Eingliederungsverein-
barung für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten betreut wurde und 
Eingliederungsleistungen unter Einbeziehung der übrigen Leistungen nach die-
sem Buch erhalten hat, 

3. eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt voraussichtlich innerhalb 
der nächsten 24 Monate ohne die Förderung nach Satz 1 nicht möglich ist und 

4. zwischen dem Arbeitgeber und dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ein Arbeits-
verhältnis mit in der Regel voller Arbeitszeit unter Vereinbarung des tariflichen 
Arbeitsentgelts oder, wenn eine tarifliche Regelung keine Anwendung findet, 
des für vergleichbare Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelts begründet wird. 
Die vereinbarte Arbeitszeit darf die Hälfte der vollen Arbeitszeit nicht unter-
schreiten. 

  
   (2) Die Höhe des Beschäftigungszuschusses richtet sich nach der Leistungsfähig-
keit des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und kann bis zu 75 Prozent des berück-
sichtigungsfähigen Arbeitsentgelts betragen. Berücksichtigungsfähig sind 
1. das zu zahlende tarifliche Arbeitsentgelt oder, wenn eine tarifliche Regelung keine 

Anwendung findet, das für vergleichbare Tätigkeiten ortsübliche zu zahlende 
Arbeitsentgelt und 

2. der pauschalierte Anteil des Arbeitgebers am Gesamtsozialversicherungsbeitrag 
abzüglich des Beitrags zur Arbeitsförderung. 

Wird dem Arbeitgeber auf Grund eines Ausgleichssystems Arbeitsentgelt erstattet, 
ist für den Zeitraum der Erstattung der Beschäftigungszuschuss entsprechend zu 
mindern. 
  
   (3) Ein Zuschuss zu sonstigen Kosten kann erbracht werden 
1. für Kosten für eine begleitende Qualifizierung in pauschalierter Form bis zu einer 

Höhe von 200 Euro monatlich sowie 
2. in besonders begründeten Einzelfällen einmalig für weitere notwendige Kosten 

des Arbeitgebers für besonderen Aufwand beim Aufbau von Beschäftigungs-
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   (4) Die Förderdauer beträgt 
1. für den Beschäftigungszuschuss bis zu 24 Monate. Der Beschäftigungszuschuss 

soll anschließend ohne zeitliche Unterbrechung unbefristet erbracht werden, 
wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ohne die Förde-
rung nach Absatz 1 Satz 1 voraussichtlich innerhalb der nächsten 24 Monate 
nicht möglich ist, 

2. für die sonstigen Kosten nach Absatz 3 Nr. 1 bis zu zwölf Monate je Arbeitnehmer. 
  
   (5) Bei einer Fortführung der Förderung nach Absatz 4 Nr. 1 Satz 2 kann der Be-
schäftigungszuschuss gegenüber der bisherigen Förderhöhe um bis zu 10 Prozent-
punkte vermindert werden, soweit die Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen zugenommen hat und sich die Vermittlungshemmnisse verringert haben. 
  
   (6) Wird ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger für die Dauer der Erbringung des Be-
schäftigungszuschusses eingestellt, liegt ein sachlicher Grund vor, der die Befristung 
des Arbeitsverhältnisses rechtfertigt. 
  
   (7) Die Förderung ist aufzuheben, wenn feststeht, dass der Arbeitnehmer in eine 
konkrete zumutbare Arbeit ohne eine Förderung nach Absatz 1 Satz 1 vermittelt wer-
den kann. Die Förderung ist auch aufzuheben, wenn nach jeweils zwölf Monaten der 
Förderdauer feststeht, dass der Arbeitnehmer eine zumutbare Arbeit ohne eine För-
derung nach Absatz 1 Satz 1 aufnehmen kann. Eine Förderung ist nur für die Dauer 
des Bestehens des Arbeitsverhältnisses möglich. 
  
   (8) Das Arbeitsverhältnis kann ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden 
1. vom Arbeitnehmer, wenn er eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-

markt aufnehmen kann, 
2. vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Förderung nach Absatz 7 Satz 1 

oder 2 aufgehoben wird. 
  
   (9) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass der Arbeitgeber 
1. die Beendigung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses veranlasst hat, um 

einen Beschäftigungszuschuss zu erhalten oder 
2. eine bisher für das Beschäftigungsverhältnis erbrachte Förderung ohne besonde-

ren Grund nicht mehr in Anspruch nimmt. 
  
   (10) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht die Auswirkungen 
auf die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit besonderen Vermittlungshemmnissen, 
den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haushalte in den Jahren 2008 bis 2010 und 
berichtet dem Deutschen Bundestag hierüber bis zum 31. Dezember 2011. 

möglichkeiten. Die Übernahme von Investitionskosten ist ausgeschlossen. 
  
   (4) Die Förderdauer beträgt 
1. für den Beschäftigungszuschuss bis zu 24 Monate. Der Beschäftigungszuschuss 

soll anschließend ohne zeitliche Unterbrechung unbefristet erbracht werden, 
wenn eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ohne die Förde-
rung nach Absatz 1 Satz 1 voraussichtlich innerhalb der nächsten 24 Monate 
nicht möglich ist, 

2. für die sonstigen Kosten nach Absatz 3 Nr. 1 bis zu zwölf Monate je Arbeitneh-
mer. 

  
   (5) Bei einer Fortführung der Förderung nach Absatz 4 Nr. 1 Satz 2 kann der Be-
schäftigungszuschuss gegenüber der bisherigen Förderhöhe um bis zu 10 Prozent-
punkte vermindert werden, soweit die Leistungsfähigkeit des erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen zugenommen hat und sich die Vermittlungshemmnisse verringert haben. 
  
   (6) Wird ein erwerbsfähiger Hilfebedürftiger für die Dauer der Erbringung des Be-
schäftigungszuschusses eingestellt, liegt ein sachlicher Grund vor, der die Befris-
tung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigt. 
  
   (7) Die Förderung ist aufzuheben, wenn feststeht, dass der Arbeitnehmer in eine 
konkrete zumutbare Arbeit ohne eine Förderung nach Absatz 1 Satz 1 vermittelt 
werden kann. Die Förderung ist auch aufzuheben, wenn nach jeweils zwölf Monaten 
der Förderdauer feststeht, dass der Arbeitnehmer eine zumutbare Arbeit ohne eine 
Förderung nach Absatz 1 Satz 1 aufnehmen kann. Eine Förderung ist nur für die 
Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses möglich. 
  
   (8) Das Arbeitsverhältnis kann ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden 
1. vom Arbeitnehmer, wenn er eine Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-

markt aufnehmen kann, 
2. vom Arbeitgeber zu dem Zeitpunkt, zu dem die Förderung nach Absatz 7 Satz 1 

oder 2 aufgehoben wird. 
  
   (9) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn zu vermuten ist, dass der Arbeitge-
ber 
1. die Beendigung eines anderen Beschäftigungsverhältnisses veranlasst hat, um 

einen Beschäftigungszuschuss zu erhalten oder 
2. eine bisher für das Beschäftigungsverhältnis erbrachte Förderung ohne besonde-

ren Grund nicht mehr in Anspruch nimmt. 
  
   (10) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht die Auswirkungen 
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auf die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit besonderen Vermittlungshemmnissen, 
den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haushalte in den Jahren 2008 bis 2010 und 
berichtet dem Deutschen Bundestag hierüber bis zum 31. Dezember 2011. 

 

§ 16f 

 
Freie Förderung  

 
(1) Die Agentur für Arbeit kann bis zu zwei Prozent der nach § 46 Abs. 2 auf sie entfal-
lenden Eingliederungsmittel für Leistungen zur Eingliederung in Arbeit einsetzen, um 
die Möglichkeiten der gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen durch freie Leis-
tungen zur Eingliederung in Arbeit zu erweitern. Die freien Leistungen müssen den 
Zielen und Grundsätzen dieses Buches entsprechen.  
 
(2) Eine freie Förderung setzt voraus, dass die gesetzlichen Regelinstrumente nicht 
einsetzbar sind. Die Gründe hierfür sind zu dokumentieren. Die Ziele der Maßnahmen 
sind vor Förderbeginn zu beschreiben. Die Maßnahmen dürfen gesetzliche Leistun-
gen nicht aufstocken oder umgehen; bei Leistungen an Arbeitgeber ist darauf zu 
achten, Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden. Projektförderungen im Sinne von 
Zuwendungen sind nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung 
zulässig. Die Maßnahmen der freien Förderung dürfen eine Dauer von 24 Monaten 
nicht überschreiten. Die Regelung gilt für Förderungen, die bis zum 31. Dezember 
2013 begonnen haben. 

 
 
 
 
 
 

§ 16g 
 

Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit 
 
(1) Entfällt die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen während einer Maßnahme zur 
Eingliederung, kann sie weiter gefördert werden, wenn dies wirtschaftlich erscheint und 
der Erwerbsfähige die Maßnahme voraussichtlich erfolgreich abschließen wird. Die 
Förderung soll als Darlehen erbracht werden.  
 
(2) Für die Dauer einer Förderung des Arbeitgebers oder eines Trägers durch eine 
Geldleistung nach § 16 Abs. 1, § 16d Satz 1 oder § 16e können auch Leistungen nach 
dem Dritten Kapitel und § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Dritten Buches oder nach § 16a 
Nr. 1 bis 4 und § 16b erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen 
auf Grund des zu berücksichtigenden Einkommens entfallen ist. Während der Förder-
dauer nach Satz 1 gilt § 15 entsprechend. 
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§ 22 
Leistungen für Unterkunft und Heizung 

  
   (1) Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Auf-
wendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. Erhöhen sich nach einem nicht 
erforderlichen Umzug die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, 
werden die Leistungen weiterhin nur in Höhe der bis dahin zu tragenden Aufwendun-
gen erbracht. Soweit die Aufwendungen für die Unterkunft den der Besonderheit des 
Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen, sind sie als Bedarf des allein ste-
henden Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft so lange zu berücksichtigen, 
wie es dem allein stehenden Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft nicht 
möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten 
oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens 
für sechs Monate. Rückzahlungen und Guthaben, die den Kosten für Unterkunft und 
Heizung zuzuordnen sind, mindern die nach dem Monat der Rückzahlung oder der 
Gutschrift entstehenden Aufwendungen; Rückzahlungen, die sich auf die Kosten für 
Haushaltsenergie beziehen, bleiben insoweit außer Betracht. 
  
   (2) … 
  
   (2a) … 
  
   (3) … 
  
   (4) … 
  
   (5) … 
  
   (6) … 
  
   (7) … 

 
 
 
 
 
 
 

§ 22 
Leistungen für Unterkunft und Heizung 

  
   (1) Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Auf-
wendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. Erhöhen sich nach einem 
nicht erforderlichen Umzug die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung, werden die Leistungen weiterhin nur in Höhe der bis dahin zu tragenden 
angemessenen Aufwendungen erbracht. Soweit die Aufwendungen für die Unter-
kunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen, 
sind sie als Bedarf des allein stehenden Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemein-
schaft so lange zu berücksichtigen, wie es dem allein stehenden Hilfebedürftigen 
oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen 
Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu 
senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Rückzahlungen und Gut-
haben, die den Kosten für Unterkunft und Heizung zuzuordnen sind, mindern die 
nach dem Monat der Rückzahlung oder der Gutschrift entstehenden Aufwendungen; 
Rückzahlungen, die sich auf die Kosten für Haushaltsenergie beziehen, bleiben in-
soweit außer Betracht. 
  
   (2) … 
  
   (2a) … 
  
   (3) … 
  
   (4) … 
  
   (5) … 
  
   (6) … 
  
   (7) … 
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§ 26 
Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen 

  
   (1) Bezieher von Arbeitslosengeld II, die von der Versicherungspflicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung befreit sind (§ 6 Abs. 1b, erhalten einen Zuschuss zu den 
Beiträgen, die für die Dauer des Leistungsbezugs freiwillig an die gesetzliche Renten-
versicherung, eine berufsständische Versorgungseinrichtung oder für eine private Al-
terssicherung oder wegen einer Pflichtversicherung an die Alterssicherung der Land-
wirte gezahlt werden. Der Zuschuss ist auf die Höhe des Betrages begrenzt, der ohne 
die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
zahlen wäre. 
  
   (2) … 
  
   (3) … 
  
   (4) Die Bundesagentur kann den Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung nach § 242 des Fünften Buches für Bezieher von Arbeitslosengeld II überneh-
men, für die der Wechsel der Krankenkasse nach § 175 des Fünften Buches eine be-
sondere Härte bedeuten würde. 

 

§ 26 
Zuschuss zu Versicherungsbeiträgen 

  
   (1) Bezieher von Arbeitslosengeld II, die von der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung befreit sind (§ 6 Abs. 1b des Sechsten Buches), er-
halten einen Zuschuss zu den Beiträgen, die für die Dauer des Leistungsbezugs 
freiwillig an die gesetzliche Rentenversicherung, eine berufsständische Versor-
gungseinrichtung oder für eine private Alterssicherung oder wegen einer Pflichtver-
sicherung an die Alterssicherung der Landwirte gezahlt werden. Der Zuschuss ist 
auf die Höhe des Betrages begrenzt, der ohne die Befreiung von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen wäre. 
  
   (2) … 
  
   (3) … 
  
   (4) Die Bundesagentur kann den Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung nach § 242 des Fünften Buches für Bezieher von Arbeitslosengeld II oder So-
zialgeld übernehmen, für die der Wechsel der Krankenkasse nach § 175 des Fünf-
ten Buches eine besondere Härte bedeuten würde. Satz 1 gilt entsprechend, soweit 
Personen allein durch diese Aufwendungen hilfebedürftig werden. 

 
§ 28 

Sozialgeld 
  
   (1) Nicht erwerbsfähige Angehörige, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Be-
darfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leis-
tungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches haben. Das Sozialgeld um-
fasst die sich aus § 19 Satz 1 Nr. 1 ergebenden Leistungen. Hierbei gelten ergänzend 
folgende Maßgaben: 
1. Die Regelleistung beträgt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 60 vom Hun-

dert und im 15. Lebensjahr 80 vom Hundert der nach § 20 Abs. 2 maßgebenden 
Regelleistung. 

2. Leistungen für Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 4 werden auch an behinderte Men-
schen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, gezahlt, wenn Eingliederungshil-
fe nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Zwölften Buches erbracht wird. 

3. § 21 Abs. 4 Satz 2 gilt auch nach Beendigung der in § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des 
Zwölften Buches genannten Maßnahmen; 

4. nichterwerbsfähige Personen erhalten einen Mehrbedarf von 17 vom Hundert der 
nach § 20 maßgebenden Regelleistung, wenn sie Inhaber eines Ausweises nach 
§ 69 Abs. 5 des Neunten Buches mit dem Merkzeichen G sind; dies gilt nicht, 

§ 28 
Sozialgeld 

  
   (1) Nicht erwerbsfähige Angehörige, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in 
Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf 
Leistungen nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches haben. Das Sozialgeld 
umfasst die sich aus § 19 Satz 1 ergebenden Leistungen. Hierbei gelten ergänzend 
folgende Maßgaben: 
1. Die Regelleistung beträgt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 60 vom Hun-

dert und im 15. Lebensjahr 80 vom Hundert der nach § 20 Abs. 2 maßgeben-
den Regelleistung. 

2. Leistungen für Mehrbedarfe nach § 21 Abs. 4 werden auch an behinderte Men-
schen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, gezahlt, wenn Eingliederungs-
hilfe nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Zwölften Buches erbracht wird. 

3. § 21 Abs. 4 Satz 2 gilt auch nach Beendigung der in § 54 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des 
Zwölften Buches genannten Maßnahmen; 

4. nichterwerbsfähige Personen, die voll erwerbsgemindert nach dem Sechsten 
Buch sind, erhalten einen Mehrbedarf von 17 vom Hundert der nach § 20 maß-
gebenden Regelleistung, wenn sie Inhaber eines Ausweises nach § 69 Abs. 5 
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wenn bereits ein Anspruch auf einen Mehrbedarf wegen Behinderung nach § 21 
Abs. 4 oder § 28 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 besteht. 

  
   (2) § 19 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

des Neunten Buches mit dem Merkzeichen G sind; dies gilt nicht, wenn bereits 
ein Anspruch auf einen Mehrbedarf wegen Behinderung nach § 21 Abs. 4 oder 
§ 28 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 besteht. 

  
   (2) § 19 Satz 3 gilt entsprechend. 

 
§ 29 

Einstiegsgeld 
  
   (1) Zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit kann erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
die arbeitslos sind, bei Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen oder selbstän-
digen Erwerbstätigkeit ein Einstiegsgeld erbracht werden, wenn dies zur Eingliede-
rung in den allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist. Das Einstiegsgeld kann auch 
erbracht werden, wenn die Hilfebedürftigkeit durch oder nach Aufnahme der Erwerbs-
tätigkeit entfällt. 
  
   (2) Das Einstiegsgeld wird, soweit für diesen Zeitraum eine Erwerbstätigkeit be-
steht, für höchstens 24 Monate erbracht. Bei der Bemessung der Höhe des Ein-
stiegsgeldes soll die vorherige Dauer der Arbeitslosigkeit sowie die Größe der Be-
darfsgemeinschaft berücksichtigt werden, in der der erwerbsfähige Hilfebedürftige 
lebt. 
  
   (3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen ohne Zustimmung des Bundesrates 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, wie das Einstiegsgeld zu bemessen ist. Bei 
der Bemessung ist neben der Berücksichtigung der in Absatz 2 Satz 2 genannten Kri-
terien auch ein Bezug zu der für den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen jeweils maßge-
benden Regelleistung herzustellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 29 (aufgehoben) 
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§ 33 
Übergang von Ansprüchen 

  
   (1) Haben Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für die 
Zeit, für die Leistungen erbracht werden, einen Anspruch gegen einen anderen, der 
nicht Leistungsträger ist, geht der Anspruch bis zur Höhe der geleisteten Aufwendun-
gen auf die Träger der Leistungen nach diesem Buch über, wenn bei rechtzeitiger 
Leistung des anderen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht erbracht 
worden wären. Der Übergang wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Anspruch 
nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden kann. Unterhaltsansprüche nach 
bürgerlichem Recht gehen zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsan-
spruch auf die Träger der Leistungen nach diesem Buch über. 
  
   (2) … 
  
   (3) … 
  
   (4) … 
  
   (5) … 

 

§ 33 
Übergang von Ansprüchen 

  
(1) Haben Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für die Zeit, 
für die Leistungen erbracht werden, einen Anspruch gegen einen anderen, der nicht 
Leistungsträger ist, geht der Anspruch bis zur Höhe der an alle Mitglieder der Bedarfs-
gemeinschaft geleisteten Aufwendungen auf die Träger der Leistungen nach diesem 
Buch über, wenn bei rechtzeitiger Leistung des anderen Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nicht erbracht worden wären. Satz 1 gilt auch, soweit Kinder unter 
Berücksichtigung von Kindergeld nach § 11 Abs. 1 Satz 3 keine Leistungen empfangen 
haben und bei rechtzeitiger Leistung des anderen keine oder geringere Leistungen an 
die Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft erbracht worden wären. Der Übergang wird 
nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Anspruch nicht übertragen, verpfändet oder 
gepfändet werden kann. Unterhaltsansprüche nach bürgerlichem Recht gehen zusam-
men mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf die Träger der Leistungen 
nach diesem Buch über  

. 
  
   (2) … 
   (3) … 
   (4) … 
   (5) … 

§ 39 
Sofortige Vollziehbarkeit 

  
   Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt, der 
1. über Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende entscheidet oder 
2. den Übergang eines Anspruchs bewirkt, 
haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

§ 39 

Sofortige Vollziehbarkeit 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Verwaltungsakt, 

1. der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende aufhebt, zurück-
nimmt, widerruft oder herabsetzt oder Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
oder Pflichten des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei der Eingliederung in 
Arbeit regelt, 

2. der den Übergang eines Anspruchs bewirkt, 

3. mit dem zur Beantragung einer vorrangigen Leistung oder 

4. mit dem nach § 59 in Verbindung mit § 309 des Dritten Buches zur persönli-
chen Meldung bei der Agentur für Arbeit aufgefordert wird, 

haben keine aufschiebende Wirkung. 

 69 



§ 40 
Anwendung von Verfahrensvorschriften 

  
   (1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das Zehnte Buch. Die Vorschriften des 
Dritten Buches über 
1. die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 und 4), 
1a. die vorläufige Entscheidung (§ 328), 
2. die vorläufige Zahlungseinstellung (§ 331) und 
3. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung (§ 335 

Abs. 1, 2 und 5) 
sind entsprechend anwendbar. 
  
   (2) Abweichend von § 50 des Zehnten Buches sind 56 vom Hundert der bei der 
Leistung nach § 19 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 sowie § 28 berücksichtigten Kosten für 
Unterkunft, mit Ausnahme der Kosten für Heizungs- und Warmwasserversorgung, 
nicht zu erstatten. Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten 
Buches, des § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Zehnten Buches sowie in Fällen, in denen 
die Bewilligung lediglich teilweise aufgehoben wird. 
  
   (3) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag unverzüglich 
nach Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen Leistung 
bindend geworden ist, nachzuholen ist. 

 

§ 40 
Anwendung von Verfahrensvorschriften 

  
   (1) Für das Verfahren nach diesem Buch gilt das Zehnte Buch. Die Vorschriften 
des Dritten Buches über 
1. die Aufhebung von Verwaltungsakten (§ 330 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 und 4), 
1a. die vorläufige Entscheidung (§ 328), 
2. die vorläufige Zahlungseinstellung (§ 331) und 
3. die Erstattung von Beiträgen zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung 

(§ 335 Abs. 1, 2 und 5) 
sind entsprechend anwendbar. 
  
   (2) Abweichend von § 50 des Zehnten Buches sind 56 vom Hundert der bei der 
Leistung nach § 19 Satz 1 und 3 sowie § 28 berücksichtigten Kosten für Unterkunft, 
mit Ausnahme der Kosten für Heizungs- und Warmwasserversorgung, nicht zu er-
statten. Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 45 Abs. 2 Satz 3 des Zehnten Buches, 
des § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Zehnten Buches sowie in Fällen, in denen die Be-
willigung lediglich teilweise aufgehoben wird. 
  
   (3) § 28 des Zehnten Buches gilt mit der Maßgabe, dass der Antrag unverzüglich 
nach Ablauf des Monats, in dem die Ablehnung oder Erstattung der anderen Leis-
tung bindend geworden ist, nachzuholen ist. 

 

§ 46 
Finanzierung aus Bundesmitteln 

  
   (1) …. 
  
   (2) Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstäben die Mittel nach Absatz 1 
Satz 4 auf die Agenturen für Arbeit zu verteilen sind. Bei der Zuweisung wird die Zahl 
der erwerbsfähigen Bezieher von Leistungen zur Grundsicherung zugrunde gelegt. 
Bei der Zuweisung der Mittel für die Leistungen nach § 16a wird die Zahl der erwerbs-
fähigen Bezieher der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die länger 
als ein Jahr arbeitslos sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben, zugrunde gelegt. 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-
desrates andere oder ergänzende Maßstäbe für die Verteilung der Mittel nach Absatz 

§ 46 
Finanzierung aus Bundesmitteln 

  
   (1) …. 
  
   (2) Der Bund kann festlegen, nach welchen Maßstäben die Mittel nach Absatz 1 
Satz 4 auf die Agenturen für Arbeit zu verteilen sind. Bei der Zuweisung wird die 
Zahl der erwerbsfähigen Bezieher von Leistungen zur Grundsicherung zugrunde 
gelegt. Bei der Zuweisung der Mittel für die Leistungen nach § 16e wird die Zahl der 
erwerbsfähigen Bezieher der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
die länger als ein Jahr arbeitslos sind und das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
zugrunde gelegt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates andere oder ergänzende Maßstäbe für die Verteilung 
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1 Satz 4 festlegen. 
  
(3) … 

(4) … 

(5) … 

(6) … 

(7) … 

(8) … 

(9) … 

(10) … 

der Mittel nach Absatz 1 Satz 4 festlegen. 
  
(3) … 

(4) … 

(5) … 

(6) … 

(7) … 

(8) … 

(9) … 

(10) … 

§ 51b 
Datenerhebung und -verarbeitung durch die Träger der Grundsicherung für Ar-

beitsuchende 
  
   (1) … 
  
   (2) Im Rahmen von Absatz 1 Nr. 1 und 2 sind Angaben über 
1. Familien- und Vornamen; Anschrift; Familienstand; Geschlecht; Geburtsdatum; 

Staatsangehörigkeit, bei Ausländern auch der aufenthaltsrechtliche Status; So-
zialversicherungsnummer, soweit bekannt; Stellung innerhalb der Bedarfsge-
meinschaft; Zahl aller Mitglieder und Zusammensetzung nach Altersstruktur der 
Bedarfsgemeinschaft; Änderungen der Zusammensetzung der Bedarfsgemein-
schaft; Zahl aller Haushaltsmitglieder; Art der gewährten Mehrbedarfszuschläge; 

2. Datum der Antragstellung, Beginn und Ende, Art und Höhe der Leistungen und 
Maßnahmen an die einzelnen Leistungsempfänger (einschließlich der Leistun-
gen nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4), Anspruch und Bruttobedarf je Monat, 
anerkannte monatliche Bruttokaltmiete; Angaben zu Grund, Art und Umfang von 
Sanktionen nach den §§ 31 und 32 sowie von Anreizen nach den §§ 29 und 30; 
Beendigung der Hilfe auf Grund der Einstellung der Leistungen; 

3. Art und Höhe der angerechneten Einkommen, übergegangenen Ansprüche und 
des Vermögens für alle Leistungsempfänger; 

4. für 15-bis unter 67-jährige Leistungsempfänger zusätzlich zu den unter Nummer 1 
und Nummer 2 genannten Merkmalen: höchster Schulabschluss an allgemein 
bildenden Schulen; höchster Berufsbildungs- bzw. Studienabschluss (Beruf); 
Angaben zur Erwerbsfähigkeit sowie zu Art und Umfang einer Erwerbsminde-
rung; Zumutbarkeit der Arbeitsaufnahme oder Gründe, die einer Zumutbarkeit 
entgegenstehen; Beteiligung am Erwerbsleben einschließlich Art und Umfang 

§ 51b 
Datenerhebung und -verarbeitung durch die Träger der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende 
  
   (1) … 
  
   (2) Im Rahmen von Absatz 1 Nr. 1 und 2 sind Angaben über 
1. Familien- und Vornamen; Anschrift; Familienstand; Geschlecht; Geburtsdatum; 

Staatsangehörigkeit, bei Ausländern auch der aufenthaltsrechtliche Status; So-
zialversicherungsnummer, soweit bekannt; Stellung innerhalb der Bedarfsge-
meinschaft; Zahl aller Mitglieder und Zusammensetzung nach Altersstruktur der 
Bedarfsgemeinschaft; Änderungen der Zusammensetzung der Bedarfsgemein-
schaft; Zahl aller Haushaltsmitglieder; Art der gewährten Mehrbedarfszuschlä-
ge; 

2. Datum der Antragstellung, Beginn und Ende, Art und Höhe der Leistungen und 
Maßnahmen an die einzelnen Leistungsempfänger (einschließlich der Leistun-
gen nach § 16a Nr. 1 bis 4), Anspruch und Bruttobedarf je Monat, anerkannte 
monatliche Bruttokaltmiete; Angaben zu Grund, Art und Umfang von Sanktio-
nen nach den §§ 31 und 32 sowie von Leistungen nach § 16b und Anreizen 
nach § 30; Beendigung der Hilfe auf Grund der Einstellung der Leistungen; 

3. Art und Höhe der angerechneten Einkommen, übergegangenen Ansprüche und 
des Vermögens für alle Leistungsempfänger; 

4. für 15-bis unter 67-jährige Leistungsempfänger zusätzlich zu den unter Nummer 1 
und Nummer 2 genannten Merkmalen: höchster Schulabschluss an allgemein 
bildenden Schulen; höchster Berufsbildungs- bzw. Studienabschluss (Beruf); 
Angaben zur Erwerbsfähigkeit sowie zu Art und Umfang einer Erwerbsminde-
rung; Zumutbarkeit der Arbeitsaufnahme oder Gründe, die einer Zumutbarkeit 
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der Erwerbstätigkeit; Arbeitssuche und Arbeitslosigkeit nach § 118 des Dritten 
Buches; Angaben zur Anwendung von § 65 Abs. 4 

zu erheben und zu übermitteln. 
  
   (3) … 
  
   (3a) … 
  
   (4) … 
  
   (5) … 

 

entgegenstehen; Beteiligung am Erwerbsleben einschließlich Art und Umfang 
der Erwerbstätigkeit; Arbeitssuche und Arbeitslosigkeit nach § 118 des Dritten 
Buches; Angaben zur Anwendung von § 65 Abs. 4 

zu erheben und zu übermitteln. 
  
   (3) … 
  
   (3a) … 
  
   (4) … 
  
   (5) … 

 
 

§ 66 

Rechtsänderungen bei Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 

(1) Wird dieses Gesetzbuch geändert, so sind, soweit nichts Abweichen-
des bestimmt ist, auf Leistungen zur Eingliederung in Arbeit bis zum Ende der 
Leistungen oder der Maßnahme die Vorschriften in der vor dem Tag des Inkraft-
tretens der Änderung geltenden Fassung weiter anzuwenden, wenn vor diesem 
Tag 

1. der Anspruch entstanden ist, 

2. die Leistung zuerkannt worden ist oder 

3. die Maßnahme begonnen hat, wenn die Leistung bis zum Beginn der Maß-
nahme beantragt worden ist. 

(2) Ist eine Leistung nur für einen begrenzten Zeitraum zuerkannt worden, rich-
tet sich eine Verlängerung nach den zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Ver-
längerung geltenden Vorschriften. 
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§ 71 
Zweites Gesetz zur Änderung des SGB II - Perspektiven für Langzeitarbeitslose 

mit besonderen Vermittlungshemmnissen - JobPerspektive 
  
   (1) § 16a ist bis zum 31. März 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Arbeit-
geber nur Träger im Sinne des § 21 des Dritten Buches und nur Arbeiten im Sinne 
des § 260 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Dritten Buches gefördert werden können. 
  
   (2) § 16a Abs. 1 Nr. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Zeitraum von sechs Monaten 
nach dem 30. September 2007 liegt. In besonders begründeten Einzelfällen kann der 
Zeitraum von sechs Monaten auch vor dem 1. Oktober 2007 liegen. 

 

§ 71 
Zweites Gesetz zur Änderung des SGB II - Perspektiven für Langzeitarbeitslo-

se mit besonderen Vermittlungshemmnissen - JobPerspektive 
  
   (1) § 16e ist bis zum 31. März 2008 mit der Maßgabe anzuwenden, dass als Ar-
beitgeber nur Träger im Sinne des § 21 des Dritten Buches und nur Arbeiten im Sin-
ne des § 260 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Dritten Buches gefördert werden können. 
  
   (2) § 16e Abs. 1 Nr. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Zeitraum von sechs Monaten 
nach dem 30. September 2007 liegt. In besonders begründeten Einzelfällen kann 
der Zeitraum von sechs Monaten auch vor dem 1. Oktober 2007 liegen. 

 

 

§ 73 

Gesetz zur Neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente 

§ 28 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fas-
sung ist weiterhin anzuwenden für Bewilligungszeiträume, die vor dem 1. Januar 
2009 beginnen. 

 
Das Gesetz soll am 1.1.2009 in Kraft treten:  
 
Ausnahmen gem. Art. 8 des Gesetzentwurfs: 

Die Bundesagentur für Arbeit hat die Maßnahmen der Benachteiligtenförderung (ausbildungsbegleitende Hilfen, Maßnahmen der Berufsausbildung in außer-
betrieblichen Einrichtungen) bereits für den Zeitraum bis Juli 2009 eingekauft, um für Jugendliche genügend Angebote vorhalten zu können. Um diesen 
Maßnahmen nicht vorzeitig die Rechtsgrundlage zu entziehen und der Bundesagentur für Arbeit genügend Vorlaufzeit für die Ausschreibung und den Ein-
kauf von Maßnahmen für den Förderzeitraum ab dem 1. August 2009 einzuräumen, sollen diese Rechtsänderungen erst zum 1. August 2009 in Kraft treten. 

Die Bundesagentur für Arbeit hat die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen bereits für den Zeitraum bis 17. September 2010 vergeben, um für Jugend-
liche genügend Angebote vorhalten zu können. Um diesen Maßnahmen nicht vorzeitig die Rechtsgrundlage zu entziehen und der Bundesagentur für Arbeit 
genügend Vorlaufzeit für die Ausschreibung und den Einkauf von Maßnahmen für den Förderzeitraum ab dem 18. September 2010 einzuräumen, sollen die-
se Änderungen erst später in Kraft treten. 

 


